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		Erster Abschnitt

		Staat und Religion – bürgerliche und geistliche
Verfassung – weltliches und kirchliches Ansehen – diese Stützen des
gesellschaftlichen Lebens so gegeneinander zu stellen, daß sie sich
die Wage halten, daß sie nicht vielmehr Lasten des
gesellschaftlichen Lebens werden und den Grund desselben stärker
drücken, als was sie tragen helfen – dieses ist in der Politik eine
der schwersten Aufgaben, die man seit Jahrhunderten schon
aufzulösen bemüht ist, und hier und da vielleicht glücklicher
praktisch beigelegt, als theoretisch aufgelöst hat. Man hat für gut
befunden, diese verschiedenen Verhältnisse des geselligen Menschen
in moralische Wesen abzusondern, und jedem derselben ein eigenes
Gebiet, besondere Rechte, Pflichten, Gewalt und Eigentum
zuzuschreiben. Aber der Bezirk dieser verschiedenen Gebiete und die
Grenzen, die sie trennen, sind noch bis jetzt nicht genau bestimmt.
Man sieht bald die Kirche das Markmal weit in das Gebiet des Staats
hinübertragen, bald den Staat sich Eingriffe erlauben, die den
angenommenen Begriffen zufolge ebenso gewaltsam scheinen. Und
unermeßlich sind die Übel, die aus der Mißhelligkeit dieser
moralischen Wesen bisher entstanden sind, und noch zu entstehen
drohen. Liegen sie gegeneinander zu Felde, so ist das menschliche
Geschlecht das Opfer ihrer Zwietracht; und vertragen sie sich, so
ist es getan, um das edelste Kleinod der menschlichen
Glückseligkeit; denn sie vertragen sich selten anders, als um ein
drittes moralisches Wesen, die Freiheit des Gewissens, die von
ihrer Uneinigkeit einigen Vorteil zu ziehen weiß, aus ihrem Reiche
zu verbannen.

		[bookmark: page4] Der
Despotismus hat den Vorzug, daß er bündig ist. So lästig seine
Forderungen auch dem gesunden Menschenverstande sind, so sind sie
doch unter sich zusammenhängend und systematisch. Er hat auf jede
Frage seine bestimmte Antwort. Ihr dürft euch weiter um die Grenzen
nicht bekümmern; denn wer alles hat, fragt nicht weiter, wieviel? –
So auch nach römisch-katholischen Grundsätzen die kirchliche
Verfassung. Sie ist auf jeden Umstand ausführlich und gleichsam aus
einem Stücke. Räumt ihr alle ihre Forderungen ein, so wißt ihr
wenigstens, woran ihr euch zu halten habt. Euer Gebäude ist
aufgeführt, und in allen Teilen desselben herrscht vollkommene
Ruhe. Freilich nur jene fürchterliche Ruhe, wie Montesquieu sagt,
die Abends in einer Festung ist, welche des Nachts mit Sturm
übergehen soll. Wer aber Ruhe in Lehr und Leben für Glückseligkeit
hält, findet sie dennoch nirgends gesicherter, als unter einem
römisch-katholischen Despoten; oder weil auch hier die Macht noch
zu sehr verteilt ist, unter der despotischen Herrschaft der Kirche
selbst.

		Sobald aber die Freiheit an diesem systematischen Gebäude etwas
zu verrücken wagt, so droht Zerrüttung von allen Seiten, und man
weiß am Ende nicht mehr, was davon stehenbleiben kann. Daher die
außerordentliche Verwirrung, die bürgerlichen sowohl als
kirchlichen Unruhen in den ersten Zeiten der Reformation und die
auffallende Verlegenheit der Lehrer und Verbesserer selbst, sooft
sie in dem Fall waren, in Absicht auf Gerechtsame, das wie weit?
festzusetzen. Nicht nur praktisch war es schwer, den großen, seiner
Fessel entbundenen Haufen innerhalb geziemender Schranken zu
halten, sondern auch in der Theorie selbst findet man die Schriften
jener Zeiten voller unbestimmter und schwankender Begriffe, so oft
von Festsetzung der kirchlichen Gewalt die Rede ist. Der
Despotismus der römischen Kirche war aufgehoben, aber – welche
andere Form soll an ihrer Stelle eingeführt werden ? – Noch jetzt
in unseren aufgeklärteren Zeiten haben die Lehrbücher des
Kirchenrechts [bookmark: page5] von dieser Unbestimmtheit nicht befreit
werden können. Allen Anspruch auf Verfassung will oder kann die
Geistlichkeit nicht aufgeben, und gleichwohl weiß niemand recht,
worin solche bestehe? Man will Streitigkeiten in der Lehre
entscheiden, ohne einen obersten Richter zu erkennen. Man beruft
sich noch immer auf eine unabhängige Kirche, ohne zu wissen, wo sie
anzutreffen sei. Man macht Anspruch auf Macht und Recht, und kann
doch nicht angeben, wer sie handhaben soll?

		Thomas Hobbes lebte zu einer Zeit, da der Fanatismus, mit einem
unordentlichen Gefühle von Freiheit verbunden, keine Schranken mehr
kannte und im Begriffe war, wie ihm auch am Ende gelang, die
königliche Gewalt unter den Fuß zu bringen und die ganze
Landesverfassung umzustürzen. Der bürgerlichen Unruhen überdrüssig,
und von Natur zum stillen, spekulativen Leben geneigt, setzte er
die höchste Glückseligkeit in Ruhe und Sicherheit, sie mochte
kommen, woher sie wollte; und diese fand er nirgends, als in der
Einheit und Unzertrennlichkeit der höchsten Gewalt im Staate. Der
öffentlichen Wohlfahrt, glaubte er also, sei am besten geraten,
wenn alles, sogar unser Urteil über Recht und Unrecht, der höchsten
Gewalt der bürgerlichen Obrigkeit unterworfen würde. Um dieses
desto füglicher tun zu können, setzte er zum voraus, der Mensch
habe von Natur die Befugnis zu allem, wozu er von ihr das Vermögen
erhalten hat. Stand der Natur sei Stand des allgemeinen Aufruhrs,
des Krieges aller wider alle, in welchem jeder mag, was er kann;
alles Recht ist, wozu man Macht hat. Dieser unglückselige Zustand
habe so lange gedauert, bis die Menschen übereingekommen, ihrem
Elend ein Ende zu machen, auf Recht und Macht, insoweit es die
öffentliche Sicherheit betrifft, Verzicht zu tun, solche einer
festgesetzten Obrigkeit in die Hände zu liefern, und nunmehr sei
dasjenige recht, was diese Obrigkeit befiehlt.

		Für bürgerliche Freiheit hatte er entweder keinen Sinn, oder
wollte er sie lieber vernichtet, als so gemißbraucht sehen. Um sich
aber die Freiheit zu denken [bookmark: page6] auszusparen, davon er selbst mehr als irgend
jemand Gebrauch machte, nahm er seine Zuflucht zu einer feinen
Wendung. Alles Recht gründet sich, nach seinem System, auf Macht,
und alle Verbindlichkeit auf Furcht; da nun Gott der Obrigkeit an
Macht unendlich überlegen ist, so sei auch das Recht Gottes
unendlich über das Recht der Obrigkeit erhaben, und die Furcht vor
Gott verbinde uns zu Pflichten, die keiner Furcht vor der Obrigkeit
weichen dürfen. Jedoch sei diese nur von der inneren Religion zu
verstehen, um die allein es dem Weltweisen zu tun war. Den äußeren
Gottesdienst unterwarf er völlig dem Befehle der bürgerlichen
Obrigkeit, und jede Neuerung in kirchlichen Sachen, ohne derselben
Autorität, sei nicht nur Hochverrat, sondern auch Lästerung. Die
Kollisionen, die zwischen dem inneren und äußeren Gottesdienste
entstehen müssen, sucht er durch die feinsten Unterscheidungen zu
heben, und obgleich noch so manche Lücken zurückbleiben, die die
Schwäche der Vereinigung sichtbar machen, so ist doch der
Scharfsinn zu bewundern, mit welchem er sein System hat bündig zu
machen gesucht.

		Im Grunde liegt in allen Behauptungen des Hobbes viel Wahrheit,
und die ungereimten Folgen, zu welchen sie führen, fließen bloß aus
der Übertreibung, mit welcher er sie, aus Liebe zur Paradoxie, oder
den Bedürfnissen seiner Zeiten gemäß, vorgetragen hat. Zum Teil
waren auch die Begriffe des Naturrechts zu seiner Zeit noch nicht
aufgeklärt genug, und Hobbes hat das Verdienst um die
Moralphilosophie, das Spinoza um die Metaphysik hat. Sein
scharfsinniger Irrtum hat Untersuchung veranlaßt. Man hat die Ideen
von Recht und Pflicht, Macht und Verbindlichkeit besser entwickelt;
man hat physisches Vermögen von sittlichem Vermögen, Gewalt von
Befugnis richtiger unterscheiden gelernt, und diese
Unterscheidungen so innigst mit der Sprache verbunden, daß nunmehr
die Widerlegung des Hobbesschen Systems schon in dem gesunden
Menschenverstande, und sozusagen in der Sprache zu liegen scheint.
Dieses ist die [bookmark: page7] Eigenschaft aller sittlichen Wahrheiten.
Sobald sie ins Licht gesetzt sind, vereinigen sie sich so sehr mit
der Sprache des Umgangs und verbinden sich mit den alltäglichen
Begriffen der Menschen, daß sie dem gemeinen Menschenverstande
einleuchten, und nunmehr wundern wir uns, wie man vormals auf einem
so ebenen Wege habe straucheln können. Wir bedenken aber den
Aufwand nicht, den es gekostet, diesen Steig durch die Wildnis so
zu ebnen.

		Hobbes selbst mußte die unstatthaften Folgen auf mehr als eine
Weise empfinden, zu welchen seine übertriebenen Sätze unmittelbar
führen. Sind die Menschen von Natur an keine Pflicht gebunden, so
liegt ihnen auch nicht einmal die Pflicht ob, ihre Verträge zu
halten. Findet im Stande der Natur keine andere Verbindlichkeit
statt, als die sich auf Furcht und Ohnmacht gründet, so dauert die
Gültigkeit der Verträge auch nur so lange, als sie von Furcht und
Ohnmacht unterstützt wird; so haben die Menschen durch Verträge
keinen Schritt näher zu ihrer Sicherheit getan, und befinden sich
noch immer in ihrem primitiven Zustand des allgemeinen Krieges.
Sollten aber Verträge gültig sein, so muß der Mensch von Natur,
ohne Vertrag und Verabredung, an und für sich selbst nicht befugt
sein, wider ein Paktum zu handeln, das er gutwillig eingegangen;
das heißt, es muß ihm nicht erlaubt sein, wenn er auch kann: er muß
das sittliche Vermögen nicht haben, wenn er auch das physische dazu
hätte. Macht und Recht sind also verschiedene Dinge und waren auch
im Stande der Natur heterogene Begriffe. – Ferner, der höchsten
Gewalt im Staate schreibt Hobbes strenge Gesetze vor, nichts zu
befehlen, das der Wohlfahrt ihrer Untertanen zuwider sei. Wenn sie
auch keinem Menschen Rechenschaft zu geben schuldig seien, so haben
sie diese doch vor dem allerhöchsten Richter abzulegen; wenn sie
auch nach seinen Grundsätzen keine Furcht vor irgendeiner
menschlichen Macht binde, so binde sie doch die Furcht vor der
Allmacht, die ihren Willen hierüber hinlänglich zu [bookmark: page8] erkennen gegeben. Hobbes
ist hierüber sehr ausführlich, und hat im Grunde weit weniger
Nachsicht für die Götter der Erde, als man seinem System zutrauen
sollte. Allein eben diese Furcht vor der Allmacht, welche die
Könige und Fürsten an gewisse Pflichten gegen ihre Untertanen
binden soll, kann doch auch im Stande der Natur für jeden einzelnen
Menschen eine Quelle der Obliegenheiten werden, und so hätten wir
abermals ein solennes Recht der Natur, das Hobbes doch nicht
zugeben will. – Auf solche Weise kann sich in unseren Tagen jeder
Schüler des Naturrechts einen Triumph über Thomas Hobbes erwerben,
den er im Grunde doch ihm zu verdanken hat.

		Locke, der in denselben verwirrungsvollen Zeitläuften lebte,
suchte die Gewissensfreiheit auf eine andere Weise zu schirmen. In
seinen Briefen über die Toleranz legt er die Definition zugrunde:
Ein Staat sei eine Gesellschaft von Menschen, die sich vereinigen,
um ihre zeitliche Wohlfahrt gemeinschaftlich zu befördern. Hieraus
folgt alsdann ganz natürlich, daß der Staat sich um die Gesinnungen
der Bürger, ihre Glückseligkeit betreffend, gar nicht zu bekümmern,
sondern jeden zu dulden habe, der sich bürgerlich gut aufführt, das
heißt seinen Mitbürgern, in Absicht ihrer zeitlichen
Glückseligkeit, nicht hinderlich ist. Der Staat, als Staat, hat auf
keine Verschiedenheit der Religionen zu sehen; denn Religion hat an
und für sich auf das Zeitliche keinen notwendigen Einfluß, und
steht bloß durch die Willkür der Menschen mit demselben in
Verbindung.

		Sehr wohl! Ließe sich der Zwist durch eine Worterklärung
entscheiden; so wüßte ich keine bequemere, und wenn sich die
unruhigen Köpfe seiner Zeit hiermit hätten die Intoleranz ausreden
lassen, so würde der gute Locke nicht nötig gehabt haben, sooft ins
Elend zu wandern. Allein was hindert uns, fragen jene, daß wir
nicht auch unsere ewige Wohlfahrt gemeinschaftlich zu befördern
suchen sollten? Und in der Tat, was für Grund haben wir, die
Absicht der Gesellschaft bloß auf das Zeitliche einzuschränken?
Wenn die Menschen ihre [bookmark: page9] ewige Seligkeit durch öffentliche
Vorkehrungen befördern können; so ist es ja ihre natürliche Pflicht
es zu tun; ihre vernunftmäßige Schuldigkeit, daß sie sich auch in
dieser Absicht zusammentun, und in gesellschaftliche Verbindung
treten. Ist aber dieses, und der Staat, als Staat, will sich bloß
mit dem Zeitlichen abgeben, so entsteht die Frage: wem sollen wir
die Sorge für das Ewige antrauen? – Der Kirche? Nun sind wir auf
einmal wieder da, wo wir ausgegangen waren. Staat und Kirche. –
Sorge für das Zeitliche und Sorge für das Ewige – bürgerliche und
kirchliche Autorität. Jene verhält sich zu dieser, wie die
Wichtigkeit des Zeitlichen zur Wichtigkeit des Ewigen. Der Staat
ist also der Religion untergeordnet; muß weichen, wenn eine
Kollision entsteht. Nun widerstehe, wer da kann, dem Kardinal
Bellarmin, mit dem fürchterlichen Gefolge seiner Argumente, daß das
Oberhaupt der Kirche, zum Behuf des Ewigen, über alles Zeitliche zu
befehlen und also, wenigstens indirekt [bookmark: text1]F1 ein Hoheitsrecht habe,
über alle Güter und Gemüter der Welt; daß alle weltlichen Reiche
indirekt unter der Botmäßigkeit des geistlichen Einzelherren
stünden, und von ihm Befehle annehmen müßten, wenn sie ihre
Regierungsform verändern, ihre Könige absetzen und andere an ihrer
Stelle einsetzen müßten; weil sehr oft das ewige Heil des Staats
auf keine andere Weise erhalten werden könne – und wie die Maximen
seines Ordens alle heißen, die Bellarmin in seinem Werke de Romano
Pontifice mit so vielem Scharfsinne festsetzt. Alles, was man den
Trugschlüssen des Kardinals in sehr weitläufigen Werken
entgegengesetzt hat, scheint nicht zum Ziel zu treffen, sobald der
Staat die Sorge für die Ewigkeit aus den Händen gibt.

		Von einer anderen Seite ist es im genausten Verstande weder der
Wahrheit gemäß, noch dem Besten der [bookmark: page10] Menschen zuträglich, daß man das
Zeitliche von dem Ewigen so scharf abschneide. Dem Menschen wird im
Grunde nie eine Ewigkeit zuteil werden: Sein Ewiges ist bloß ein
unaufhörliches Zeitliches. Sein Zeitliches nimmt nie ein Ende, ist
also ein wesentlicher Teil seiner Fortdauer, und mit derselben aus
einem Stücke. Man verwirrt die Begriffe, wenn man seine zeitliche
Wohlfahrt der ewigen Glückseligkeit entgegensetzt. Und diese
Verwirrung der Begriffe bleibt nicht ohne praktische Folgen. Sie
verrückt den Wirkungskreis der menschlichen Fähigkeiten und spannt
seine Kräfte über das Ziel hinaus, das ihm von der Vorsehung mit so
vieler Weisheit gesetzt worden. »Auf dem dunkeln Pfade,« man
erlaube, daß ich meine eigenen Worte [bookmark: text2]F2
hier anführe, »auf dem dunkeln Pfade, den der Mensch hier zu
wandeln hat, ist ihm gerade so viel Licht beschieden, als zu den
nächsten Schritten, die er zu tun hat, nötig ist. Ein Mehreres
würde ihn nur blenden, und jedes Seitenlicht nur verwirren.« Es ist
nötig, daß der Mensch unaufhörlich erinnert werde, mit diesem Leben
sei nicht alles aus für ihn; es stehe ihm eine endlose Zukunft
bevor, zu welcher sein Leben hienieden eine Vorbereitung sei, so
wie in der ganzen Schöpfung jedes Gegenwärtige eine Vorbereitung
aufs Künftige ist. Dieses Leben, sagen die Rabbinen, ist ein
Vorgemach, in welchem man sich so anschicken muß, wie man im
inneren Zimmer erscheinen will. Aber nun hütet euch auch, dieses
Leben mit der Zukunft weiter in Gegensatz zu bringen, und die
Menschen auf die Gedanken zu führen: ihre wahre Wohlfahrt in diesem
Leben sei nicht einerlei mit ihrer ewigen Glückseligkeit in der
Zukunft; ein anderes wäre es für ihr zeitliches, ein anderes für
ihr ewiges Wohl sorgen, und es sei möglich, eines zu erhalten, und
das andere zu vernachlässigen. Dem Blödsichtigen, der auf schmalem
Steige wandeln soll, werden durch dergleichen Vorspiegelungen
Standpunkt und Gesichtskreis verrückt, und er ist in Gefahr
schwindlig zu werden, und auf ebenem Wege [bookmark: page11] zu stolpern. So mancher
getraut sich nicht die gegenwärtigen Wohltaten der Vorsehung zu
genießen, aus Besorgnis ebensoviel von denselben dort zu verlieren,
und mancher ist ein schlechter Bürger auf Erden geworden, in
Hoffnung dadurch ein desto besserer im Himmel zu werden.

		Ich habe mir die Begriffe von Staat und Religion, von ihren
Grenzen und wechselweisem Einfluß aufeinander, sowohl, als auf die
Glückseligkeit des bürgerlichen Lebens, durch folgende
Betrachtungen deutlich zu machen gesucht. Sobald der Mensch zur
Erkenntnis kommt, daß er, außerhalb der Gesellschaft, so wenig die
Pflichten gegen sich selbst und gegen den Urheber seines Daseins,
als die Pflichten gegen seinen Nächsten erfüllen, und also ohne
Gefühl seines Elends nicht länger in seinem einsamen Zustande
bleiben kann; so ist er verbunden, denselben zu verlassen, mit
seinesgleichen in Gesellschaft zu treten, um durch gegenseitige
Hilfe ihre Bedürfnisse zu befriedigen, und durch gemeinsame
Vorkehrungen ihr gemeinsames Beste zu befördern. Ihr gemeinsames
Beste aber begreift das Gegenwärtige sowohl als das Zukünftige, das
Geistliche sowohl als das Irdische, in sich. Eins ist von dem
anderen unzertrennlich. Ohne Erfüllung unserer Obliegenheiten ist
für uns weder hier noch da, weder auf Erden noch im Himmel, ein
Glück zu erwarten. Nun gehört zur wahren Erfüllung unserer
Pflichten zweierlei: Handlung und Gesinnung. Durch die Handlung
geschieht das, was die Pflicht erfordert, und die Gesinnung macht,
daß es aus der wahren Quelle komme, das ist aus echten
Bewegungsgründen geschehe.

		Also Handlungen und Gesinnungen gehören zur Vollkommenheit des
Menschen, und die Gesellschaft hat, soviel als möglich, durch
gemeinschaftliche Bemühungen für beides zu sorgen; das ist die
Handlungen der Mitglieder zum gemeinschaftlichen Besten zu lenken
und Gesinnungen zu veranlassen, die zu diesen Handlungen führen.
Jenes ist die Regierung, dieses die Erziehung des geselligen
Menschen. Zu beiden wird der Mensch [bookmark: page12] durch Gründe geleitet, und zwar zu den
Handlungen durch Bewegungsgründe, und zu den Gesinnungen durch
Wahrheitsgründe. Die Gesellschaft hat also beide durch öffentliche
Anstalten so einzurichten, daß sie zum allgemeinen Besten
übereinstimmen.

		Die Gründe, welche den Menschen zu vernünftigen Handlungen und
Gesinnungen leiten, beruhen zum Teil auf Verhältnissen der Menschen
gegeneinander, zum Teil auf Verhältnissen der Menschen gegen ihren
Urheber und Erhalter. Jene gehören für den Staat, diese für die
Religion. Insoweit die Handlungen und Gesinnungen der Menschen
durch Gründe, die aus ihren Verhältnissen gegeneinander fließen,
gemeinnützig gemacht werden können, sind sie ein Gegenstand der
bürgerlichen Verfassung; insoweit aber die Verhältnisse der
Menschen gegen Gott als Quelle derselben angenommen werden, gehören
sie für die Kirche, Synagoge oder Moschee. Man liest in so manchen
Lehrbüchern des sogenannten Kirchenrechts ernsthafte
Untersuchungen: ob auch Juden, Ketzer und Irrgläubige eine Kirche
haben können. Nach den unermeßlichen Vorrechten, die die sogenannte
Kirche sich anzumaßen pflegt, ist die Frage so ungereimt nicht, als
sie einem unbefangenen Leser scheinen muß. Mir kommt es aber, wie
leicht zu erachten, auf diesen Unterschied der Benennung nicht an.
Öffentliche Anstalten zur Bildung des Menschen, die sich auf
Verhältnisse des Menschen zu Gott beziehen, nenne ich Kirche – zum
Menschen, Staat. Unter Bildung des Menschen verstehe ich die
Bemühung, beides, Gesinnungen und Handlungen, so einzurichten, daß
sie zur Glückseligkeit übereinstimmen; die Menschen erziehen und
regieren.

		Heil dem Staat, dem es gelingt, das Volk durch die Erziehung
selbst zu regieren; das heißt, ihm solche Sitten und Gesinnungen
einzuflößen, die von selbst zu gemeinnützigen Handlungen führen,
und nicht immer durch den Sporn der Gesetze angetrieben zu werden
brauchen. – Der Mensch im gesellschaftlichen Leben muß auf manches
von seinen Rechten zum allgemeinen Besten Verzicht [bookmark: page13] tun, oder wie man es
nennen kann, sehr oft seinen eigenen Nutzen dem Wohlwollen
aufopfern. Nun ist er glücklich, wenn diese Aufopferung eigenes
Triebes geschieht, und er jedesmal wahrnimmt, daß sie bloß zum
Behuf des Wohlwollens von ihm geschehen sei. Wohlwollen macht im
Grunde glücklicher als Eigennutz; aber wir müssen uns selbst und
die Äußerung unserer Kräfte dabei empfinden. Nicht wie einige
Sophisten es auslegen, weil alles am Menschen Eigenliebe ist,
sondern weil Wohlwollen kein Wohlwollen mehr ist, weder Wert noch
Verdienst mit sich führt, wenn es nicht aus freiem Triebe des
Wohlwollenden fließt.

		Hierdurch kann man vielleicht auf die bekannte Frage: Welche
Regierungsform ist die beste? eine befriedigende Antwort geben.
Eine Frage, auf welche bisher sich widersprechende Antworten, mit
gleichem Scheine der Wahrheit, gegeben worden sind. Im Grunde ist
sie zu unbestimmt, fast so wie jene medizinische Frage von gleicher
Art: Welche Speise ist die gesundeste? Jede Komplexion, jedes
Klima, jedes Alter, Geschlecht, Lebensart usw. erfordert eine
andere Antwort. Ebenso verhält es sich mit unserem
politisch-philosophischen Problem. Für jedes Volk, auf jeder Stufe
der Kultur, auf welcher es steht, ist eine andere Regierungsform
die beste. Manche despotisch regierte Nationen würden höchst elend
sein, wenn man sie sich selbst überließe, so elend als manche
freigesinnten Republikaner, wenn man sie einem Einzelherrn
unterwerfen wollte. Ja –, manche Nation wird, sowie sich Kultur,
Lebensart und Gesinnung abändert, auch mit der Regierungsform
ändern und in einer Folge von Jahrhunderten den ganzen Zirkel der
Regierungsformen, von Anarchie bis zum Despotismus, durch alle
Schattierungen und Vermischungen, durchwandern und doch immer die
Form gewählt haben, die in solchen Umständen für sie die beste
war.

		Unter allen Umständen und Bedingungen aber halte ich es für
einen untrüglichen Maßstab von der Güte der Regierungsform, je mehr
in derselben durch Sitten [bookmark: page14] und Gesinnungen gewirkt, und also durch die
Erziehung selbst regiert wird. Mit anderen Worten, je mehr dem
Bürger Anlaß gegeben wird, anschauend zu erkennen, daß er auf
einige seiner Rechte nur zum allgemeinen Besten Verzicht zu tun,
von seinem Eigennutzen nur zum Behuf des Wohlwollens aufzuopfern
hat, und also von der einen Seite durch Äußerung des Wohlwollens
ebensoviel gewinnt, als er durch die Aufopferung verliert. Ja, daß
er durch die Aufopferung selbst noch an innerer Glückseligkeit
wuchere indem diese das Verdienst und die Würde der wohltätigen
Handlung und also die wahre Vollkommenheit des Wohlwollenden
vermehrt. Es ist zum Beispiel nicht ratsam, daß der Staat alle
Pflichten der Menschenliebe, bis auf die Almosenpflege, übernehme,
und in öffentliche Anstalten verwandele. Der Mensch fühlt seinen
Wert, wenn er Mildtätigkeit ausübt; wenn er anschauend wahrnimmt,
wie er durch seine Gabe die Not seines Nebenmenschen erleichtert;
wenn er gibt, weil er will. Gibt er aber, weil er muß, so fühlt er
nur seine Fesseln.

		Eine Hauptbemühung des Staats muß es sein, die Menschen durch
Sitten und Gesinnungen zu regieren. Nun gibt es kein Mittel, die
Gesinnungen, und vermittels derselben die Sitten der Menschen zu
verbessern, als Überzeugung. Gesetze verändern keine Gesinnung,
willkürliche Strafen und Belohnung erzeugen keine Grundsätze,
veredeln keine Sitten. Furcht und Hoffnung sind keine Kriterien der
Wahrheit. Erkenntnis, Vernunftgründe, Überzeugung, diese allein
bringen Grundsätze hervor, die, durch Ansehen und Beispiel, in
Sitten übergehen können. Und hier ist es, wo die Religion dem Staat
zu Hilfe kommen, und die Kirche eine Stütze der bürgerlichen
Glückseligkeit werden soll. Ihr kommt es zu, das Volk auf die
nachdrücklichste Weise von der Wahrheit edler Grundsätze und
Gesinnungen zu überführen; ihnen zu zeigen, daß die Pflichten gegen
Menschen auch Pflichten gegen Gott seien, die zu übertreten schon
an und für sich höchstes Elend sei; daß dem Staate dienen ein
wahrer [bookmark: page15]
Gottesdienst, Recht und Gerechtigkeit der Befehl Gottes, und
Wohltun sein allerheiligster Wille sei, und daß wahre Erkenntnis
des Schöpfers keinen Menschenhaß in der Seele zurücklassen könne.
Dieses zu lehren ist Amt und Pflicht und Beruf der Religion; dieses
zu predigen Amt und Pflicht ihrer Diener. Wie hat es den Menschen
beikommen können, jene das Gegenteil lehren, diese das Gegenteil
predigen zu lassen?

		Wenn aber der Charakter der Nation, der Grad der Kultur, auf
welchen sie gestiegen, die mit dem Wohlstande der Nation gewachsene
Volksmenge, vervielfältigte Verhältnisse und Verbindungen, überhand
genommene Üppigkeit und andere Ursachen es unmöglich machen, die
Nation bloß durch Gesinnungen zu regieren, so nimmt der Staat seine
Zuflucht zu öffentlichen Anstalten, Zwangsgesetzen, Bestrafungen
des Verbrechens und Belohnung des Verdienstes. Wenn der Bürger
nicht aus innerem Gefühl seiner Schuldigkeit das Vaterland
verteidigen will, so werde er durch Belohnung gelockt oder durch
Gewalt gezwungen. Haben die Menschen keinen Sinn mehr für den
inneren Wert der Gerechtigkeit, erkennen sie nicht mehr, daß
Redlichkeit in Handel und Wandel wahre Glückseligkeit sei, so werde
die Ungerechtigkeit gezüchtigt, der Betrug bestraft. Freilich
erhält der Staat auf diese Weise den Endzweck der Gesellschaft nur
zur Hälfte. Äußere Bewegungsgründe machen den, auf welchen sie auch
wirken, nicht glücklich. Wer aus Liebe zur Rechtschaffenheit den
Betrug meidet, ist glücklicher, als der nur die willkürlichen
Strafen fürchtet, die der Staat mit dem Betrug verbunden. Allein
seinem Nebenmenschen kann es gleichviel gelten, aus welchen
Bewegursachen das Unrecht unterbleibt, durch welche Mittel ihm sein
Recht und Eigentum gesichert wird. Das Vaterland ist verteidigt;
die Bürger mögen aus Liebe oder aus Furcht vor positiver Strafe für
dasselbe fechten, obgleich die Verteidiger selbst in jenem Falle
glücklich, in diesem aber unglücklich sind. Wenn innere
Glückseligkeit der Gesellschaft nicht völlig zu erhalten steht,
[bookmark: page16] so werde
wenigstens äußere Ruhe und Sicherheit allenfalls erzwungen.

		Der Staat also begnügt sich allenfalls mit toten Handlungen, mit
Werken ohne Geist, mit Übereinstimmung im Tun, ohne Übereinstimmung
in Gedanken. Auch wer nicht an Gesetze glaubt, muß nach dem Gesetze
tun, sobald es Sanktion erhalten hat. Er kann dem einzelnen Bürger
das Recht lassen, über die Gesetze zu urteilen, aber nicht nach
seinem Urteile zu handeln; denn hierauf hat er als Mitglied der
Gesellschaft Verzicht tun müssen, weil ohne diesen Verzicht eine
bürgerliche Gesellschaft ein Unding ist. – Nicht also die Religion!
Diese kennt keine Handlung ohne Gesinnung, kein Werk ohne Geist,
keine Übereinstimmung im Tun ohne Übereinstimmung im Sinne.
Religiöse Handlungen ohne religiöse Gedanken sind leeres
Puppenspiel, kein Gottesdienst. Diese müssen also an und für sich
selbst aus dem Geiste kommen, und können weder durch Belohnung
erkauft, noch durch Strafen erzwungen werden. Aber auch von
bürgerlichen Handlungen zieht die Religion ihre Hand ab, insoweit
sie nicht durch Gesinnung, sondern durch Macht hervorgebracht
werden. Der Staat hat sich auch keine Hilfe mehr von der Religion
zu versprechen, sobald er bloß durch Belohnung und Bestrafung
wirken kann; denn insoweit dieses geschieht, kommen die Pflichten
gegen Gott weiter in keine Betrachtung, sind die Verhältnisse
zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer ohne Wirkung. Aller
Beistand, den die Religion dem Staate leisten kann, ist belehren
und trösten, durch ihre göttlichen Lehren dem Bürger gemeinnützige
Gesinnungen beibringen, und durch ihre überirdische Trostgründe den
Elenden aufrichten, der als ein Opfer für das gemeine Beste zum
Tode verurteilt worden.

		Hier zeigt sich schon ein wesentlicher Unterschied zwischen
Staat und Religion. Der Staat gebietet und zwingt, die Religion
belehrt und überredet, der Staat erteilt Gesetze, die Religion
Gebote. Der Staat hat [bookmark: page17] physische Gewalt und bedient sich derselben,
wo es nötig ist; die Macht der Religion ist Liebe und Wohltun.
Jener gibt den Ungehorsamen auf und stößt ihn aus; diese nimmt ihn
in ihren Schoß und sucht ihn noch in dem letzten Augenblicke seines
gegenwärtigen Lebens, nicht ganz ohne Nutzen, zu belehren oder doch
wenigstens zu trösten. Mit einem Worte: die bürgerliche
Gesellschaft kann, als moralische Person, Zwangsrechte haben, und
hat diese auch durch den gesellschaftlichen Vertrag wirklich
erhalten. Die religiöse Gesellschaft macht keinen Anspruch auf
Zwangsrecht und kann durch alle Verträge in der Welt kein
Zwangsrecht erhalten. Der Staat besitzt vollkommene, die Kirche
bloß unvollkommene Rechte. Um dieses gehörig ins Licht zu setzen,
erlaube man mir zu den ersten Begriffen hinaufzusteigen und den
Ursprung der Zwangsrechte und Gültigkeit der Verträge unter den
Menschen etwas genauer zu untersuchen. Ich bin in Gefahr, für
manche Leser zu spekulativ zu werden. Allein hat doch jeder die
Freiheit das zu überschlagen, was nicht nach seinem Geschmacke ist.
Den Freunden des Naturrechts dürfte es nicht unangenehm sein, zu
sehen, wie ich mir die ersten Grundsätze desselben zu erörtern
gesucht habe. –

		Die Befugnis (das sittliche Vermögen), sich eines Dinges als
Mittels zu seiner Glückseligkeit zu bedienen, heißt ein Recht. Das
Vermögen aber heißt sittlich, wenn es mit den Gesetzen der Weisheit
und Güte bestehen kann, und die Dinge, die als Mittel zur
Glückseligkeit dienen können, werden Güter genannt. Der Mensch hat
also ein Recht auf gewisse Güter oder Mittel zur Glückseligkeit,
insoweit solches den Gesetzen der Weisheit und Güte nicht
widerspricht.

		Was nach den Gesetzen der Weisheit und der Güte geschehen muß,
oder dessen Gegenteil den Gesetzen der Weisheit oder der Güte
widersprechen würde: heißt sittlich notwendig. Die sittliche
Notwendigkeit (Schuldigkeit), etwas zu tun oder zu unterlassen, ist
eine Pflicht.

		Die Gesetze der Weisheit und Güte können sich nicht [bookmark: page18] einander
widersprechen. Wenn ich also ein Recht habe etwas zu tun, so kann
mein Nebenmensch kein Recht haben, mich daran zu verhindern, sonst
wäre eben dieselbe Handlung zu einerlei Zeit sittlich möglich und
sittlich unmöglich. Einem jeden Rechte entspricht also eine
Pflicht; dem Rechte zu tun entspricht die Pflicht zu leiden, dem
Rechte zu fordern, die Pflicht zu leisten usw. Man macht den Einwurf: der Kriegsmann habe in währendem
Kriege die Befugnis, den Feind umzubringen, ohne daß diesem die
Pflicht obliege, solches zu leiden.



Allein der Kriegsmann hat diese Befugnis nicht als Mensch, sondern
als Mitglied oder Söldner des kriegführenden Staats. Der Staat
nämlich ist entweder wirklich beleidigt, oder gibt vor, beleidigt
zu sein und seine Befriedigung nicht anders als durch die Gewalt
erhalten zu können. Das Gefecht ist also eigentlich nicht zwischen
Mensch und Mensch, sondern zwischen Staat und Staat; und unter den
beiden kriegführenden Staaten hat doch offenbar nur einer das Recht
auf seiner Seite. Dem Beleidiger liegt allerdings die Pflicht ob,
den Beleidigten zu befriedigen und alles zu leiden, ohne welches
jener nicht zu seinem gekränkten Rechte gelangen kann..

		Weisheit mit Güte verbunden heißt Gerechtigkeit. – Das Gesetz
der Gerechtigkeit, auf welches ein Recht sich gründet, ist entweder
von der Beschaffenheit, daß alle Bedingungen, unter welchen das
Prädikat dem Subjekte zukommt, dem Rechthabenden gegeben sind oder
nicht. In dem ersten Falle ist es ein vollkommenes, in dem anderen
ein unvollkommenes Recht. Bei dem unvollkommenen Rechte nämlich
hängt ein Teil der Bedingungen, unter welchen das Recht zukommt,
von dem Wissen und Gewissen des Pflichtträgers ab. Dieser ist also
auch in dem ersten Falle vollkommen, in dem anderen aber nur
unvollkommen zu der Pflicht verbunden, die jenem Rechte entspricht.
– Es gibt vollkommene und unvollkommene, sowohl Pflichten als
Rechte. Jene heißen Zwangsrechte und Zwangspflichten; diese
hingegen Ansprüche (Bitten) und Gewissenspflichten. Jene sind
äußerlich, diese aber nur innerlich. Zwangsrechte dürfen mit Gewalt
erpreßt, Bitten aber verweigert werden. Unterlassung der
Zwangspflichten ist Beleidigung, Ungerechtigkeit, der
Gewissenspflichten aber bloß Unbilligkeit.

		[bookmark: page19] Die
Güter, auf welche der Mensch ein ausschließendes Recht hat, sind 1.
seine eigenen Fähigkeiten; 2. was er durch dieselben hervorbringt
oder dessen Fortkommen er befördert, was er anbaut, hegt, schützt
usw. (Produkte seines Fleißes); 3. Güter der Natur, die er mit den
Produkten seines Fleißes so verbunden, daß sie von denselben ohne
Zerstörung nicht mehr getrennt werden können, die er sich also zu
eigen gemacht. Hierin besteht also sein natürliches Eigentum, und
diese Güter sind auch im Stande der Natur, bevor noch irgendein
Vertrag unter den Menschen stattgefunden, von der ursprünglichen
Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen worden. Die Menschen besitzen
nämlich ursprünglich nur diejenigen Güter gemeinschaftlich, die von
der Natur, ohne eines Menschen Fleiß und Beförderung,
hervorgebracht werden. – Nicht alles Eigentum ist bloß
konventionell.

		Der Mensch kann ohne Wohltun nicht glücklich sein, nicht ohne
leidendes, aber ebensowenig ohne tätiges Wohltun. Er kann nicht
anders, als durch gegenseitigen Beistand, durch Wechsel von Dienst
und Gegendienst, durch tätige und leidende Verbindung mit seinem
Nebenmenschen, vollkommen werden.

		Wenn also der Mensch Güter besitzt oder Mittel zur
Glückseligkeit in seinem Vermögen hat, die er entbehren kann, das
ist die nicht notwendig zu seinem Dasein erforderlich sind und zu
seinem Bessersein dienen, so ist er verpflichtet, solche zum Teil
zum Besten seines Nebenmenschen, zum Wohlwollen anzuwenden; denn
Bessersein ist von Wohlwollen unzertrennlich.

		Er hat aber auch aus ähnlichen Ursachen ein Recht auf seines
Nebenmenschen Wohlwollen. Er kann erwarten und Anspruch darauf
machen, daß ihm andere mit ihren entbehrlichen Gütern beistehen und
zu seiner Vollkommenheit beförderlich sein werden. Man erinnere
sich nur immer, was wir unter dem Worte Güter verstehen. Alles
innere und äußere Vermögen des Menschen, insoweit es ihm oder
anderen ein Mittel zur Glückseligkeit werden kann. Was also der
Mensch im Stande der [bookmark: page20] Natur an Fleiß, Vermögen und Kräften besitzt,
alles, was er sein nennen kann, ist teils zum Selbstgebrauch
(eigenen Nutzen), teils zum Wohlwollen gewidmet.

		Wie aber das Vermögen der Menschen eingeschränkt und also
erschöpflich ist, so kann dasselbe Vermögen oder Gut zuweilen nicht
mir und meinem Nebenmenschen zugleich dienen. So kann ich auch
dasselbe Vermögen oder Gut nicht gegen alle meine Nebenmenschen,
nicht zu allen Zeiten, auch nicht unter allen Umständen zum besten
anwenden; und da ich schuldig bin, von meinen Kräften den
bestmöglichsten Gebrauch zu machen, so kommt es auf die Auswahl und
nähere Bestimmung an, wieviel von dem Meinigen ich zum Wohlwollen
bestimmen soll? Gegen wen? Zu welcher Zeit, und unter welchen
Umständen?

		Wer soll dieses entscheiden? Wer die Kollisionsfälle schlichten?
– Nicht mein Nächster, denn ihm sind nicht alle Gründe gegeben, aus
welchen der Streit der Pflichten entschieden werden muß. Zu dem
würde jeder andere eben das Recht haben, und wenn von meinen
Nebenmenschen jeder zu seinem Vorteil entscheiden sollte, wie
wahrscheinlicherweise geschehen dürfte, so wäre die Verlegenheit
nicht gehoben.

		Mir, und mir allein, kommt also im Stande der Natur das
Entscheidungsrecht zu, ob und wieviel, wenn, wem und unter welchen
Bedingungen ich zum Wohltun verbunden bin? Und ich kann im Stande
der Natur durch keine Zwangsmittel, zu keinerlei Zeit, zum Wohltun
angehalten werden. Meine Pflicht wohlzutun, ist bloß
Gewissenspflicht, davon ich äußerlich niemand Rechenschaft zu geben
habe, sowie mein Recht auf anderer Wohltun bloß ein Recht zu bitten
ist, das abgewiesen werden kann. – Im Stande der Natur sind alle
positiven Pflichten der Menschen gegeneinander bloß unvollkommene
Pflichten, sowie ihre positiven Rechte aufeinander bloß
unvollkommene Rechte, keine Pflichten, die erpreßt werden können,
keine Rechte, die Zwang erlauben. – Bloß die Unterlassungspflichten
und Rechte sind im Stande der [bookmark: page21] Natur vollkommen. Ich bin vollkommen
verpflichtet, niemand zu schaden, und vollkommen berechtigt, zu
verhindern, daß niemand mir schade. Schaden aber heißt, wie
bekannt, wider das vollkommene Recht eines anderen handeln.

		Man könnte zwar glauben, die Pflicht zur Entschädigung sei eine
positive Pflicht, zu der der Mensch auch im Stande der Natur
verbunden ist. Wenn ich meinem Nächsten Schaden zugefügt habe, so
bin ich, ohne allen Vertrag, bloß nach den Gesetzen der natürlichen
Gerechtigkeit, auch äußerlich verpflichtet, ihm solchen zu ersetzen
und kann von ihm mit Gewalt dazu angehalten werden.

		Allein die Entschädigung ist zwar eine positive Handlung; die
Verbindlichkeit aber zu derselben fließt im Grunde aus der
Unterlassungspflicht; beleidige nicht! denn der Schaden, den ich
meinem Nächsten zugefügt habe, ist, solange er seiner Wirkung nach
nicht aufgehoben wird, als eine fortgesetzte Beleidigung anzusehen.
Ich handele also eigentlich wider eine negative Pflicht, solange
ich die Entschädigung unterlasse, denn ich fahre fort zu
beleidigen. Die Entschädigungspflicht macht also keine Ausnahme von
der Regel, daß der Mensch im Stande der Natur unabhängig, das ist
niemand positiv verpflichtet sei. Niemand hat ein Zwangsrecht mir
vorzuschreiben, wieviel ich von meinen Kräften zum Besten anderer
anwenden und wem ich die Wohltat davon angedeihen lassen soll. Auf
mein Gutdünken allein muß es ankommen, nach welcher Regel ich die
Kollisionsfälle entscheiden will.

		Auch das natürliche Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist
diesem allgemeinen Naturgesetz nicht zuwider. Es ist leicht zu
erachten, daß nur diejenigen Personen im Stande der Natur
unabhängig sind, denen man eine vernunftmäßige Entscheidung der
Kollisionsfälle zutrauen kann. Bevor also die Kinder zu den Jahren
gelangen, in welchen man ihnen den Gebrauch der Vernunft zutrauen
kann, haben sie keinen Anspruch auf Unabhängigkeit, müssen sie von
anderen entscheiden [bookmark: page22] lassen, wie und zu welchen Absichten sie
ihre Kräfte und Fähigkeiten anwenden sollen. Die Eltern sind
ihrerseits auch verbunden, ihre Kinder in der Kunst die
Kollisionsfälle vernünftig zu entscheiden, nach und nach zu üben,
und so wie ihre Vernunft zunimmt, ihnen auch allmählich den freien,
unabhängigen Gebrauch ihrer Kräfte zu überlassen.

		Nun sind die Eltern zwar auch im Stande der Natur gegen ihre
Kinder zu gewissen Dingen äußerlich verpflichtet, und könnte man
glauben, daß dieses eine positive Pflicht sei, die ohne allen
Vertrag, nach den ewigen Gesetzen der Weisheit und Güte erzwungen
werden könnte. Allein mich dünkt, das Zwangsrecht zur Erziehung der
Kinder komme im Stande der Natur bloß den Eltern selbst, einem
gegen den anderen, keinem dritten aber zu, der sich etwa der Kinder
annehmen und die Erziehung von den Eltern erpressen wollte. Niemand
ist im Stande der Natur befugt, die Eltern zur Erziehung ihrer
Kinder mit Gewalt anzuhalten. Daß aber die Eltern selbst
gegeneinander dieses Zwangsrecht haben, fließt aus der Verabredung,
die sie, obschon nicht in Worten, doch durch die Handlung selbst,
getroffen zu haben, vorausgesetzt wird.

		Wer ein zur Glückseligkeit fähiges Wesen hervorbringen hilft,
ist nach dem Gesetze der Natur verbunden, die Glückseligkeit
desselben zu befördern, solange es selbst noch in dem Stande nicht
ist, für sein Fortkommen zu sorgen. Dieses ist die natürliche
Pflicht der Erziehung, die zwar an und für sich bloß eine
Gewissenspflicht ist, durch die Handlung selbst aber haben die
Eltern sich verstanden, einander hierin beizustehen, das ist dieser
ihrer Gewissenspflicht gemeinschaftlich Genüge zu leisten. Mit
einem Worte: die Eltern sind durch die Beiwohnung selbst in den
Stand der Ehe getreten, haben einen stillschweigenden Vertrag
gemacht, das zur Glückseligkeit bestimmte Wesen, das sie
gemeinschaftlich hervorbringen, auch gemeinschaftlich der
Glückseligkeit fähig zu machen, das ist zu erziehen.

		[bookmark: page23] Aus
diesem Grundsatze fließen alle Pflichten und Rechte des Ehestandes
ganz natürlich, und es ist nicht nötig, wie die Rechtslehrer zu tun
pflegen, ein doppeltes Prinzipium anzunehmen, um alle Pflichten der
Ehe und des Hausstandes aus demselben herzuleiten. Die Pflicht zur
Erziehung folgt aus der Verabredung, Kinder zu erzeugen, und die
Schuldigkeit in einen gemeinschaftlichen Hausstand zu treten, aus
der gemeinschaftlichen Pflicht zur Erziehung. Die Ehe ist also im
Grunde nichts anderes, als eine Verabredung zwischen Personen
verschiedenen Geschlechts, gemeinschaftlich Kinder zur Welt zu
bringen; und hierauf beruht das ganze System ihrer gegenseitigen
Pflichten und Rechte.

		Fußnote aus technischen
Gründen im Text wiedergegeben. Re. für Gutenberg

		Wenn Subjekte von verschiedenen Religionen in ein
Ehebündnis treten, so wird beim Kontrakte verabredet, nach welchen
Grundsätzen der Hausstand geführt und die Kinder erzogen werden
sollen. Wie aber, wenn Mann oder Weib nach vollzogener Heirat
Grundsätze ändern und zu einer anderen Religion übergehen? Gibt
dieses der anderen Partei ein Recht, auf die Scheidung zu dringen?
In einer kleinen Schrift [bookmark: text4]F4, die zu
Wien geschrieben sein will, und deren ich in dem zweiten Abschnitte
mit mehrerem zu erwähnen Gelegenheit haben werde, wird gesagt, daß
der Fall jetzt daselbst vorliege. Ein Jude, der zur christlichen
Religion übergegangen, soll ausdrücklich begehren, seine bei der
jüdischen Religion gebliebene Ehefrau zu behalten, und der Prozeß
soll anhängig gemacht sein. Genannter Verfasser entscheidet nach
dem System der Freiheit. »Man vermutet mit Recht,« spricht er, »daß
die Verschiedenheit der Religion für keine gültige Ursache zur
Ehescheidung erkannt werden werde. Nach den Grundsätzen des weisen
Josephs dürfte wohl Unterschied in kirchlichen Meinungen nicht
gesellschaftlichen Banden entgegenstehen dürfen.«

		Sehr übereilt, wie mich dünkt. Ich hoffe, ein
ebenso gerechter als weiser Imperator wird auch die Gegengründe
anhören, und nicht zugeben, daß das System der Freiheit zur
Bedrückung und Gewalttätigkeit mißbraucht werde. – Ist die Ehe bloß
ein bürgerlicher Kontrakt, wie doch zwischen Jude und Jüdin, selbst
nach katholischen Grundsätzen, die Ehe nichts anderes sein kann, so
müssen die Worte und Bedingungen des Kontrakts nach dem Sinne der
Kontrahenten ausgelegt und erklärt werden, nicht nach dem Sinne des
Gesetzgebers oder Richters. Wenn nach den Grundsätzen der
Kontrahenten mit Zuverlässigkeit behauptet werden kann, daß sie
gewisse Worte so und nicht anders verstanden, und wenn sie gefragt
worden wären, so und nichts anders erklärt haben würden, so muß
diese moralisch gewisse Erklärung, als eine stillschweigende,
vorausgesetzte Bedingung des Kontrakts angenommen, vor Gericht
ebenso gültig sein, als wenn sie ausdrücklich verabredet worden
wäre. Nun ist offenbar, daß das Ehepaar bei Schließung des
Kontrakts, da sie beiderseits, wenigstens äußerlich, noch der
jüdischen Religion zugetan gewesen, keinen anderen Sinn gehabt, als
den gemeinschaftlichen Hausstand nach jüdischen Lebensregeln zu
führen und die Kinder nach jüdischen Grundsätzen zu erziehen.
Wenigstens hat die Partei, der es um die Religion ein Ernst war,
nichts anderes voraussetzen können, und wäre damals eine
Veränderung von dieser Art besorglich gewesen und die Bedingung zur
Sprache gekommen, sie würde sich sicherlich nicht anders erklärt
haben. Sie wußte und erwartete nichts anderes, als einen Hausstand
nach väterlichen Lebensregeln anzutreten und Kinder zu erzeugen,
die sie nach väterlichen Grundsätzen würde erziehen können. Wenn
dieser Person der Unterschied wichtig ist, wenn es notorisch ist,
daß ihr der Unterschied der Religion bei Schließung des Kontrakts
hat wichtig sein müssen, so muß der Kontrakt nach ihren Begriffen
und Gesinnungen erklärt werden. Gesetzt der ganze Staat habe hierin
andere Gesinnungen, so hat dieses keinen Einfluß auf die Deutung
des Vertrages. Der Mann verändert Grundsätze und nimmt eine andere
Religion an. Soll die Frau gezwungen werden in einen Hausstand zu
treten, dem ihr Gewissen zuwider ist, und ihre Kinder nach
Grundsätzen zu erziehen, die nicht die ihrigen sind; mit einem
Worte, Bedingungen des Ehekontrakts anzunehmen und sich aufdrängen
zu lassen, zu welchen sie sich niemals verstanden hat so geschieht
ihr offenbar Unrecht; so läßt man sich offenbar durch Vorspieglung
der Gewissensfreiheit zum widersinnigsten Gewissenszwange
verleiten. Die Bedingungen des Kontrakts können nun nicht mehr
erfüllt werden. Der Mann, der Grundsätze verändert hat, ist, wo
nicht in dolo, doch wenigstens in culpa, daß solche nicht mehr in
Erfüllung gebracht werden können. Muß die Frau Gewissenszwang
leiden, weil der Mann Gewissensfreiheit haben will? Wo hat sie sich
hierzu verstanden oder verstehen können? Ist nicht auch von ihrer
Seite das Gewissen ungebunden, und muß die Partei, welche die
Veränderung verursacht hat, nicht auch für die Folgen dieser
Veränderung stehen, den Gegenteil schadlos halten und, soviel es
sich tun läßt, wieder in den vorigen Stand setzen? Mich dünkt,
nichts sei einfacher, und die Sache rede für sich selber. Niemand
kann gezwungen werden Bedingungen eines Kontrakts anzunehmen, zu
welchen er sich, seinen Grundsätzen nach, nicht hat verstehen
können.

		An Erziehung der gemeinschaftlichen Kinder haben
beide Teile gleiches Recht. Hätten wir unparteiische
Erziehungsanstalten, so müßten in solchen streitigen Fällen die
Kinder so lange unparteiisch erzogen werden, bis sie zur Vernunft
kommen und selbst wählen. Solange aber dafür noch nicht gesorgt
worden, solange noch unsere Erziehungsanstalten mit der positiven
Religion in Verbindung stehen, hat derjenige Teil ein offenbares
Vorrecht, der bei den vorigen Grundsätzen geblieben ist, und solche
nicht verändert hat. Auch dieses folgt ganz natürlich aus obigen
Grundsätzen, und es ist gewaltsame Anmaßung und Religionsdruck,
wenn irgendwo das Gegenteil geschieht. Ein ebenso gerechter als
weiser Joseph wird sicherlich diesen gewaltsamen Mißbrauch der
Kirchenmacht in seinen Staaten nicht zulassen.

		Daß aber die Menschen durch [bookmark: page24] Verabredung den Stand der Natur verlassen,
und in den Stand der Gesellschaft treten, wird in der Folge gezeigt
werden. Mithin ist auch die Erziehungspflicht der Eltern, ob sie
schon in gewisser Betrachtung eine Zwangspflicht zu nennen ist,
keine Ausnahme von dem angeführten Naturgesetz, daß der Mensch im
Stande der Natur unabhängig sei, und ihm allein das Recht zukomme,
die Kollisionsfälle zwischen Selbstgebrauch und Wohlwollen zu
entscheiden.

		In diesem Rechte besteht die natürliche Freiheit des Menschen,
die einen großen Teil seiner Glückseligkeit ausmacht. Die
Unabhängigkeit gehört also zu seinen eigentümlichen Gütern, deren
er sich als Mittel zu seiner Glückseligkeit zu bedienen befugt ist,
und wer ihn in dem Gebrauch derselben stört, der beleidigt ihn und
begeht eine äußerliche Ungerechtigkeit. Der Mensch im [bookmark: page25] Stande der
Natur ist Herr über das Seinige, über den freien Gebrauch seiner
Kräfte und Fähigkeiten, über den freien Gebrauch alles dessen, so
er durch dieselben hervorgebracht (das ist der Früchte seines
Fleißes), oder mit den Früchten seines Fleißes auf eine
unzertrennliche Weise verbunden hat, und es hängt von ihm ab,
wieviel, wenn und zum Besten wessen von seinen Nebenmenschen er
einiges von diesen Gütern, das ihm entbehrlich ist, ablassen will.
Alle seine Nebenmenschen haben bloß auf seinen Überfluß ein
unvollkommenes Recht, ein Recht zu bitten, und er, der
unumschränkte Herr, trägt die Gewissenspflicht, einen Teil seiner
Güter dem Wohlwollen zu widmen; ja bisweilen ist er verbunden,
seinen Eigengebrauch sogar dem Wohlwollen aufzuopfern; insoweit die
Ausübung des Wohlwollens glücklicher macht als Eigennutz. [bookmark: page26] Nur muß diese
Aufopferung eigenen Willens und aus freiem Triebe geschehen. Alles
dieses scheint keinen Zweifel mehr zu leiden. Allein ich tue einen
Schritt weiter.

		Sobald dieser Unabhängige einmal ein Urteil gefällt hat, so muß
es gültig sein. Habe ich im Stande der Natur den Fall entschieden,
wem, wenn und wieviel ich von dem meinigen überlassen will; habe
ich diesen meinen freien Entschluß hinlänglich zu erkennen gegeben,
und mein Nächster, dem zum Besten der Ausspruch geschehen, hat das
Gut in Empfang genommen, so muß die Handlung Kraft und Wirkung
haben, wenn mein Entscheidungsrecht etwas bedeuten soll. Wenn mein
Ausspruch unkräftig ist, und die Sachen so läßt, wie sie gewesen
sind, wenn er nicht in Ansehung des Rechts diejenige Veränderung
hervorbringt, die ich beschlossen, so enthält mein vermeintes
Recht, den Ausspruch zu tun, einen offenbaren Widerspruch. Meine
Entscheidung muß also wirken, muß den Zustand des Rechts verändern.
Das Gut, wovon die Rede ist, muß aufhören das Meine zu sein und
nunmehr wirklich meines Nächsten geworden sein. Das vorhin
unvollkommen gewesene Recht meines Nächsten muß durch diese
Handlung ein vollkommenes Recht geworden, sowie mein vollkommen
gewesenes Recht in ein unvollkommenes übergegangen sein, sonst wäre
meine Entscheidung null. Nach vollzogener Handlung also kann ich
das abgetretene Gut, ohne Ungerechtigkeit, mir nicht mehr anmaßen;
und wenn ich es tue, so beleidige ich, so handle ich wider das
vollkommene Recht meines Nächsten.

		Dieses gilt sowohl von körperlichen beweglichen Gütern, die von
Hand in Hand gegeben und angenommen werden können, als von
unbeweglichen oder auch geistigen Gütern, davon die Rechte bloß
durch hinlängliche Willenserklärung abgetreten und angenommen
werden können. Im Grunde kommt alles bloß auf diese
Willenserklärung an, und die wirkliche Einhändigung beweglicher
[bookmark: page27] Güter
selbst kann nur gültig sein, insoweit sie für ein Zeichen der
hinlänglichen Willenserklärung genommen wird. Die bloße
Einhändigung an und für sich betrachtet, gibt und nimmt kein Recht,
sooft diese Absicht nicht damit verbunden ist. Was ich meinem
Nächsten in die Hand gebe, habe ich ihm deswegen noch nicht
eingehändigt, und was ich von ihm in die Hand nehme, habe ich damit
noch nicht rechtskräftig angenommen, wenn ich nicht zu erkennen
gegeben, daß die Handlung in dieser Absicht geschehen sei. Ist aber
die Tradition selbst bloß als Zeichen gültig, so können bei solchen
Gütern, wo die wirkliche Aushändigung nicht stattfindet, andere
bedeutende Zeichen dafür genommen werden. Man kann also sein Recht
auf unbewegliche oder auch unkörperliche Güter durch hinlänglich
verständliche Zeichen anderen abtreten und überlassen.

		Auf diese Weise kann das Eigentum von Person zu Person wandern.
Was ich durch meinen Fleiß zu dem Meinigen gemacht, wird durch
Abtreten das Gut eines anderen, das ich ihm nicht wieder nehmen
kann, ohne eine Ungerechtigkeit zu begehen.

		Und nun noch einen Schritt näher, so steht die Gültigkeit der
Verträge auf sicheren Füßen. – Das Recht, die Kollisionsfälle zu
entscheiden, selbst ist, wie oben gezeigt worden, ein
unkörperliches Gut des unabhängigen Menschen, insoweit es ein
Mittel zu seiner Glückseligkeit werden kann. Jeder Mensch hat im
Stande der Natur auf den Genuß dieses Mittels zur Glückseligkeit
ein vollkommenes, und sein Nebenmensch ein unvollkommenes Recht. Da
aber der Genuß dieses Rechtes wenigstens in vielen Fällen zur
Erhaltung nicht unumgänglich notwendig ist, so ist es ein
entbehrliches Gut, das, vermöge des Erwiesenen, abgetreten, und
vermittels einer hinlänglichen Willenserklärung, einem anderen
überlassen werden kann. Eine Handlung, wodurch dieses geschieht,
heißt ein Versprechen, und wenn von der anderen Seite die Annahme
hinzukommt, das ist die Einwilligung in dieses Übertragen der
Rechte hinlänglich zu erkennen gegeben wird, [bookmark: page28] so entsteht ein Vertrag.
Demnach ist ein Vertrag nichts anderes, als von der einen Seite die
Überlassung, und von der anderen Seite die Annahme des Rechts, in
Absicht auf gewisse, dem Versprecher entbehrliche Güter, die
Kollisionsfälle zu entscheiden.

		Ein solcher Vertrag muß, vermöge des vorhin Erwiesenen, gehalten
werden. Das Entscheidungsrecht, welches vorhin einen Teil meiner
Güter ausmachte, das ist das Meine war, ist durch diese Abtretung
das Gut meines Nächsten, das Seine geworden, und ich kann es ihm
ohne Beleidigung nicht wieder entziehen. Den Anspruch, den er auf
den Gebrauch dieser meiner Unabhängigkeit, insoweit sie nicht zu
meiner Erhaltung notwendig ist, sowie jeder andere machen konnte,
ist durch diese Handlung in ein vollkommenes Recht übergegangen,
das er sich mit Gewalt zu erzwingen befugt ist. Dieser Erfolg ist
unstreitig, sobald mein Entscheidungsrecht Kraft und Wirkung haben
soll – [bookmark: text5]F5.

		Ich verlasse meine spekulativen Betrachtungen, und komme in mein
voriges Gleis zurück; muß aber vorher die Bedingungen festsetzen,
unter welchen nach obigen Grundsätzen ein Vertrag gültig sei und
gehalten werden müsse.

		[bookmark: page29] 1. Cajus
besitzt ein Gut (irgendein Mittel zur Glückseligkeit: den Gebrauch
seiner natürlichen Fähigkeiten selbst, oder das Recht auf die
Früchte seines Fleißes, und die damit verbundenen Güter der Natur,
oder was sonst auf eine gerechte Weise ihm zu eigen geworden; es
sei solches ein körperliches oder unkörperliches Ding, als nämlich
Gerechtsame, Freiheiten und dergleichen).

		2. Dieses Gut aber gehört nicht unumgänglich zu seinem Dasein,
und kann also zum Besten des Wohlwollens, das ist zum Nutzen
anderer angewendet werden.

		3. Sempronius hat auf dieses Gut ein unvollkommenes Recht. Er
kann, sowie jeder andere Mensch, verlangen, aber nicht zwingen, daß
dieses Gut jetzt zu seinem Besten angewendet werde. Das Recht zu
entscheiden gehört dem Cajus, ist das seine, und darf ihm mit
Gewalt nicht entzogen werden.

		4. Nunmehr bedient sich Cajus seines vollkommenen Rechts,
entscheidet zum Vorteil des Sempronius, und gibt seine Entscheidung
durch hinlängliche Zeichen zu erkennen, das ist Cajus
verspricht.

		5. Sempronius nimmt an und gibt seine Einwilligung gleichfalls
auf eine bedeutende Weise zu verstehen.

		So ist der Ausspruch des Cajus wirksam und von Kraft, das ist
jenes Gut, das ein Eigentum des Cajus, das Seine gewesen ist, ist
durch diese Handlung zum Gute des Sempronius geworden. Das
vollkommene Recht des Cajus ist in ein unvollkommenes übergegangen;
so wie das unvollkommene Recht des Sempronius in ein vollkommenes
Zwangsrecht verwandelt worden ist.

		Cajus muß sein rechtskräftiges Versprechen halten, und
Sempronius kann ihn, im Verweigerungsfalle, mit Gewalt dazu
zwingen.

		Durch Verabredungen dieser Art verläßt der Mensch den Stand der
Natur und tritt in den Stand der gesellschaftlichen Verbindung; und
seine eigene Natur treibt ihn an, Verbindungen mancherlei Art
einzugehen, um seine schwankenden Rechte und Pflichten in etwas
Bestimmtes zu verwandeln. Nur der Wilde klebt, wie das [bookmark: page30] Vieh, an dem
Genusse des gegenwärtigen Augenblickes. Der gesittete Mensch lebt
auch für die Zukunft, und will auch für den nächsten Augenblick
worauf Rechnung machen können. Schon der Vermehrungstrieb, wenn er
nicht bloß viehischer Instinkt sein soll, zwingt die Menschen, wie
wir oben gesehen, zu einem gesellschaftlichen Vertrage, davon man
sogar bei vielen Tieren etwas Analogisches findet.

		Laßt uns von dieser Theorie der Rechte, Pflichten und Verträge
die Anwendung auf den Unterschied zwischen Staat und Kirche machen,
davon wir ausgegangen sind. Beide, Staat und Kirche, haben sowohl
Handlungen, als Gesinnungen zu ihrem Gegenstande: jene insoweit sie
sich auf Verhältnisse zwischen Mensch und Natur, diese insoweit sie
sich auf Verhältnisse zwischen Natur und Gott gründen. Die Menschen
bedürfen einander, hoffen und versprechen, erwarten und leisten
einer dem anderen Dienst und Gegendienst. Die Vermischung von
Überfluß und Mangel, Kraft und Bedürfnis, Eigensucht und
Wohlwollen, die ihnen die Natur gegeben, treibt sie an, in
gesellschaftliche Verbindung zu treten, um ihren Fähigkeiten und
Bedürfnissen weiteren Spielraum zu verschaffen. Jedes Individuum
ist verbunden, einen Teil seiner Fähigkeiten und der dadurch
erworbenen Rechte, zum Besten der verbundenen Gesellschaft
anzuwenden; aber welchen? wenn? und zu welchem Endzwecke? – An und
für sich sollte dieses nur der bestimmen, der leisten soll. Man
kann aber auch für gut finden, auf dieses Recht der Unabhängigkeit
durch einen gesellschaftlichen Vertrag Verzicht zu tun, und durch
Positivgesetze diese unvollkommene Pflichten in vollkommene
verwandeln, das ist man kann die näheren Bestimmungen verabreden
und festsetzen, wieviel jedes Mitglied von seinen Rechten zum
Nutzen der Gesellschaft zu verwenden, soll gezwungen werden können.
Der Staat, oder die den Staat vorstellen, werden als eine
moralische Person betrachtet, die über diese Rechte zu schalten
hat. Der Staat hat also Rechte und Gerechtsame auf Güter und
Handlungen [bookmark: page31] der Menschen. Er kann nach dem Gesetze
geben und nehmen, vorschreiben und verbieten, und weil es ihm auch
um Handlung als Handlung zu tun ist, bestrafen und belohnen. Der
Pflicht gegen meinen Nächsten geschieht äußerlich Genüge, wenn ich
ihm leiste, was ich soll; meine Handlung mag erzwungen oder
freiwillig sein. Kann nun der Staat nicht durch innere Triebfedern
wirken, und dadurch für mich mit sorgen, so wirkt er wenigstens
durch äußere, und verhilft meinem Nächsten zu dem Seinigen.

		Nicht also die Kirche! Sie beruht auf dem Verhältnis zwischen
Gott und Menschen. Gott ist kein Wesen, das unseres Wohlwollens
bedarf, unseren Beistand fordert, auf irgendeines von unseren
Rechten zu seinem Gebrauch Anspruch macht, oder dessen Rechte mit
den unserigen je in Streit und Verwirrung geraten können. Auf diese
irrigen Begriffe hat die in mancher Betrachtung unbequeme
Einteilung der Pflichten gegen Gott und Pflichten gegen die
Menschen, führen müssen. Man hat die Parallele zu weit gezogen.
Gegen Gott – gegen Menschen – dachte man. So wie wir aus Pflicht
gegen unseren Nächsten etwas von dem Unsrigen aufopfern und
hingeben, so auch aus Pflicht gegen Gott. Die Menschen fordern
Dienst, so auch Gott. Die Pflicht gegen mich selbst kann mit der
Pflicht gegen meinen Nächsten in Streit und Gegenstoß geraten; eben
also die Pflicht gegen mich selbst, mit der Pflicht gegen Gott. –
Niemand wird sich ausdrücklich dazu verstehen, wenn ihm diese
ungereimten Sätze in trockenen Worten vorgehalten werden, und
gleichwohl hat jedermann mehr oder weniger davon gleichsam
eingesogen, und seine inneren Säfte damit angesteckt. Aus dieser
Quelle flossen alle ungerechten Anmaßungen, die sich sogenannte
Diener der Religion, unter dem Namen der Kirche, von jeher erlaubt.
Alle Gewalttätigkeit und Verfolgung, die sie ausgeübt, aller Zwist
und Zwiespalt, Meuterei und Aufruhr, die sie angezettelt haben, und
alle Übel, die von jeher unter dem Scheine der Religion, von ihren
grimmigsten Feinden, von Heuchelei und Menschenfeindschaft,
ausgeübt [bookmark: page32] worden, sind einzig und allein Früchte
dieser armseligen Sophisterei; eines vorgespiegelten Konfliktes
zwischen Gott und Menschen, Rechten der Gottheit und Rechten des
Menschen.

		Im Grunde machen in dem System der menschlichen Pflichten die
gegen Gott keine besondere Abteilung; sondern alle Pflichten des
Menschen sind Obliegenheiten gegen Gott. Einige derselben gehen uns
selbst, andere unsere Nebenmenschen an. Wir sollen, aus Liebe zu
Gott, uns selbst vernünftig lieben, seine Geschöpfe lieben; so wie
wir aus vernünftiger Liebe zu uns selbst verbunden sind, unsere
Nebenmenschen zu lieben.

		Das System unserer Pflichten hat ein doppeltes Prinzipium; das
Verhältnis zwischen Menschen und Natur, und das Verhältnis zwischen
Geschöpf und Schöpfer. Jenes ist Moralphilosophie, dieses Religion,
und demjenigen, der von der Wahrheit überführt ist, daß die
Naturverhältnisse nichts anderes sind, als Äußerungen des
göttlichen Willens, dem fallen auch diese beiden Prinzipien
ineinander, dem ist Sittenlehre der Vernunft heilig, wie Religion.
Auch heischt die Religion, oder das Verhältnis zwischen Gott und
Menschen keine anderen Pflichten; sondern gibt jenen Pflichten und
Obliegenheiten nur erhabenere Sanktion. Gott bedarf unseres
Beistandes nicht; verlangt keinen Dienst von uns [bookmark: text6]F6, keine Aufopferung unserer Rechte zu seinem
Besten, keinen Verzicht auf unsere Unabhängigkeit zu seinem
Vorteil. Seine Rechte können mit den unserigen nie in Streit und
Irrung kommen. Er will nur unser Bestes, eines jeden einzelnen
Bestes, und dieses muß ja mit sich selbst bestehen, kann sich ja
selbst nicht widersprechen. –

		[bookmark: page33] Alle
diese Gemeinörter sind so trivial, daß der gesunde Menschenverstand
sich wundert, wie man je hat anderer Meinung sein können; und
gleichwohl haben die Menschen von jeher wider diese einleuchtenden
Grundsätze gehandelt; und wohl ihnen! wenn sie im Jahre 2240
aufhören werden, dawider zu handeln.

		Die nächste Folge aus diesen Maximen ist, wie mich dünkt,
offenbar, daß die Kirche kein Recht habe auf Gut und Eigentum,
keinen Anspruch auf Beitrag und Verzicht; daß ihre Gerechtsame mit
den unserigen niemals in Irrung geraten, daß also zwischen Kirche
und Bürger nie Kollisionsfälle vorkommen können. Ist aber dieses,
so findet auch zwischen Kirche und Bürger kein Vertrag statt; denn
alle Verträge setzen Kollisionsfälle voraus, die zu entscheiden
sind. Wo keine unvollkommene Rechte statthaben, entstehen keine
Kollisionen der Ansprüche, und wo nicht Ansprüche gegen Ansprüche
entschieden werden sollen, da ist Vertrag ein Unding.

		Alle menschliche Verträge haben also der Kirche kein Recht auf
Gut und Eigentum beilegen können, da sie ihrem Wesen nach auf keins
derselben Anspruch machen, oder ein unvollkommenes Recht haben
kann. Ihr kann also niemals ein Zwangsrecht zukommen, und den
Mitgliedern kann keine Zwangspflicht gegen dieselbe aufgelegt
werden. Alle Rechte der Kirche sind Vermahnen, Belehren, Stärken
und Trösten, und die Pflichten der Bürger gegen die Kirche sind ein
geneigtes Ohr und ein williges Herz Der
Psalmist singt:



Dir gefällt nicht Opfer, nicht Geschenk.

Ohren hast du mir gegraben!



(Ps. 40, 7.). So hat auch die Kirche kein Recht Handlungen
zu belohnen oder zu bestrafen. Die bürgerlichen Handlungen gehören
dem Staat, und die eigentlichen religiösen Handlungen leiden, ihrer
Natur nach, weder Zwang noch Bestechung. Sie fließen entweder aus
freiem Antriebe der Seele, oder sind ein leeres Spiel, und dem
wahren Geiste der Religion zuwider.

		[bookmark: page34] Wenn
aber die Kirche kein Eigentum hat, wer besoldet die Lehrer der
Religion? Wer lohnet die Prediger der Gottesfurcht? – Religion und
Sold – Lehren der Tugend und Bezahlung – Predigten der Gottesfurcht
und Lohn. Die Begriffe scheinen sich einander zu fliehen. Was
verspricht sich der Lehrer der Weisheit und Tugend für Wirkung,
sobald er bezahlt wird, und den Meistbietenden feil ist? Was der
Prediger der Gottesfurcht für Eindruck, wenn er nach Lohn ausgehet?
– Siehe, ich lehre euch Gesetze und Rechte, so wie mich der Ewige
mein Gott usw. (V. B. M. C. 4, 5.) So wie mich mein Gott; erklären
die Rabbinen, wie er mich, ohne Entgelt; so ich euch, und so auch
ihr die Eurigen. Bezahlen, Lohnen, ist für diese erhabene
Beschäftigung so unnatürlich mit der Lebensart, welche diese
Beschäftigung erfordert, so unvereinbar, daß die mindeste
Anhänglichkeit an Gewinnen und Erwerben diesen Stand zu erniedrigen
scheint. Das Verlangen nach Reichtum, das man jedem anderen Stande
gern zugute hält, scheint uns bei diesem Geiz und Habsucht, oder
artet bei Männern, die sich diesem edlen Geschäfte widmen, wirklich
gar bald in Geiz und Habsucht aus, weil es ihrem Berufe so
widernatürlich ist. Höchstens kann ihnen Entschädigung für
Zeitversäumnis eingeräumt werden, und diese auszumitteln und zu
erteilen, ist ein Geschäft des Staats, nicht der Kirche. Was hat
die Kirche mit Dingen zu schaffen, die feil sind, bedungen und
bezahlt werden? Die Zeit macht einen Teil von unserem Vermögen aus,
und wer sie zum gemeinen Besten anwendet, darf hoffen, aus dem
gemeinen Schatze dafür entschädigt zu werden. Die Kirche lohnt
nicht, die Religion kauft nichts, bezahlt nichts, gibt keinen
Sold.

		Dieses sind, meinem Bedünken nach, die Grenzen zwischen Staat
und Kirche, insoweit sie auf die Handlungen der Menschen Einfluß
haben. In Absicht auf Gesinnungen treten sie schon etwas näher
zusammen; denn hier hat der Staat keine anderen Wirkungsmittel, als
die Kirche. Beide müssen unterrichten, belehren, aufmuntern, [bookmark: page35] veranlassen;
aber weder belohnen, noch bestrafen; weder zwingen noch bestechen;
denn auch der Staat hat durch keinen Vertrag das mindeste
Zwangsrecht über Gesinnungen erlangen können. Überhaupt kennen die
Gesinnungen der Menschen kein Wohlwollen, leiden keinen Zwang. Ich
kann auf keine meiner Gesinnungen, als Gesinnung betrachtet, aus
Liebe zu meinem Nächsten Verzicht tun; kann ihm keinen Anteil an
meiner Urteilskraft aus Wohlwollen überlassen und abtreten, und
ebenso wenig ein Recht auf seine Gesinnungen mir anmaßen, oder auf
irgendeine Weise erwerben. Das Recht auf unsere eigene Gesinnungen
ist unveräußerlich, kann nicht von Person zu Person wandern; denn
es gibt und nimmt keinen Anspruch auf Vermögen, Gut und Freiheit.
Daher das mindeste Vorrecht, das ihr euern Religions- und
Gesinnungsverwandten öffentlich einräumt, eine indirekte
Bestechung; die mindeste Freiheit, die ihr den Dissidenten
entzieht, eine indirekte Bestrafung zu nennen ist, und im Grunde
dieselbe Wirkung hat, als eine direkte Belohnung des Einstimmens,
und Bestrafung des Widerspruchs. Es ist armseliges Blendwerk, wenn
in einigen Lehrbüchern des Kirchenrechts so sehr auf den
Unterschied zwischen Belohnung und Vorrecht, Bestrafung und
Einschränkung gedrungen wird. Den Sprachforschern kann diese
Bemerkung nützlich sein; allein dem Elenden, der die Rechte der
Menschheit entbehren muß, weil er nicht sagen kann: ich glaube, wo
er nicht glaubt; nicht mit dem Munde Muselmann und im Herzen Christ
sein will, dem bringt diese Distinktion nur leidigen Trost. Und
welches sind die Grenzen der Vorrechte auf der einen, und der
Einschränkung auf der anderen Seite? Mit einer mäßigen Gabe von
Dialektik erweitert man diese Begriffe, und dehnt sie so lange aus,
bis sie auf der einen Seite bürgerliche Glückseligkeit, auf der
anderen Unterdrückung, Verbannung und Elend werden [bookmark: text8]F8. [bookmark: page36] Furcht und Hoffnung wirken auf den
Begehrungstrieb der Menschen; Vernunftgründe auf sein
Erkenntnisvermögen. Ihr ergreifet die unrechten Mittel, wenn ihr
die Menschen durch Furcht und Hoffnung zur Annahme oder zur
Verwerfung gewisser Lehrsätze führen wollt. Ja, wenn auch dieses
geradezu eure Absicht nicht ist, so hindert ihr selbst doch eure
besseren Absichten, wenn ihr Furcht und Hoffnung nicht so weit zu
entfernen sucht, als nur immer möglich ist. Ihr bestechet und
verführt euer eigenes Herz, oder euer Herz hat euch verführt, wenn
ihr glaubt, Prüfung der Wahrheit könne bestehen, Freiheit der
Untersuchung bleibe ungekränkt, wenn hier Stand und Würden, dort
Verachtung und Dürftigkeit die Untersuchenden erwarten. Vorstellung
des Guten und Bösen sind Werkzeug für den Willen; der Wahrheit und
Unwahrheit für den Verstand. Wer auf den Verstand wirken will, lege
jenes Werkzeug zuvörderst aus der Hand, sonst ist er in Gefahr,
wider seinen eigenen Vorsatz, auszuglätten, wo er durchschneiden;
zu befestigen, wo er einreißen soll.

		Was wird also der Kirche für eine Regierungsform anzuraten sein?
– keine! – Wer soll entscheiden, wenn in Religionssachen
Streitigkeiten entstehen? – Wem Gott die Fähigkeit gegeben, zu
überzeugen. Was soll Regierungsform, wo nichts zu regieren ist;
Obrigkeit, wo niemand Untertan sein darf; Richteramt, wo keine
Rechte und Ansprüche zu entscheiden vorkommen? Weder Staat noch
Kirche sind in Religionssachen befugte Richter; denn die Glieder
der Gesellschaft haben ihnen durch keinen Vertrag dieses Recht
einräumen können. Der Staat hat zwar von ferne darauf zu sehen, daß
keine Lehren ausgebreitet werden, mit denen der öffentliche
Wohlstand nicht bestehen kann; die wie Atheisterei und Epikurismus
[bookmark: page37] den Grund
untergraben, auf welchem die Glückseligkeit des gesellschaftlichen
Lebens beruht. Plutarch und Bayle mögen immer untersuchen: ob ein
Staat bei der Atheisterei nicht besser bestehen könne, als beim
Aberglauben? mögen immer die Plagen berechnen und vergleichen, die
dem menschlichen Geschlechte aus diesen verschiedenen Quellen des
Elends bisher entstanden sind, und noch zu entstehen drohen. Im
Grunde heißt dieses nichts anderes, als untersuchen: ob ein
schleichendes oder ein hitziges Fieber tödlicher sei? Seinen
Freunden wird man gleichwohl keines von beiden anwünschen. So wird
eine jede bürgerliche Gesellschaft wohltun, wenn sie keines von
beiden, weder Fanatismus noch Atheisterei Wurzel schlagen und sich
ausbreiten, läßt. Der Staatskörper siecht und ist elend, er mag vom
Krebsschaden aufgerieben, oder von Fieberhitze verzehrt werden.

		Aber nur von ferne her muß der Staat hierauf Rücksicht nehmen,
und selbst die Lehren nur mit weiser Mäßigung begünstigen, auf
welchen seine wahre Glückseligkeit beruht, ohne sich unmittelbar in
irgendeine Streitigkeit zu mischen, und durch Autorität entscheiden
zu wollen; denn er handelt offenbar wider seinen eigenen Endzweck,
wenn er geradezu Untersuchung verbietet, oder Streitigkeiten anders
als durch Vernunftgründe entscheiden läßt. Auch hat er sich nicht
um alle Grundsätze zu bekümmern, die eine herrschende oder
beherrschte Dogmatik annimmt oder verwirft. Die Rede ist nur von
jenen Hauptgrundsätzen, in welchen alle Religionen übereinkommen,
und ohne welche die Glückseligkeit ein Traum, und die Tugend selbst
keine Tugend mehr ist. Ohne Gott und Vorsehung und künftiges Leben
ist Menschenliebe eine angeborene Schwachheit, und Wohlwollen wenig
mehr als eine Geckerei, die wir uns einander einzuschwatzen suchen,
damit der Tor sich placke, und der Kluge sich gütlich tun und auf
jenes Unkosten sich lustig machen könne.

		Kaum wird es nötig sein, noch die Frage zu berühren: ob es
erlaubt sei, die Lehrer und Priester auf gewisse [bookmark: page38] Glaubenslehren zu
beeidigen? Auf welche sollte dies geschehen? Jene Grundartikel
aller Religionen, davon vorhin gesprochen worden, können durch
keine Eidschwüre bekräftigt werden. Ihr müßt dem Schwörenden auf
sein Wort glauben, daß er sie annimmt; oder sein Eid ist ein leerer
Schall; Worte, die er in die Luft stößt, ohne daß sie ihn mehr
Überwindung kosten, als eine bloße Versicherung; denn alles
Zutrauen zu Eidschwüren, und das ganze Ansehen derselben beruht ja
bloß auf diesen Grundlehren der Sittlichkeit. Sind es aber
besondere Artikel dieser oder jener Religion, die ich beschwören
oder abschwören soll; sind es Grundsätze, ohne welche Tugend und
Wohlstand unter den Menschen bestehen können, und wenn sie auch
nach der Meinung des Staats oder der Personen, die den Staat
vorstellen, zu meinem ewigen Heile noch so notwendig sind; so frage
ich: was hat der Staat für Recht in das Innerste der Menschen so zu
wühlen, und sie zu Geständnissen zu zwingen, die der Gesellschaft
weder Trost noch Frommen bringen? Eingeräumt hat ihm dieses nicht
werden können; denn hier fehlen alle Bedingnisse des Vertrags, die
im vorhergehenden ausgeführt worden. Es betrifft keines von meinen
entbehrlichen Gütern, das ich meinem Nächsten überlassen soll; es
betrifft keinen Gegenstand des Wohlwollens; und Kollisionsfälle
können dabei zur Entscheidung nicht vorkommen. Wie kann sich aber
der Staat eine Befugnis anmaßen, die durch keinen Vertrag
eingeräumt, durch keine Willenserklärung von Person zu Person
wandern und übertragen werden kann? Laßt uns indessen zum
Überflusse untersuchen: ob überall Beeidigung über Glauben und
Nichtglauben ein reeller Begriff sei? Ob die Meinungen der Menschen
überhaupt, ihr Beistimmen und Nichtbeistimmen in Absicht auf
Vernunftsätze, ein Gegenstand sind, über welche sie beeidigt werden
können?

		Eidschwüre erzeugen keine neuen Pflichten. Die feierlichste
Anrufung Gottes zum Zeugen der Wahrheit gibt und nimmt kein Recht,
das nicht ohne dieselbe schon [bookmark: page39] dagewesen; legt dem Anrufenden auch keine
Verbindlichkeit auf, die ihm nicht auch ohne dieselbe obliegt. Sie
dienen bloß, das Gewissen der Menschen, wenn es etwa eingeschläfert
sein sollte, aufzuwecken; und auf das aufmerksam zu machen, was der
Wille des Weltrichters schon so von ihm fordert. Die Eidschwüre
sind also eigentlich weder für den gewissenhaften Mann, noch für
den entschlossenen Taugenichts. Jener muß ohnehin wissen, muß ohne
Eid und Fluch von der Wahrheit innigst durchdrungen sein, daß Gott
Zeuge sei, nicht nur aller Worte und Aussagen, sondern aller
Gedanken und geheimsten Regungen des Menschen, und daß er die
Übertretung seines allerheiligsten Willens nicht ungeahndet lasse;
– und der entschlossene, gewissenlose Bösewicht?

		Der fürchtet keine Götter,

Der keines Menschen schont.

		Also bloß für den gemeinen Mittelschlag von Menschen, oder im
Grunde für jeden von uns, insoweit wir alle, soviel unserer sind,
in so manchen Fällen zu dieser Klasse zu zählen sind; für die
schwachen, unschlüssigen und schwankenden Menschen, die Grundsätze
haben, und sie nicht immer befolgen; die träge und lässig sind zum
Guten, das sie erkennen und einsehen; die ihrer Laune nachgeben,
einer Schwachheit zu gefallen, aufschieben, bemänteln,
Entschuldigung suchen, und mehrenteils zu finden glauben. Sie
wollen und haben die Festigkeit nicht, ihrem Willen treu zu
bleiben. Diesen muß der Wille gestählt, das Gewissen rege gemacht
werden. Der jetzt vor Gericht leugnet, besitzt vielleicht fremdes
Gut, ohne die entschlossene Bosheit, ungerecht sein zu wollen. Er
kann solches verzehrt, oder haben von Händen kommen lassen, und
will vor jetzt durch das Ableugnen nur Zeit gewinnen; und so wird
vielleicht der gute Geist, der für die Gerechtigkeit in ihm kämpft,
von Tag zu Tag abgewiesen, bis er ermüdet und unterliegt. Man muß
ihm also zu Hilfe eilen, und erstlich den Fall, der Aufschub
leidet, in eine Handlung verwandeln, die jetzt geschieht, wo [bookmark: page40] der Augenblick
entscheidend ist, und alle Entschuldigung wegfällt; sodann aber
auch alle Feierlichkeit aufbieten, alle die Kraft und den Nachdruck
zusammennehmen, mit welchen die Erinnerung an Gott, den
allgerechten Rächer und Vergelter, auf das Gemüt wirken kann.

		Dieses ist die Bestimmung des Eides, und hieraus, dünkt mich,
sei offenbar, daß man die Menschen nur über Dinge beschwören müsse,
die in die äußeren Sinne fallen; davon sie mit der Überzeugung,
welche die Evidenz der äußeren Sinne mit sich führt, die Wahrheit
behaupten und aussagen können: ich habe gehört, gesehen,
gesprochen, empfangen, gegeben, oder nicht gehört usw. Man bringt
aber ihr Gewissen auf eine grausame Folter, wenn man sie über Dinge
befragt, die bloß für den inneren Sinn gehören. Glaubst du? Bist du
überführt? überredet? dünkt es dir? Ist irgend in einem Winkel
deines Geistes oder deines Herzens noch einiger Zweifel zurück, so
zeige an, oder Gott wird den Mißbrauch seines Namens rächen. – Um
des Himmels willen, schonet der zarten, gewissenhaften Unschuld!
Und wenn sie einen Satz aus dem ersten Buche des Euklides zu
behaupten hätte, so müßte sie in diesem Augenblicke zagen, und
unaussprechliche Marter leiden.

		Die Wahrnehmungen des inneren Sinnes sind an und für sich selbst
selten so handgreiflich, daß der Geist sie mit Sicherheit
festhalten, und so oft es verlangt wird, von sich geben könne. Sie
entschlüpfen ihm zuweilen, indem er sie zu fassen glaubt. Wovon ich
jetzt versichert zu sein glaube, darüber schleicht oder stiehlt
sich in dem nächsten Augenblicke ein kleiner Zweifel ein, und
lauert in einer Falte meiner Seele, ohne daß ich ihn gewahr worden.
Viele Behauptungen, über die ich heute zum Märtyrer werden möchte,
können mir morgen vielleicht problematisch vorkommen. Soll ich
diese inneren Wahrnehmungen gar durch Worte und Zeichen von mir
geben, oder auf Worte und Zeichen schwören, die andere Menschen mir
vorlegen; so ist die Unsicherheit noch weit größer. Ich und mein
Nächster, wir können unmöglich [bookmark: page41] mit eben denselben Worten eben dieselben
inneren Empfindungen verbinden; denn wir können diese nicht anders
gegeneinanderhalten, miteinander vergleichen und berichtigen, als
wiederum durch Worte. Wir können die Worte nicht durch Sachen
erläutern, sondern müssen wiederum zu Zeichen und Worten unsere
Zuflucht nehmen, und am Ende zu Metaphern, weil wir, durch Hilfe
dieses Kunstgriffs, die Begriffe des inneren Sinnes auf äußere
sinnliche Wahrnehmungen gleichsam zurückführen. Was für Verwirrung
und Undeutlichkeit muß aber nicht auf solche Weise in der Bedeutung
der Worte zurückbleiben, und wie sehr müssen die Ideen verschieden
sein, die verschiedene Menschen, in verschiedenen Zeiten und
Jahrhunderten, mit denselben äußerlichen Zeichen und Worten
verbinden?

		Wer du auch seiest, lieber Leser! so beschuldige mich hier nicht
der Zweifelsucht oder der bösen List, dich zum Skeptizisten machen
zu wollen. Ich bin vielleicht einer von denjenigen, die am
weitesten von dieser Krankheit der Seele entfernt sind, und sie an
allen ihren Nebenmenschen kurieren zu können, am sehnlichsten
wünschen. Aber eben deswegen, weil ich diese Kur so oft an mir
selbst verrichtet, und an anderen versucht habe, bin ich gewahr
geworden, wie schwer sie sei, und wie wenig man den Erfolg in
Händen habe. Mit meinem besten Freunde, mit dem ich noch so
einhellig zu denken glaubte, konnte ich mich sehr oft über
Wahrheiten der Philosophie und Religion nicht vereinigen. Nach
langem Streit und Wortwechsel ergab sich zuweilen, daß wir mit
denselben Worten jeder andere Begriffe verbunden hatten. Nicht
selten dachten wir einerlei, und drückten uns nur verschiedentlich
aus; aber ebenso oft glaubten wir übereinzustimmen, und waren in
Gedanken noch weit voneinander entfernt. Gleichwohl waren wir
beiderseits im Denken nicht ungeübt, gewohnt, mit abgesonderten
Begriffen umzugehen, und beiden schien es um die Wahrheit im Ernst,
mehr um sie, als ums Rechthaben zu tun zu sein. Dem ungeachtet
mußten sich unsere Begriffe lange Zeit aneinanderreiben, [bookmark: page42] bevor sie
ineinander sich wollten fügen lassen; bevor wir mit einiger
Zuverlässigkeit sagen konnten: hierin kommen wir überein! O! wer
diese Erfahrung in seinem Leben gehabt hat, und noch intolerant
sein, noch seinen Nächsten hassen kann, weil dieser in
Religionssachen nicht denkt, oder sich nicht so ausdrückt wie er,
den möchte ich nie zum Freunde haben; denn er hat alle Menschheit
ausgezogen.

		Und ihr, Mitmenschen! Ihr nehmt einen Mann, mit dem ihr euch
vielleicht niemals über dergleichen Dinge besprochen habt, ihr legt
ihm die subtilsten Sätze der Metaphysik und Religion, wie sie vor
Jahrhunderten in Worte eingekleidet worden sind, in sogenannten
Symbolen vor; ihr laßt ihm bei jenem allerheiligsten Namen
beteuern, daß er bei diesen Worten ebenso denkt, wie ihr, und beide
ebenso, wie jener, der sie vor Jahrhunderten niedergeschrieben hat;
beteuern, daß er diese Sätze von ganzem Herzen annehme, und an
keinem derselben Zweifel hege; mit dieser beschworenen
Übereinstimmung verbindet ihr Amt und Würden, Macht und Einfluß,
deren Reizung gar wohl fähig ist, so manchen Widerspruch zu heben,
so manchen Zweifel zu unterdrücken, und wenn sich denn am Ende
hervortut, daß es so nicht ist mit des Mannes Überzeugung, wie er
vorgegeben; so beschuldigt ihr ihn des gräßlichsten aller
Verbrechen, ihr klagt ihn des Meineides an und lasset erfolgen, was
auf diese Untat erfolgen soll. Ist hier die Schuld nicht, am
gelindesten davon zu urteilen, auf beiden Seiten gleich?

		»Ja!« sprechen die Billigsten unter euch, »wir beeidigen nicht
auf den Glauben. Wir lassen dem Gewissen seine Freiheit, und
beschwören den Mitbürger nur, den wir mit einem Amte bekleiden, daß
er dieses Amt, welches ihm, unter der Bedingung der Übereinstimmung
anvertraut wird, nicht ohne Übereinstimmung annehme. Dieses ist ein
Vertrag, den wir mit ihm eingehen. Finden sich nachher Zweifel, die
diese Übereinstimmung aufheben, so steht es ja bei ihm, seinem
Gewissen treu zu sein, und das Amt niederzulegen. Welche
Gewissensfreiheit, [bookmark: page43] welche Rechte der Menschheit erlauben, wider
einen Vertrag zu handeln?«

		Nun wohl! Ich will diesem Schein von Gerechtigkeit nicht alle
die Gründe entgegensetzen, die nach oben ausgeführten
augenscheinlichen Grundsätzen, entgegengesetzt werden können. Wozu
unnötige Wiederholungen? Aber um der Menschheit willen! Bedenket
den Erfolg, den diese Einrichtung bisher unter den gesittesten
Menschenkindern gehabt hat. Zählt die Männer alle, die eure
Lehrstühle und eure Kanzeln besteigen, und so manchen Satz, den sie
bei der Übernehmung ihres Amts beschworen, in Zweifel ziehen; die
Bischöfe alle, die im Oberhause sitzen; die wahrhaftig großen
Männer alle, die in England Amt und Würden begleiten, und jene 39
Artikel, die sie beschworen, nicht mehr so unbedingt annehmen, als
sie ihnen vorgelegt worden. Zählet sie, und sagt alsdann noch, man
könne meiner unterdrückten Nation keine bürgerliche Freiheit
einräumen, weil so viele unter ihnen die Eide gering achteten! –
Ach! Gott bewahre mein Herz vor menschenfeindlichen Gedanken! Sie
könnten bei dieser traurigen Betrachtung gar leicht
überhandnehmen.

		Nein! Aus Achtung für die Menschheit bin ich vielmehr überredet,
alle diese Männer erkennen das nicht für Meineid, was man ihnen
unter diesem Namen Schuld gibt. Die gesunde Vernunft sagt ihnen
vielleicht, daß niemand, weder Staat noch Kirche, ein Recht gehabt,
sie über Glaubenssachen zu beeidigen; weder Staat noch Kirche ein
Recht gehabt, mit dem Glauben und Schwören auf gewisse Sätze, Amt,
Ehre und Würden zu verbinden, oder den Glauben an gewisse Sätze zur
Bedingung zu machen, unter welchen diese verliehen werden. Eine
solche Bedingung, glauben sie vielleicht, sei an und für sich null,
weil sie niemanden zum besten gereicht; weil keines Menschen Recht
und Eigentum darunter leidet, wenn sie gebrochen wird [bookmark: text9]F9. Wenn also, wie sie nicht in [bookmark: page44] Abrede sein können. Böses
getan worden; so sei es damals geschehen, als ihnen die
versprochenen Vorteile einen so unzulässigen Eid abgelockt haben.
Diesem Übel sei aber nunmehr nicht abzuhelfen; am wenigsten durch
das Niederlegen ihres auf diese Weise erlangten Amts abzuhelfen.
Damals habe man, um erlaubte irdische Vorteile zu erhalten,
freilich auf eine vor Gott unverantwortliche Weise, sich seines
allerheiligsten Namens bedient; allein dieses Geschehene wird
dadurch nicht ungeschehen, wenn sie jetzt auf die Früchte Verzicht
tun, die sie davon genießen; ja die Unordnung, das Ärgernis und
andere böse Folgen, die das Aufgeben ihres Amts, verbunden mit
einem öffentlichen Bekenntnis ihrer Abweichung, nach sich ziehen
dürfte, könnte das Übel nur vermehren. Es sei also allen ihren
Mitmenschen, sowohl als ihnen selbst und den Ihrigen besser
geraten, wenn sie es dabei bewenden lassen, und fortfahren, den
Staaten und der Kirche die Dienste zu leisten, zu welchen ihnen die
Vorsehung Trieb und Fähigkeit verliehen. Hierin liege ihr Beruf zur
öffentlichen Bedienung, nicht in ihrer Gesinnung in Absicht auf
ewige Wahrheiten und Vernunftsätze, die im Grunde nur sie selbst
und keinen ihrer Nebenmenschen angeht. – Wenngleich mancher zu
gewissenhaft ist, sein Glück solchen überfeinen
Entschuldigungsgründen zu verdanken zu haben, so sind doch auch
diejenigen nicht völlig zu verdammen, die schwach genug sind, ihnen
nachzugeben; wenigstens ist es nicht Meineid, sondern menschliche
Schwachheit, die ich Männern von ihrem Werte möchte zuschulden
kommen lassen.

		Zum Beschlusse dieses Abschnitts will ich das Resultat
wiederholen, auf das mich meine Betrachtungen geführt haben.

		Staat und Kirche haben zur Absicht, die menschliche
Glückseligkeit in diesem und jenem Leben, durch öffentliche
Vorkehrungen, zu befördern. [bookmark: page45] Beide wirken auf Gesinnung und Handlung der
Menschen, auf Grundsätze und Anwendung: der Staat, vermittels
solcher Gründe, die auf Verhältnissen zwischen Mensch und Mensch,
oder Mensch und Natur, und die Kirche, die Religion des Staats,
vermittels solcher Gründe, die auf Verhältnissen zwischen Mensch
und Gott beruhen. Der Staat behandelt den Menschen als
unsterblichen Sohn der Erde; die Religion, als Ebenbild seines
Schöpfers.

		Grundsätze sind frei. Gesinnungen leiden ihrer Natur nach keinen
Zwang, keine Bestechung. Sie gehören für das Erkenntnisvermögen des
Menschen, und müssen nach dem Richtmaß von Wahrheit und Unwahrheit
entschieden werden. Gutes und Böses wirkt auf seine Billigungs- und
Mißbilligungsvermögen. Furcht und Hoffnung lenken seine Triebe.
Belohnung und Strafe richten seinen Willen, spornen seine Tatkraft,
ermuntern, locken, schrecken ab.

		Aber wenn Grundsätze glückselig machen sollen, so müssen sie
weder eingeschreckt, noch eingeschmeichelt, so muß bloß das Urteil
der Verstandeskräfte für gültig angenommen werden. Ideen vom Guten
und Bösen mit einmischen, heißt die Sachen von einem unbefugten
Richter entscheiden lassen.

		Weder Kirche noch Staat haben also ein Recht, die Grundsätze und
Gesinnungen der Menschen irgendeinem Zwange zu unterwerfen. Weder
Kirche noch Staat sind berechtigt, mit Grundsätzen und Gesinnungen
Vorzüge, Rechte und Ansprüche auf Personen und Dinge zu verbinden,
und den Einfluß, den die Wahrheitskraft auf das Erkenntnisvermögen
hat, durch fremde Einmischung zu schwächen.

		Selbst der gesellschaftliche Vertrag hat weder dem Staate noch
der Kirche ein solches Recht einräumen können. Denn ein Vertrag
über Dinge, die ihrer Natur nach unveräußerlich sind, ist an und
für sich ungültig, hebt sich von selbst auf.

		Auch die heiligsten Eidschwüre können hier die Natur der Sachen
nicht verändern. Eidschwüre erzeugen keine neuen Pflichten, sind
bloß feierliche Bekräftigungen desjenigen, [bookmark: page46] wozu wir ohnehin, von Natur
oder durch Vertrag, verpflichtet sind. Ohne Pflicht ist der
Eidschwur eine leere Anrufung Gottes, die lästerlich sein kann,
aber an und für sich zu nichts verbindet.

		Zudem können die Menschen nur dasjenige beeidigen, was die
Evidenz der äußeren Sinne hat, was sie gesehen, gehört, betastet
haben. Wahrnehmungen des inneren Sinnes sind keine Gegenstände der
Eidesbekräftigung.

		Alles Beschwören und Abschwören in Absicht auf Grundsätze und
Lehrmeinungen sind diesem nach unzulässig, und wenn sie geleistet
worden, so verbinden sie zu nichts, als zur Reue, über den
sträflich begangenen Leichtsinn. Wenn ich jetzt eine Meinung
beschwöre, so bin ich Augenblicks darauf nichtsdestoweniger frei,
sie zu verwerfen. Die Untat eines vergeblichen Eides ist begangen,
wenn ich sie auch beibehalte; und Meineid ist nicht geschehen, wenn
ich sie verwerfe.

		Man vergesse nicht, daß nach meinen Grundsätzen der Staat nicht
befugt sei, mit gewissen bestimmten Lehrmeinungen, Besoldung,
Ehrenamt und Vorzug zu verbinden. Was das Lehramt betrifft, so ist
es seine Pflicht, Lehrer zu bestellen, die Fähigkeit haben,
Weisheit und Tugend zu lehren, und solche nützliche Wahrheiten zu
verbreiten, auf denen die Glückseligkeit der menschlichen
Gesellschaft unmittelbar beruht. Alle nähere Bestimmungen müssen
ihrem besten Wissen und Gewissen überlassen werden, wo nicht
unendliche Verwirrungen und Kollisionen der Pflichten entstehen
sollen, die am Ende den Tugendhaften selbst oft zur Heuchelei oder
Gewissenlosigkeit führen. Jede Vergehung wider die Vorschrift der
Vernunft bleibt nicht ungerochen.

		Wie aber? Wenn das Übel nun einmal geschehen ist: der Staat
bestellt und besoldet einen Lehrer auf gewisse bestimmte
Lehrmeinungen. Der Mann findet nachher diese Lehrmeinungen ohne
Grund; was hat er zu tun? Wie sich zu verhalten, um den Fuß aus der
Schlinge herauszuwinden, in welche ihn ein irriges Gewissen
verwickelt hat?

		[bookmark: page47] Drei
verschiedene Wege stehen hier vor ihm offen. Er verschließt die
Wahrheit in seinem Herzen, und fährt fort, wider sein besseres
Wissen, die Unwahrheit zu lehren; oder er legt sein Amt nieder,
ohne die Ursachen anzugeben, warum dies geschehe; oder endlich gibt
er der Wahrheit ein lautes Zeugnis, und läßt es auf den Staat
ankommen, was mit seinem Amte und mit der ihm ausgesetzten
Besoldung werden, oder was er sonst für seine unüberwindliche
Wahrheitsliebe leiden soll.

		Mich dünkt, keiner von diesen Wegen sei unter allen Umständen
schlechterdings zu verwerfen. Ich kann mir eine Verfassung denken,
in welcher es vor dem Richterstuhle des allgerechten Richters zu
entschuldigen ist, wenn man fortfährt, seinem sonst heilsamen
Vortrage gemeinnütziger Wahrheiten, eine Unwahrheit mit
einzumischen, die der Staat, vielleicht aus irrigem Gewissen
geheiligt hat. Wenigstens würde ich mich hüten, einen übrigens
rechtschaffenen Lehrer dieserhalb der Heuchelei oder des
Jesuitismus zu beschuldigen, wenn mir nicht die Umstände und die
Verfassung des Mannes sehr genau bekannt sind; so genau, als
vielleicht die Verfassung eines Menschen niemals seinem Nächsten
bekannt sein kann. Wer sich rühmt, nie in solchen Dingen anders
gesprochen, als gedacht zu haben, hat entweder überall nie gedacht,
oder findet vielleicht für gut, in diesem Augenblicke selbst, mit
einer Unwahrheit zu prahlen, der sein Herz widerspricht.

		Also in Absicht auf Gesinnungen und Grundsätze kommen Religion
und Staat überein, müssen beide allen Schein des Zwanges und der
Bestechung vermeiden, und sich auf Lehren, Vermahnen, Bereden und
Zurechtweisen einschränken. Nicht also in Absicht auf Handlung. Die
Verhältnisse von Mensch zu Menschen erfordern Handlung, als
Handlung; die Verhältnisse zwischen Gott und Menschen, bloß
insoweit sie zu Gesinnungen führen. Eine gemeinnützige Handlung
hört nicht auf, gemeinnützig zu sein, wenn sie auch erzwungen wird;
eine religiöse Handlung hingegen ist nur in dem Maße religiös, in
welcher sie aus freier Willkür und in gehöriger Absicht
geschieht.

		[bookmark: page48] Daher
kann der Staat zu gemeinnützigen Handlungen zwingen; belohnen,
bestrafen; Amt und Ehren, Schande und Verweisung austeilen, um die
Menschen zu Handlungen zu bewegen, deren innere Güte nicht kräftig
genug auf ihre Gemüter wirken will. Daher hat dem Staate, durch den
gesellschaftlichen Vertrag, auch das vollkommenste Recht und das
Vermögen, dieses zu tun, eingeräumt werden können und müssen. Daher
ist der Staat eine moralische Person, die ihre eigenen Güter und
Gerechtsame hat, und damit nach Gutfinden schalten kann.

		Fern von allem diesen ist die göttliche Religion. Sie verhält
sich gegen Handlung nicht anders, als gegen Gesinnung; weil sie
Handlung bloß als Zeichen der Gesinnung befiehlt. Sie ist eine
moralische Person; aber – ihre Rechte kennen keinen Zwang. Sie
treibt nicht mit eisernem Stabe, sondern leitet am Seile der Liebe.
Sie zückt kein Racheschwert, spendet kein zeitliches Gut aus; maßt
sich auf kein irdisches Gut ein Recht, auf kein Gemüt äußerliche
Gewalt an. Ihre Waffen sind Gründe und Überführung; ihre Macht die
göttliche Kraft der Wahrheit; die Strafen, die sie androht, sind so
wie die Belohnungen, Wirkungen der Liebe; heilsam und wohltätig für
die Person selbst, die sie leidet. An diesen Merkmalen erkenne ich
dich, Tochter der Gottheit! Religion! die du in Wahrheit allein die
seligmachende bist, auf der Erde, sowie im Himmel.

		Bann und Verweisungsrecht, das sich der Staat zuweilen erlauben
darf, sind dem Geiste der Religion schnurstracks zuwider.
Verbannen, ausschließen, den Bruder abweisen, der an meiner
Erbauung teilnehmen, und sein Herz in wohltätiger Mitteilung, mit
dem meinigen zugleich zu Gott erheben will! – Wenn sich die
Religion keine willkürlichen Strafen erlaubt, am wenigsten diese
Seelenqual, die ach! nur dem empfindlich ist, der wirklich Religion
hat. Geht die Unglücklichen alle durch, die von jeher durch Bann
und Verdammnis haben gebessert werden sollen; Leser! welcher
äußerlichen Kirche, Synagoge oder Moschee du auch anhängst!
untersuche, [bookmark: page49] ob du nicht in dem Haufen der Verbannten mehr
wahre Religion antreffen wirst, als in dem ungleich größeren Haufen
ihrer Verbanner? – Nun hat die Verbannung entweder bürgerliche
Folgen, oder sie hat keine. Zieht sie bürgerliches Elend nach sich,
so fällt sie nur dem Edelmütigen zur Last, der dieses Opfer der
göttlichen Wahrheit schuldig zu sein glaubt. Wer keine Religion
hat, ist ein Wahnwitziger, wenn er sich einer vermeinten Wahrheit
zu gefallen, der mindesten Gefahr aussetzt. Soll sie aber, wie man
sich bereden will, bloß geistige Folgen haben, so drücken sie
abermals nur denjenigen, der für diese Art von Empfindnis noch
Gefühl hat. Der Irreligiöse lacht ihrer und bleibt verstockt.

		Und wo ist die Möglichkeit, sie von allen bürgerlichen Folgen zu
trennen? Kirchenzucht einführen, habe ich an einem anderen Orte,
wie mich dünkt, mit Recht gesagt, Kirchenzucht einführen, und die
bürgerliche Glückseligkeit ungekränkt erhalten, gleicht dem
Bescheide des allerhöchsten Richters an den Ankläger: Er sei in
deiner Hand, doch schone seines Lebens! Zerbrich das Faß, wie die
Ausleger hinzusetzen; doch laß den Wein nicht auslaufen! Welche
kirchliche Ausschließung, welcher Bann ist ohne alle bürgerliche
Folgen, ohne allen Einfluß auf die bürgerliche Achtung wenigstens,
auf den guten Leumund des Ausgestoßenen und auf das Zutrauen bei
seinen Mitbürgern, ohne welches doch niemand seines Berufes warten,
und seinen Mitmenschen nützlich, das ist, bürgerlich glückselig
sein kann?

		Man beruft sich immer noch auf das Naturgesetz. Jede
Gesellschaft, spricht man, hat das Recht auszuschließen: Warum
nicht auch die religiöse?

		Allein ich erwidere: gerade hier macht die religiöse
Gesellschaft eine Ausnahme; vermöge eines höheren Gesetzes kann
keine Gesellschaft ein Recht ausüben, das der ersten Absicht der
Gesellschaft selbst schnurstracks entgegengesetzt ist. Einen
Dissidenten ausschließen, sagt ein würdiger Geistlicher aus dieser
Stadt, einen Dissidenten aus der Kirche verweisen, heißt einem
Kranken [bookmark: page50]
die Apotheke verbieten. In der Tat, die wesentlichste Absicht
religiöser Gesellschaften ist gemeinschaftliche Erbauung. Man will
durch die Zauberkraft der Sympathie die Wahrheit aus dem Geiste in
das Herz übertragen, die zuweilen tote Vernunfterkenntnis durch
Teilnehmung zu hohen Empfindnissen beleben. Wenn das Herz allzusehr
an sinnlichen Lüsten klebt, um der Vernunft Gehör zu geben; wenn es
auf dem Punkte ist, die Vernunft selbst mit ins Garn zu locken; so
werde es hier vom Schauer der Gottseligkeit ergriffen, vom Feuer
der Andacht entflammt, und lerne Freuden höherer Art kennen, die
auch hienieden schon den sinnlichen Freuden die Wage halten. Und
ihr wollt den Kranken vor der Tür abweisen, der dieser Arzenei am
meisten bedarf; destomehr bedarf, je weniger er dieses Bedürfnis
empfindet, und in seinem Irrsinne, sich gesund zu sein einbildet?
Muß nicht vielmehr eure erste Bemühung sein, ihm diese Empfindung
wiederzugeben, und den gleichsam vom kalten Brande bedrohten Teil
seiner Seele ins Leben zurückzurufen? Statt dessen verweigert ihr
ihm alle Hilfe, und laßt den Ohnmächtigen den moralischen Tod
dahinsterben, dem ihr ihn vielleicht würdet entrissen haben.

		Weit edler und dem Zwecke seiner Schule gemäßer handelte jener
Weltweise zu Athen. Ein Epikurer kam von seinem Gelage, die Sinne
von nächtlicher Wollust benebelt, und das Haupt von Rosen umwunden.
Er trat in den Hörsaal der Stoiker, um sich in der Frühstunde noch
das letzte Vergnügen entnervter Wollüstlinge zu verschaffen, das
Vergnügen zu spotten. Der Weltweise läßt ihn ungehindert,
verdoppelt das Feuer seiner Beredsamkeit wider die Verführung der
Wollust, und schildert die Seligkeit der Tugend mit
unwiderstehlicher Gewalt. Der Schüler Epikurs hört, wird
aufmerksam, schlägt die Augen nieder, reißt die Kränze von seinem
Haupte, und wird selbst ein Anhänger der Stoa. [bookmark: page51]

			[bookmark: foot1]Bellarmin selbst ward beinahe von dem Papste Sixtus V.
verketzert, weil er ihm bloß eine indirekte Macht über das
Zeitliche der Könige und Fürsten zuschrieb. Sein Werk ward in das
Verzeichnis der Inquisition gesetzt.
	[bookmark: foot2]Siehe
Anmerkung zu Abbts freundschaftlichen Korrespondenz. S. 28.
	[bookmark: foot3]Man macht den Einwurf: der Kriegsmann habe in währendem
Kriege die Befugnis, den Feind umzubringen, ohne daß diesem die
Pflicht obliege, solches zu leiden.



Allein der Kriegsmann hat diese Befugnis nicht als Mensch, sondern
als Mitglied oder Söldner des kriegführenden Staats. Der Staat
nämlich ist entweder wirklich beleidigt, oder gibt vor, beleidigt
zu sein und seine Befriedigung nicht anders als durch die Gewalt
erhalten zu können. Das Gefecht ist also eigentlich nicht zwischen
Mensch und Mensch, sondern zwischen Staat und Staat; und unter den
beiden kriegführenden Staaten hat doch offenbar nur einer das Recht
auf seiner Seite. Dem Beleidiger liegt allerdings die Pflicht ob,
den Beleidigten zu befriedigen und alles zu leiden, ohne welches
jener nicht zu seinem gekränkten Rechte gelangen kann.
	[bookmark: foot4]Das Forschen nach
Licht und Recht. Berlin, bei Friedrich Maurer. 1782.
	[bookmark: foot5]Auf diese sehr einleuchtende
Auseinandersetzung der Begriffe bin ich von dem philosophischen
Rechtsgelehrten, meinem sehr werten Freunde, dem Herrn Assistenzrat
Klein, geführt worden, mit dem ich das Vergnügen gehabt, mich über
diese Materie zu unterhalten. Mich dünkt, diese Theorie der
Kontrakte sei einfach und fruchtbar. Fergouson in seiner
Moralphilosophie und sein vortrefflicher Übersetzer finden die
Notwendigkeit, das Versprechen zu halten, in der bei dem
Nebenmenschen erregten Erwartung und Unsittlichkeit der Täuschung.
Allein hieraus scheint bloß eine Gewissenspflicht zu folgen. Was
ich vorhin im Gewissen verbunden gewesen, von meinen Gütern zum
Besten meiner Nebenmenschen überhaupt hinzugeben, bin ich durch die
bei diesem Subjekt insbesondere erregte Erwartung im Gewissen
verbunden, ihm zukommen zu lassen. Wodurch aber ist diese
Gewissenspflicht in eine Zwangspflicht übergegangen? Mich dünkt,
hierzu gehören unumgänglich die allhier ausgeführten Grundsätze der
Abtretung überhaupt und insbesondere der Entscheidungsrechte in
Kollisionsfällen.
	[bookmark: foot6]Die Wörter Dienst, Ehre u. a. haben in Beziehung auf
Gott eine ganz andere Bedeutung, als in Beziehung auf Menschen.
Gottesdienst ist nicht Dienst, den ich Gott erzeige, Ehre Gottes
nicht Ehre, die ich Gott antue. Man hat, um die Worte zu retten,
ihre Bedeutung geändert. Der gemeine Mann aber klebt noch immer an
der ihm gewöhnlichen Bedeutung, und hängt noch immer fest an seinem
Sprachgebrauch, woraus in Religionssachen viele Verwirrungen
entstanden sind.
	[bookmark: foot7]Der
Psalmist singt:



Dir gefällt nicht Opfer, nicht Geschenk.

Ohren hast du mir gegraben!



(Ps. 40, 7.)
	[bookmark: foot8]Ein Kollegium von gelehrten und angesehenen Männern, in
einem übrigens ziemlich duldsamen Staate, ließ vor einiger Zeit
gewisse Dissidenten für die Approbation doppelte Gebühren bezahlen,
und als sie von der Obrigkeit deswegen zur Rede gestellt wurden,
war die Entschuldigung, jene wären doch überall im bürgerlichen
Leben deterioris Conditionis. Das Sonderbarste ist, daß es bis auf
den heutigen Tag bei der Erhöhung der Gebühren geblieben sein
soll.
	[bookmark: foot9]Eine Bedingung nämlich ist gültig und bindet den
Vertrag, wenn eine Möglichkeit zu erdenken, unter welcher sie in
Bestimmung der Kollisionsfälle hat Einfluß haben können. Meinungen
aber können nicht anders als durch ein irriges Gewissen mit
äußerlichen Vorteilen in Verbindung gebracht werden, und ich
zweifle, ob sie je eine rechtskräftige Bedingung machen
können.


	
		
		Zweiter Abschnitt

		Das Wesentliche dieser Behauptung, das einem
sonst allgemein herrschenden Grundsatze so schnurstracks
entgegensteht, habe ich bereits bei einer anderen Gelegenheit
auszuführen gesucht. Herrn Dohms vortreffliche Schrift »Über die
bürgerliche Verbesserung der Juden« veranlaßte die Untersuchung:
inwieweit einer aufgenommenen Kolonie eigene Gesetzverwesung in
kirchlichen und bürgerlichen Sachen überhaupt, und insbesondere ein
Bann- und Ausschließungsrecht nachzulassen sei? – Gesetzliche Macht
der Kirche – Bannrecht – wenn die Kolonie diese haben soll, so muß
sie von dem Staate, oder von der Mutterkirche damit gleichsam
belehnt werden. Jemand, der dieses Recht, vermöge des
gesellschaftlichen Vertrages, besitzt, muß ihr einen Teil davon,
insoweit es sie selbst angeht, abgetreten und überlassen haben. Wie
aber? Wenn niemand ein solches Recht besitzen kann? Wenn weder dem
Staate, noch der Mutterkirche selbst irgendein Zwangsrecht in
Religionssachen zukäme? Wenn nach den Grundsätzen der gesunden
Vernunft, deren Göttlichkeit wir alle anerkennen müssen, weder
Staat noch Kirche befugt wäre, sich in Glaubenssachen ein anderes
Recht anzumaßen, als das Recht zu belehren; eine andere Macht, als
die Macht der Überführung, eine andere Zucht, als die Zucht durch
Vernunft und Grundsätze? Kann dieses erweislich, und dem gesunden
Menschenverstande einleuchtend gemacht werden; so ist kein
ausdrücklicher Vertrag, noch viel weniger Herkommen und Verjährung
mächtig genug, ein Recht geltend zu machen, das ihm entgegengesetzt
ist; so ist aller kirchliche Zwang widerrechtlich, alle äußere
Macht [bookmark: page52] in
Religionssachen gewaltsame Anmaßung, und wenn dieses ist, so darf,
so kann die Mutterkirche kein Recht verleihen, das ihr selber nicht
zukommt, keine Macht vergeben, die sie sich mit Unrecht angemaßt
hat. Es kann sein, daß der Mißbrauch, durch irgendein allgemeines
Vorurteil, so um sich gegriffen, so sehr in den Gemütern der
Menschen Wurzel gefaßt hat, daß es nicht tunlich, oder nicht ratsam
wäre, ihn mit einem Male, ohne weise Vorbereitung abzuschaffen;
aber in diesem Falle ist es doch wenigstens unsere Schuldigkeit,
ihm von ferne her entgegenzuarbeiten, und vorerst seiner ferneren
Ausbreitung einen Damm entgegenzusetzen. Können wir ein Übel nicht
völlig ausrotten, so müssen wir ihm wenigstens die Wurzel
abstechen.

		Dieses war das Resultat meiner Betrachtungen, und ich wagte es,
meine Gedanken dem Publikum [bookmark: text10]F10 zur Beurteilung
vorzulegen; wiewohl ich meine Gründe damals nicht so ausführlich
angeben konnte, als hier in dem vorigen Abschnitte geschehen.

		Ich habe das Glück, in einem Staate zu leben, in welchem diese
meine Begriffe weder neu, noch sonderlich auffallend sind. Der
weise Regent, von dem er beherrscht wird, hat es, seit Anfang
seiner Regierung, beständig sein Augenmerk sein lassen, die
Menschheit in Glaubenssachen in ihr volles Recht einzusetzen. Er
ist der Erste unter den Regenten unseres Jahrhunderts, der die
weise Maxime, in ihrem ganzen Umfange, niemals aus den Augen
gelassen: die Menschen sind für einander geschaffen: belehre deinen
Nächsten, oder ertrage ihn!

		Fußnote aus technischen
Gründen im Text wiedergegeben. Re. für Gutenberg

		Worte meines verewigten Freundes, Herrn Iselin, in
einem seiner letzten Aufsätze in den Ephemeriden der Menschheit.
Das Andenken dieses wahren Weisen sollte jedem seiner Zeitgenossen,
der Tugend und Wahrheit wertschätzt, unvergeßlich sein. Desto
unbegreiflicher ist es mir selbst, wie ich ihn habe übergehen
können, als ich die wohltätigen Männer nannte, die in Deutschland
zuerst die Grundsätze der uneingeschränkten Toleranz auszubreiten
suchten, ihn, der sie in unserer Sprache sicherlich früher und
lauter, als irgendeiner, in ihrem weitesten Umfange lehrte. Mit
Vergnügen schreibe ich hier die Stelle aus der Anzeige meiner
Vorrede R. Manasse, in den Ephemeriden (Zehntes Stück. Oktober
1782. Seite 429), ab, wo dieses erinnert wird, um einem Manne nach
seinem Tode Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, der in seinem
Leben so allgemein gerecht gewesen. »Der Verfasser der Ephemeriden
der Menschheit stimmt auch mit Herrn Mendelssohn gänzlich in
demjenigen überein, was er von den gesetzgebenden Rechten der
Obrigkeit über die Meinung der Bürger und von den Vorkommnissen
sagt, welche einzelne Menschen untereinander über solche Meinungen
eingehen können. Und diese Denkungsart hat er nicht erst seit Herrn
Dohm und Herrn Lessing angenommen, sondern er hat sich schon vor
mehr als dreißig Jahren dazu bekannt. Auf die gleiche Weise hat er
auch schon lange anerkannt, daß dasjenige, was man Religionsduldung
nennt, nicht eine Gnade, sondern eine Pflicht der Regierung sei.
Deutlicher konnte man sich nicht ausdrücken, als folgendermaßen
(Träume eines Menschenfreundes; Band 2, S. 12 u. 13): Wenn also
eine oder mehrere Religionen in seinem Staate eingeführt sind, so
erlaubt ein weiser und gerechter Landesherr sich nicht, die Rechte
derselben zu dem Besten der seinigen anzugreifen. Jede Kirche, jede
Vereinigung, welche den Gottesdienst zur Absicht hat, ist eine
Gesellschaft, der der Landesherr Schutz und Gerechtigkeit schuldig
ist. Ihnen diese versagen, um auch die beste Religion zu
begünstigen, wäre wider den Geist der wahren Gottseligkeit.«

		»In Rücksicht auf die bürgerlichen Rechte sind alle
Religionsgenossen einander gleich, diejenigen allein ausgenommen,
deren Meinungen den Grundsätzen der menschlichen und der
bürgerlichen Pflichten zuwider laufen. Eine solche Religion kann in
dem Staate auf keine Rechte Anspruch machen. Diejenigen, welche das
Unglück haben, ihr zugetan zu sein, können nur Duldung erwarten,
solange sie nicht durch ungerechte und schädliche Handlungen die
gesellschaftliche Ordnung stören. Wenn sie dieses tun, müssen sie
gestraft werden, nicht für ihre Meinungen, sondern für ihre Taten.«
Was aber im Vorhergehenden von einer falschen Meinung, in Absicht
auf die Zwischenhände in der Handlung, gesagt wird, die ich dem
Verfasser der Ephemeriden mit Unrecht zuschreiben soll, verhält
sich in Wahrheit ganz anders. Nicht Herr Iselin, sondern ein
anderer, sonst einsichtsvoller Schriftsteller, hat in den
Ephemeriden einen Aufsatz einrücken lassen, in welchem er die
Schädlichkeit der Zwischenhände behauptet, und ward von dem
Herausgeber vielmehr widerlegt. – Die Erinnerungen, welche in
derselben Anzeige wider meine Glaubensgenossen gemacht werden,
übergehe ich mit Stillschweigen. Es ist hier der Ort nicht, sie zu
verteidigen, und ich überlasse dieses Geschäft dem Herrn Dohm, der
es mit weniger Parteilichkeit verrichten kann. Man vergibt übrigens
einem Baseler sehr leicht ein Vorurteil wider ein Volk, das er nur
aus dem herumstreifenden Teile desselben oder aus den Observations
d'un Alsacien zu kennen Gelegenheit haben kann.

		[bookmark: page53] Mit
weiser Mäßigung hat er zwar die Vorrechte der äußeren Religion
geschont, in deren Besitz er sie gefunden. Noch gehören vielleicht
Jahrhunderte von Kultur und Vorbereitung dazu, bevor die Menschen
begreifen werden, daß Vorrechte um der Religion willen weder
rechtlich, noch im Grunde nützlich seien, und daß es also eine
wahre [bookmark: page54]
Wohltat sein würde, allen bürgerlichen Unterschied um der Religion
willen schlechterdings aufzuheben. Indessen hat sich die Nation
unter der Regierung dieses Weisen so sehr an Duldung und
Vertragsamkeit in Glaubenssachen gewöhnt, daß Zwang, Bann und
Ausschließungsrecht wenigstens aufgehört haben, populäre Begriffe
zu sein.

		Was aber einem jeden Rechtschaffenen wahre Freude ins Herz
bringen muß, ist der Ernst und Eifer, mit welchem einige würdige
Glieder der hiesigen Geistlichkeit selbst diese Grundsätze der
Vernunft, oder vielmehr der wahren Gottesfurcht, unter dem Volke
auszubreiten suchen. Ja, einige derselben haben kein Bedenken
getragen, meinen Gründen wider das allgemein angebetete Idol des
Kirchenrechts überhaupt beizutreten, und dem Resultate derselben
öffentlich Beifall zu geben. Welche hohe Begriffe müssen diese
Männer von ihrer Bestimmung haben, da sie so willig sind, alle
Nebenabsicht davon zu entfernen; welch edles Zutrauen zu der Kraft
der Wahrheit, da sie sich getrauen, sie, ohne alle Stützen, auf
ihrem eigenen Postamente sicherzustellen! Wenn wir übrigens in den
Grundsätzen auch noch so verschieden wären, so könnte ich nicht
umhin, ihnen, wegen dieser erhabenen Gesinnungen, meine ganze
Bewunderung und Ehrerbietung zu bezeugen.

		Manche andere Leser und Bücherrichter haben sich gar sonderbar
dabei benommen. Meine Gründe haben sie zwar nicht bestritten,
sondern vielmehr gelten lassen. Niemand hat es versucht, zwischen
Lehrmeinung und Recht den mindesten Zusammenhang zu zeigen. Niemand
hat einen Fehler in der Schlußfolge aufgedeckt, daß mein Beistimmen
oder Nichtbeistimmen in gewisse ewige [bookmark: page55] Wahrheiten mir kein Recht über Dinge,
keine Befugnis erteilen, über Güter und Gemüter nach eigenem
Belieben zu schalten. Und gleichwohl haben sie bei dem
unmittelbaren Resultate derselben, wie bei einer unerwarteten
Erscheinung, gestutzt. Wie? So gibt es überall kein Kirchenrecht?
So beruht alles, was so viele Schriftsteller, was wir selbst
vielleicht über das Kirchenrecht geschrieben, gelesen, gehört und
disputiert haben, auf grundlosem Boden? – Dieses schien ihnen zu
weit zu gehen, und gleichwohl muß in der Schlußfolge ein
verborgener Fehler liegen, wenn das Resultat nicht notwendig wahr
sein soll.

		In den Göttingischen Anzeigen führt der Rezensent meine
Behauptung an, daß es kein Recht auf Personen und Dinge gebe,
welches mit Lehrmeinungen zusammenhänge, und daß alle Verträge und
Abkommnisse der Menschen kein solches Recht möglich machen können,
und setzt hinzu: »dieses alles ist neu und hart. Die ersten
Grundsätze werden weggeleugnet, und aller Streit hat ein Ende.«

		Jawohl, geht es um die ersten Grundsätze, die nicht anerkannt
werden wollen. – Soll aber deswegen aller Streit ein Ende haben?
Sollen denn Grundsätze niemals in Zweifel gezogen werden? So können
Männer aus der pythagorischen Schule in Ewigkeit streiten, woher
ihr Lehrer zur güldenen Hüfte gekommen, wenn es niemand wagen darf,
zu untersuchen: ob auch Pythagoras überall eine güldene Hüfte
habe?

		Jedes Spiel hat seine Gesetze, jeder Wettkampf seine Regeln,
nach welchen der Kampfrichter urteilt. Willst du den Einsatz, oder
den Kampfpreis davontragen; so unterwirf dich den Grundsätzen. Wer
aber über die Theorie der Spiele nachdenken will, kann allerdings
die Grundbegriffe selbst in Augenschein nehmen. So auch vor
Gericht. Jener Kriminalrichter, der einen Mörder zu richten hatte,
brachte ihn zum Geständnisse seines Verbrechens. Allein der
Ruchlose behauptete, er wisse keinen Grund, warum es nicht ebenso
gut erlaubt sei, [bookmark: page56] einen Menschen zu ermorden, als ein Tier, um
seines Vorteils willen, umzubringen. Diesem Unmenschen konnte der
Richter mit Recht antworten: »Du leugnest die Grundsätze, Bursche!
Mit dir hat aller Streit ein Ende. Du wirst wenigstens einsehen,
daß es auch uns erlaubt sei, um unseres Vorteils willen, die Erde
von einem solchen Ungeheuer zu befreien.« So aber durfte ihm der
Priester schon nicht antworten, der ihn zum Tode vorbereiten
sollte. Dieser war verbunden sich mit ihm über die Grundsätze
selbst einzulassen, und ihm, wenn sein Zweifel ihm ein Ernst war,
solchen zu benehmen. Nicht anders verhält es sich in Künsten und
Wissenschaften. Jede derselben setzt gewisse Grundbegriffe voraus,
von denen sie weiter keine Rechenschaft gibt. Deswegen aber ist in
dem ganzen Inbegriff der menschlichen Erkenntnisse kein Punkt über
allen Anspruch hinwegzusetzen, kein Titel, der nicht zur
Untersuchung gezogen werden darf. Liegt mein Zweifel außer den
Schranken dieses Gerichtshofes; so muß ich vor einen anderen
verwiesen werden. Irgendwo muß ich gehört und zurechtgewiesen
werden.

		Der Fall, den der Rezensent zum Beispiel anführt, um mich zu
widerlegen, trifft vollends nicht zum Ziele. Er spricht: »Wir
wollen sie (die geleugneten Grundsätze) indessen auf einen
bestimmten Fall anwenden. Die Judenschaft in Berlin bestellt eine
Person, die nach den Gesetzen ihrer Religion die Kinder männlichen
Geschlechts beschneiden soll; diese Person erhält durch ein Faktum
gewisse Rechte auf soviel Einkünfte, auf diesen bestimmten Rang in
der Gemeine usw. Nach einiger Zeit kommen ihr Bedenklichkeiten über
die Lehrmeinung oder das Gesetz von der Beschneidung bei; sie
weigert sich den Vertrag zu erfüllen. Bleiben ihr denn nun auch die
Rechte, die sie durch den Vertrag erhielt? So überall.« –

		Und wie überall? Ich will die Möglichkeit des Falls zugeben, der
sich hoffentlich nie zutragen wird [bookmark: text11]F11. Was [bookmark: page57] soll diese mir so nahegelegte Instanz beweisen?
Doch wohl nicht, daß nach der Vernunft Rechte auf Personen und
Güter mit Lehrmeinungen zusammenhängen, und auf derselben beruhen?
oder daß positive Gesetze und Verträge ein solches Recht möglich
machen können? Auf diese beiden Punkte kommt es, nach dem
eigentlichen Anführen des Rezensenten hauptsächlich an, und beide
finden in dem erdichteten Fall nicht statt, denn der Beschneider
würde ja die Einkünfte und den Rang nicht für den Beifall zu
genießen haben, den er der Lehrmeinung gibt, sondern für die
Operation, die er an der Stelle der Hausväter verrichtet.
Verhindert ihn nun sein Gewissen, diese Mühwaltung ferner zu
übernehmen, so wird er allerdings auf die Belohnung Verzicht tun
müssen, die er dafür sich ausbedungen. Was hat dieses aber mit den
Vorrechten gemein, die man einer Person einräumt, weil sie dieser
oder jener Lehre beistimmt, diese oder jene ewige Wahrheit annimmt
oder verwirft? – Alles, womit die erdichtete Instanz einige
Ähnlichkeit haben könnte, wäre etwa der Fall, da der Staat Lehrer
bestellt und besoldet, die gewisse Lehren so und nicht anders
ausbreiten sollen; diese aber nachher sich im Gewissen verbunden
erachteten, von den ihnen vorgeschriebenen Lehren abzuweichen.
Diesen Fall, der so oft zu lauten und hitzigen Streitigkeiten
Gelegenheit gegeben, habe ich im vorigen Abschnitte umständlich
berührt, und nach meinen Grundsätzen zu erörtern gesucht. Auf das
angeführte Gleichnis aber scheint er mir ebensowenig zu passen. Man
erinnere sich des Unterschiedes, den ich gemacht, zwischen
Handlungen, die als Handlungen verlangt werden, und solchen, die
bloß als Zeichen der Gesinnung gelten. Eine Vorhaut [bookmark: page58] ist abgeschnitten, der
Beschneider mag von dem Gebrauche selbst denken und glauben, was er
will; so wie ein Schuldherr, dem die Gerichte zu seiner
Befriedigung verholfen, bezahlt ist, der Schuldner mag von der
Pflicht zu bezahlen, denken, wie er will. Wie kann aber hiervon die
Anwendung auf den Lehrer der Religionswahrheiten gemacht werden,
dessen Lehren sicherlich wenig Frommen bringen, wenn nicht Geist
und Herz damit übereinstimmen; wenn sie nicht aus innerer
Überzeugung fließen? – Ich habe bereits an dem angeführten Orte zu
erkennen gegeben, daß ich mich nicht getraue, einem auf diese Weise
in die Enge getriebenen Lehrer vorzuschreiben, wie er sich als
rechtschaffener Mann zu verhalten habe; oder Vorwürfe zu machen,
wenn er sich anders verhält; und daß nach meinem Bedünken alles auf
Zeit, Umstände und Verfassung ankomme, in welchen er sich befindet.
Wer darf hier über die Gewissenhaftigkeit seines Nächsten den Stab
brechen? Wer ihr zu einer so kritischen Entscheidung eine Wage
aufdringen, die sie vielleicht nicht für die richtige erkennt?

		Indessen liegt diese Untersuchung nicht so ganz auf meinem Wege,
und hat wenig mit den beiden Fragen gemein, auf welche alles
ankommt, und die ich hier abermals wiederhole.

		1. Gibt es, nach dem Gesetze der Vernunft, Rechte auf Personen
und Dinge, die mit Lehrmeinungen zusammenhängen, und durch das
Einstimmen in dieselben erworben werden?

		2. Können Verträge und Abkommnisse vollkommene Rechte erzeugen,
Zwangspflichten hervorbringen, wo nicht, ohne allen Vertrag, schon
unvollkommene Rechte und Gewissenspflichten da gewesen sind?

		Einer von diesen Sätzen muß aus dem Naturrechte erwiesen werden,
wenn ich eines Irrtums überführt werden soll. Daß man meine
Behauptung neu und hart findet, tut nichts zur Sache, wenn ihr die
Wahrheit nur nicht widerspricht. Noch ist mir kein Schriftsteller
bekannt, der diese Fragen berührt und in Anwendung auf Kirchenmacht
[bookmark: page59] und
Bannrecht untersucht hätte. Sie gehen alle von dem Punkte aus, daß
es ein Jus circa sacra gebe; nur modelt es ein jeder nach seiner
Weise, und belehnt damit bald eine unsichtbare, bald diese oder
jene sichtbare Person. Selbst Hobbes, der hierin sich am weitesten
von den eingeführten Begriffen zu entfernen wagt, hat sich von
dieser Idee nicht völlig loswinden können. Er gibt ein solches
Recht zu, und sucht nur die Person auf, der man es mit dem
geringsten Schaden zutrauen darf. Alle glauben, das Meteor sei
sichtbar, und bemühen sich nur, nach verschiedenen Systemen, die
Höhe desselben zu bestimmen. Es wäre nichts Unerhörtes, wenn ein
Unbefangener, der gerade auf den Ort hinschaute, wo es erscheinen
soll, mit weit geringerer Fähigkeit sich von der Wahrheit
überführte: es sei überall kein solches Meteor zu sehen.

		Ich komme zu einem weit wichtigeren Einwurfe, der mir gemacht
worden, und der hauptsächlich diese Schrift veranlaßt hat. Abermals
ohne meine Gründe zu widerlegen, hat man ihnen die geheiligte
Autorität der mosaischen Religion, zu welcher ich mich bekenne,
entgegengesetzt. Was sind die Gesetze Moses anderes, als ein System
von religiöser Regierung, von Macht und Recht der Religion? »Die
Vernunft mag es gutheißen«, drückt sich ein ungenannter
Schriftsteller [bookmark: text12]F12 hierüber aus, »daß alles Kirchenrecht und die Macht
eines geistlichen Gerichts, wodurch Meinungen erzwungen oder
eingeschränkt werden, eine begrifflose Sache ist; daß kein Fall zu
erdenken, wodurch so ein Gesetz begründet sei, daß die Kunst nichts
schaffen könne, wozu die Natur nicht den Keim hervorgebracht habe –
aber so vernunftmäßig dieses alles sein mag, was Sie darüber
sagen,« redet er mich an, »so geradezu widerspricht es dem Glauben
ihrer Väter im engeren Verstande, und den Grundsätzen der Kirche,
welche nicht bloß von den Kommentaristen angenommen; sondern selbst
in den Büchern Mose [bookmark: page60] ausdrücklich festgesetzt sind. Nach der
gesunden Vernunft findet gar kein Gottesdienst ohne Überzeugung
statt, und jede erzwungene gottesdienstliche Handlung hört das auf
zu sein. Befolgung göttlicher Gebote aus Furcht vor der darauf
gesetzten Strafe ist Sklavendienst, der nach reinen Begriffen
nimmermehr Gott gefällig sein kann. Indessen ist es wahr, daß Moses
Zwang und positive Strafen – an Nichtbeobachtung gottesdienstlicher
Pflichten bindet. Sein statuarisches Kirchenrecht befiehlt den
Sabbatsübertreter, den Lästerer des göttlichen Namens und andere
Abweichende von seinem Gesetze mit Steinigung und Tode zu
bestrafen.« – – »Das ganze Kirchensystem Mose,« spricht er an einer
anderen Stelle, »war nicht nur Unterricht und Anweisung zu
Pflichten, sondern es war zugleich mit dem strengsten Kirchenrechte
verbunden. Der Arm der Kirche war mit dem Schwert des Fluchs
bewaffnet. – Verflucht, heißt es, wer nicht hält alle Worte dieses
Gesetzes, daß er darnach tue usw. – Und dieser Fluch war in den
Händen der ersten Diener der Kirche. – Das bewaffnete Kirchenrecht
ist immer einer der vorzüglichsten Grundsteine der jüdischen
Religion selbst, und ein Hauptartikel in dem Glaubenssystem Ihrer
Väter. Inwiefern können Sie, mein teurer Herr Mendelssohn, bei dem
Glauben Ihrer Väter beharren, und durch Wegräumung seiner
Grundsteine das ganze Gebäude erschüttern, wenn Sie das durch Mosen
gegebene, auf göttliche Offenbarung sich berufende Kirchenrecht
bestreiten?«

		Dieser Einwurf dringt an das Herz. Ich muß gestehen, daß die
Begriffe, die hier vom Judentume gegeben werden, bis auf einige
Unbehutsamkeit im Ausdrucke, selbst von vielen meiner
Religionsbrüder dafür angenommen werden. Wäre nun dem in Wahrheit
also, und ich davon überführt, so würde ich allerdings meine Sätze
mit Beschämung zurücknehmen, und die Vernunft unter dem Joche des
Glaubens – doch nein! was sollte ich heucheln? Autorität kann
demütigen, aber nicht belehren; sie kann die Vernunft
niederschlagen, aber nicht fesseln. Stünde [bookmark: page61] das Wort Gottes mit meiner
Vernunft in einem so offenbaren Widerspruche, so würde ich der
letzteren höchstens Stillschweigen gebieten können; aber meine
nicht widerlegten Gründe würden im geheimsten Winkel meines Herzens
nichtsdestoweniger wiederkehren, sich in beunruhigende Zweifel
verwandeln, und die Zweifel sich in kindliche Gebete, in
inbrünstiges Flehen um Erleuchtung auflösen. Ich würde mit dem
Psalmist anrufen:

		Herr! sende mir dein Licht, deine Wahrheit,

Daß sie mich leiten, und bringen

Zu deinem heiligen Berge, zu deinem Ruhesitze!

		Hart und kränkend aber ist es in allen Fällen, wenn man mit dem
ungenannten Forscher nach Licht und Wahrheit, und dem sich
nennenden Herrn Mörschel, der die Schrift des Forschers mit einer
Nachschrift begleitet hat, mir die gehässige Absicht zuschreibt,
die Religion, zu welcher ich mich bekenne, umzustoßen, und ihr, wo
nicht ausdrücklich, doch gleichsam unter der Hand zu entsagen.
Dergleichen Konsequenzerei sollte aus dem Umgange der Gelehrten auf
ewig verbannt sein. Nicht jeder, der sich zu einer Meinung
versteht, versteht sich zugleich zu allen Folgen derselben, und
wenn sie auch noch so richtig aus derselben hergeleitet werden.
Aufbürdungen von dieser Art sind gehässig, und führen nur zu
Verbitterung und Streitsucht, dabei die Wahrheit selten
gewinnt.

		Ja, der Forscher geht so weit, mich folgendergestalt anzureden:
»Sollte der jetzt von Ihnen getane gar merkwürdige Schritt wohl
wirklich ein Schritt zur Erfüllung der ehemals an Sie ergangenen
Lavaterschen Wünsche sein? Unstreitig haben Sie nach jener
Veranlassung der Sache des Christentums näher gedacht, und den Wert
der in mannigfaltigen Gestalten und Modifikationen vor ihren Augen
liegenden christlichen Religionssysteme mit der Unparteilichkeit
eines unbestechbaren Wahrheitsforschers genauer gewogen. Vielleicht
sind Sie jetzt dem Glauben der Christen näher getreten, indem Sie
der [bookmark: page62]
Knechtschaft eiserner Kirchenbande sich entreißen, und das
Freiheitssystem des vernünftigeren Gottesdienstes nunmehr selbst
lehren, welches das eigentliche Gepräge der christlichen
Gottesverehrung ausmacht, nach welchem wir dem Zwange und lästigen
Zeremonien entronnen sind, und den wahren Gottesdienst weder an
Samaria noch an Jerusalem binden, sondern das Wesen der Religion
darin setzen, daß nach den Worten unseres Lehrers die wahrhaftigen
Anbeter Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten.«

		Feierlich und pathetisch genug ist diese Ansinnung vorgebracht.
– Allein, Lieber! soll ich diesen Schritt tun, ohne vorher zu
überlegen, ob er mich auch wirklich aus der Verwirrung ziehen wird,
in welcher ich mich Ihrer Meinung nach befinde? Wenn es wahr ist,
daß die Ecksteine meines Hauses austreten, und das Gebäude
einzustürzen droht, ist es wohlgetan, wenn ich meine Habseligkeit
aus dem untersten Stockwerke in das oberste rette? Bin ich da
sicherer? Nun ist das Christentum, wie Sie wissen, auf dem
Judentume gebaut, und muß notwendig, wenn dieses fällt, mit ihm
über einen Haufen stürzen. Sie sagen, meine Schlußfolge untergrabe
den Grund des Judentums, und bieten mir die Sicherheit Ihres
obersten Stockwerks an; muß ich nicht glauben, daß Sie meiner
spotten? Sicherlich! Der Christ, dem es um Licht und Wahrheit im
Ernste zu tun ist, wird beim Anscheine eines Widerspruchs zwischen
Wahrheit und Wahrheit, zwischen Schrift und Vernunft, nicht den
Juden zum Kampfe auffordern, sondern mit ihm gemeinschaftlich den
Ungrund des Widerspruchs zu entdecken suchen. Es geht ihrer beiden
Sache an. Was sie unter sich auszumachen haben, mag auf eine andere
Zeit ausgesetzt bleiben. Voritzt müssen sie mit vereinigten Kräften
die Gefahr abwenden, und entweder den Fehlschluß der Vernunft
entdecken oder zeigen, daß es bloß ein Scheinwiderspruch sei, der
sie erschreckt hat.

		So könnte ich nun der Schlinge ausweichen, ohne mich [bookmark: page63] mit dem
Forscher in weitere Untersuchung einzulassen. Allein was würde mir
der Winkelzug helfen? Sein Gefährte, Herr Mörschel, hat, ohne mich
persönlich zu kennen, mir allzutief ins Spiel gesehen. »Er hat,«
wie er versichert, »in der gerügten Vorrede bloß Merkmale entdeckt,
um welcher willen er mich ebenso weit entfernt von der Religion, in
welcher ich geboren worden, als von der, die er von seinen Vätern
empfing, halten zu können glaubt.« Zum Beweise seiner Vermutung
führt er aus derselben, außer der Hinweisung auf S. IV, Z. 21 (wo
ich Heiden, Juden, Mohammedaner und Anhänger der natürlichen
Religion in einer Zeile zusammen nenne, und für alle Toleranz
fordere) – S. V, Z. 8 (in welcher ich abermals von Duldung der
Naturalisten rede), und endlich S. XXXVII, Z. 13 (wo ich von ewigen
Wahrheiten rede, die die Religion lehren soll), folgende Stelle
wörtlich an: »Das Andachtshaus der Vernunft bedarf keiner
verschlossenen Türen. Sie hat von innen nichts zu verwahren, und
von außen niemanden den Eingang zu verhindern. Wer einen ruhigen
Zuschauer abgeben, oder gar Anteil nehmen will, ist dem Gottseligen
in der Stunde seiner Erbauung höchst willkommen.« Man sieht, daß,
nach Herrn M.'s Meinung, kein Anhänger der Offenbarung so laut um
Duldung der Naturalisten anhalte, so laut von ewigen Wahrheiten
sprechen würde, die die Religion lehren soll, und daß ein wahrer
Christ oder Jude Bedenken tragen müsse, sein Bethaus ein
Andachtshaus der Vernunft zu nennen. Was ihn auf diese Gedanken
gebracht haben könne, begreife ich nun zwar nicht; indessen
enthalten sie doch den ganzen Grund zu seiner Vermutung, und
veranlassen ihn, wie er sich ausdrückt, nicht mich aufzufordern,
mich zu der Religion zu bekennen, die er bekennt, oder sie zu
widerlegen, wofern ich ihr nicht beizutreten imstande bin; sondern
mich im Namen aller, denen Wahrheit am Herzen liegt, zu bitten,
mich in Ansehung dessen, was immer dem Menschen das Wichtigste sein
muß, deutlich und bestimmt zu erklären.« Er hat zwar, wie er
versichert, die Absicht [bookmark: page64] nicht, mich zu bekehren, möchte auch nicht
gern Veranlassung zu Einwürfen gegen die Religion sein, von der er
Zufriedenheit in diesem Leben, und unbegrenztes Glück nach
derselben erwartet; aber er möchte doch gern. – Was weiß ich's, was
der liebe Mann alles nicht möchte, und indessen doch möchte. –
Vorerst also zur Beruhigung dieses gutherzigen Briefschreibers: ich
habe die christliche Religion niemals öffentlich bestritten, und
werde mich auch mit wahren Anhängern derselben niemalen in Streit
einlassen. Und damit man mir nicht abermals Schuld gebe, ich wolle
durch dergleichen Erklärung gleichsam zu verstehen geben, ich hätte
gar wohl siegreiche Waffen in Händen, diesen Glauben, wenn ich
wollte, zu bestreiten; die Juden besäßen etwa geheime Nachrichten,
unbekannt gewordene Aktenstücke, wodurch die Tatsachen in einem
anderen Lichte erscheinen, als sie von Christen vorgetragen werden,
und dergleichen Vorspiegelungen, die man uns hat zutrauen oder
andichten wollen; um allen Verdacht von dieser Art ein für allemal
zu entfernen, so bezeuge ich hiermit vor den Augen des Publikums,
daß ich wenigstens nichts Neues wider den Glauben der Christen
vorzubringen habe; daß wir, soviel ich weiß, keine andere
Nachrichten von der Geschichtssache wissen, keine andere
Aktenstücke aufzuweisen haben, als die allgemein bekannt sind; daß
ich also von meiner Seite nichts vorzubringen habe, das nicht schon
unzählige Male von Juden und Naturalisten gesagt und wiederholt,
und von der Gegenpartei beantwortet und wiederholt worden sei. Mich
dünkt, es sei in so vielen Jahrhunderten, und insbesondere in
unserem schreibseligen Jahrhunderte, genug in der Sache repliziert
und dupliziert worden. Es ist einmal Zeit, da die Parteien nichts
Neues mehr anzubringen haben, die Akten zu schließen. Wer Augen
hat, der sehe; wer Vernunft hat, der prüfe, und lebe nach seiner
Überzeugung. Was nützt es, daß die Rüstigen am Wege stehen, und
jedem Vorübergehenden den Kampf anbieten? Allzuvieles Gerede von
einer Sache klärt in derselben nichts auf, und verdunkelt vielmehr
[bookmark: page65] noch den
schwachen Schein der Wahrheit. Ihr dürft von welchem Satze ihr
wollt, nur oft und lange dafür und dawider reden und schreiben und
streiten, und könnt versichert sein, daß er von seiner etwaigen
Evidenz immer mehr und mehr verlieren wird. Das allzugroße Detail
verhindert das Überschauen des Ganzen, Herr M. hat also nichts zu
besorgen. Durch mich soll er sicherlich nicht die Veranlassung zu
Einwürfen gegen eine Religion werden, von der so viele meiner
Nebenmenschen Zufriedenheit in diesem Leben und unbegrenztes Glück
nach demselben erwarten.

		Ich muß aber auch seinem spähenden Blick Gerechtigkeit
widerfahren lassen. Er hat zum Teil nicht unrecht gesehen. Es ist
wahr: ich erkenne keine andere ewige Wahrheiten, als die der
menschlichen Vernunft nicht nur begreiflich, sondern durch
menschliche Kräfte dargetan und bewährt werden können. Nur darin
täuscht ihn ein unrichtiger Begriff vom Judentum, wenn er glaubt,
ich könne dieses nicht behaupten, ohne von der Religion meiner
Väter abzuweichen. Ich halte dieses vielmehr für einen wesentlichen
Punkt der jüdischen Religion und glaube, daß diese Lehre einen
charakteristischen Unterschied zwischen ihr und der christlichen
Religion ausmache. Um es mit einem Worte zu sagen: ich glaube, das
Judentum wisse von keiner geoffenbarten Religion, in dem Verstande,
in welchem dieses von den Christen genommen wird. Die Israeliten
haben göttliche Gesetzgebung. Gesetze, Gebote, Befehle,
Lebensregeln, Unterricht vom Willen Gottes, wie sie sich zu
verhalten haben, um zur zeitlichen und ewigen Glückseligkeit zu
gelangen; dergleichen Sätze und Vorschriften sind ihnen durch Mosen
auf eine wunderbare und übernatürliche Weise geoffenbart worden;
aber keine Lehrmeinungen, keine Heilswahrheiten, keine allgemeinen
Vernunftsätze. Diese offenbart der Ewige uns, wie allen übrigen
Menschen, allezeit durch Natur und Sache, nie durch Wort und
Schriftzeichen.

		Ich besorge, daß dieses auffallen, und manchem Leser [bookmark: page66] abermals neu und
hart scheinen dürfte. Man hat auf diesen Unterschied immer wenig
acht gehabt; man hat übernatürliche Gesetzgebung für übernatürliche
Religionsoffenbarung genommen, und vom Judentume so gesprochen, als
sei es bloß eine frühere Offenbarung religiöser Sätze und Lehren,
die zum Heile des Menschen notwendig sind. Ich werde mich also
etwas weitläufig zu erklären haben, und um nicht mißverstanden zu
werden, zu früheren Begriffen hinaufsteigen müssen, um mit meinem
Leser aus demselben Standpunkte auszugehen und gleichen Schritt
halten zu körnen.

		Man nennt ewige Wahrheiten diejenigen Sätze, welche der Zeit
nicht unterworfen sind, und in Ewigkeit dieselben bleiben. Diese
sind entweder notwendig, an und für sich selbst unveränderlich,
oder zufällig; das heißt, ihre Beständigkeit gründet sich entweder
auf ihr Wesen, sie sind deswegen so und nicht anders wahr, weil sie
so und nicht anders denkbar sind, oder auf ihre Wirklichkeit: sie
sind deswegen allgemein wahr, deswegen so und nicht anders, weil
sie so und nicht anders wirklich geworden, weil sie, unter allen
möglichen ihrer Art, so und nicht anders die besten sind. Mit
anderen Worten: sowohl die notwendigen als zufälligen Wahrheiten
fließen aus einer gemeinschaftlichen Quelle, aus der Quelle aller
Wahrheit: jene aus dem Verstande, diese aus dem Willen Gottes. Die
Sätze der notwendigen Wahrheiten sind wahr, weil sie Gott so und
nicht anders sich vorstellt; der zufälligen, weil sie Gott so und
nicht anders gut gefunden, und seiner Weisheit gemäß betrachtet
hat. Beispiele der ersteren Gattung sind die Sätze der reinen
Mathematik und der Vernunftkunst; Beispiele der letzteren die
allgemeinen Sätze der Physik und Geisterlehre, die Gesetze der
Natur, nach welchen dieses Weltall, Körper und Geisterwelt regiert
wird. Die ersten sind auch der Allmacht unveränderlich, weil Gott
selbst seinen unendlichen Verstand nicht veränderlich machen kann;
die letzteren hingegen sind dem Willen Gottes unterworfen, und nur
insoweit unveränderlich, als es seinem heiligen Willen gefällt,
[bookmark: page67] das heißt,
insoweit sie seinen Absichten entsprechen. Seine Allmacht konnte
andere Gesetze an ihrer Stelle einführen, und kann, sooft es
nützlich ist, Ausnahmen stattfinden lassen.

		Außer diesen ewigen Wahrheiten gibt es noch zeitliche,
Geschichtswahrheiten; Dinge, die sich zu einer Zeit zugetragen, und
vielleicht niemals wiederkommen; Sätze, die durch einen
Zusammenfluß von Ursachen und Wirkungen in einem Punkte der Zeit
und des Raumes wahr geworden, und also von diesem Punkte der Zeit
und des Raumes nur als wahr gedacht werden können. Von dieser Art
sind alle Wahrheiten der Geschichte, in ihrem weitesten Umfange.
Dinge der Vorwelt, die sich einst zugetragen, und uns erzählt
werden, die wir aber selbst nie wahrnehmen können.

		So wie diese Klassen der Sätze und Wahrheiten ihrer Natur nach
verschieden sind, so sind sie es auch in Ansehung ihrer
Überzeugungsmittel, oder in der Art und Weise, wie die Menschen
sich und andere davon überführen. Die Lehren der ersten Gattung,
oder die notwendigen Wahrheiten gründen sich auf Vernunft, das ist
auf unveränderlichen Zusammenhang, und wesentliche Verbindung
zwischen den Begriffen, vermöge welcher sie sich einander entweder
voraussetzen, oder ausschließen. Von dieser Art sind alle
mathematische und logische Beweise. Sie zeigen alle die Möglichkeit
oder Unmöglichkeit, gewisse Begriffe in Verbindung zu denken. Wer
seinen Nebenmenschen davon unterrichten will, muß sie nicht seinem
Glauben empfehlen, sondern seiner Vernunft gleichsam aufdringen;
nicht Autoritäten anführen, und sich auf die Glaubwürdigkeit der
Männer berufen, die eben dasselbe behauptet haben; sondern die
Begriffe selbst in ihre Merkmale zerlegen, und seinem Lehrling
stückweise so lange vorhalten, bis sein innerer Sinn ihre Fugen und
Verbindungen wahrnimmt. Der Unterricht, den wir hierin anderen
geben können, besteht, wie Sokrates gar wohl gesagt, bloß in einer
Art von Geburtshilfe. Wir können nichts in ihren Geist hineinlegen,
das er nicht [bookmark: page68]
schon wirklich hat; aber wir können ihm die Anstrengung
erleichtern, die es kostet, das Verborgene an das Licht zu bringen;
das heißt, das Unbemerkte bemerkbar und anschaulich zu machen.

		Zu den Wahrheiten der zweiten Klasse wird, außer der Vernunft,
auch noch Beobachtung erfordert. Wollen wir wissen, welche Gesetze
der Schöpfer seiner Schöpfung vorgeschrieben, nach welchen
allgemeinen Regeln die Veränderungen in derselben vorgehen: so
müssen wir einzelne Fälle erfahren, beobachten, versuchen, das
heißt, zuvörderst die Evidenz der Sinne brauchen, und hernach durch
die Vernunft, aus mehreren besonderen Fällen dasjenige
herausbringen, was sie gemein haben. Hier werden wir zwar manches
schon auf Glauben und Ansehen von anderen annehmen müssen. Unsere
Lebenszeit reicht nicht hin, alles selbst zu erfahren, und wir
müssen in vielen Fällen uns auf glaubhafte Nebenmenschen verlassen:
die Beobachtungen und Versuche, die sie angestellt zu haben
vorgeben, als wahr voraussetzen. Wir trauen ihnen aber nur,
insoweit wir wissen und überführt sind, daß die Gegenstände noch
immer vorhanden sind, und die Versuche und Beobachtungen von uns
oder von anderen, die Gelegenheit und Fähigkeit dazu haben,
wiederholt und geprüft werden können. Ja, wenn das Resultat wichtig
wird, und einen merklichen Einfluß auf unsere oder anderer
Glückseligkeit hat; so beruhigen wir uns schon weit weniger bei der
Aussage der glaubhaftesten Zeugen, die uns die Versuche und
Beobachtungen erzählen, sondern suchen Gelegenheit, sie selbst zu
wiederholen und uns durch ihre eigene Evidenz von denselben zu
überführen. So können die Siameser zum Beispiel allerdings dem
Berichte der Europäer trauen, daß in ihrer Weltgegend das Wasser zu
gewissen Zeiten hart werde, und schwere Lasten trage. Sie können
dieses auf Glauben annehmen, und allenfalls in ihren Lehrbüchern
der Physik als ausgemacht vortragen; in der Voraussetzung, daß die
Beobachtung noch immer wiederholt und bewährt werden kann. Wenn es
indessen zur Lebensgefahr käme, [bookmark: page69] wenn sie jetzt diesem hartgewordenen Elemente
sich selbst oder die Ihrigen anvertrauen sollten; so würden sie
sich bei dem Zeugnisse schon weit weniger beruhigen können, sondern
durch mancherlei eigene Erfahrungen, Beobachtungen und Versuche von
der Wahrheit zu überführen haben.

		Hingegen die Geschichtswahrheiten, die Stellen, die gleichsam im
Buche der Natur nur einmal vorkommen, müssen durch sich selbst
erläutert werden, oder bleiben unverständlich, das heißt, sie
können nur von denjenigen vermittels der Sinne wahrgenommen werden,
die zu der Zeit und an dem Orte zugegen gewesen, als sie sich in
der Natur zugetragen haben. Von jedem anderen müssen sie auf
Autorität und Zeugnis angenommen werden; und zwar die zu einer
anderen Zeit leben, müssen sich schlechterdings auf die
Glaubhaftigkeit des Zeugnisses verlassen. Denn das Bezeugte ist
nicht mehr. Der Gegenstand und dessen unmittelbare Beobachtung, an
der sie etwa appellieren wollen, sind in der Natur nicht mehr
anzutreffen. Die Sinne können sich von der Wahrheit nicht
überführen. Das Ansehen des Erzählers und seine Glaubhaftigkeit
machen die einzige Evidenz in historischen Dingen. Ohne Zeugnis
können wir von keiner Geschichtswahrheit überführt werden. Ohne
Autorität verschwindet die Wahrheit der Geschichte mit dem
Geschehenen selbst.

		Sooft es nun den Absichten Gottes gemäß ist, daß die Menschen
von irgendeiner Wahrheit überführt sein sollen; so verleiht ihnen
seine Weisheit auch die schicklichsten Mittel, zu derselben zu
gelangen. Ist es eine notwendige Wahrheit, so verleiht sie den dazu
erforderlichen Grad der Vernunft. Soll ihnen ein Naturgesetz
bekannt werden, so gibt sie ihnen den Geist der Beobachtung; und
soll eine Geschichtswahrheit der Nachwelt aufbehalten werden, so
bestätigt sie ihre historische Gewißheit, und setzt die
Glaubwürdigkeit der Erzähler über alle Zweifel hinweg. Bloß in
Absicht auf Geschichtswahrheiten, dünkt mich, sei es der
allerhöchsten Weisheit anständig, die Menschen auf menschliche
Weise, das ist durch Worte und Schrift zu unterrichten, und wo es
[bookmark: page70] zur Bewährung
des Ansehens und der Glaubwürdigkeit erforderlich war,
außerordentliche Dinge und Wunder in der Natur geschehen zu lassen.
Jene ewigen Wahrheiten hingegen, insoweit sie zum Heile und zur
Glückseligkeit der Menschen nützlich sind, lehrt Gott auf eine der
Gottheit gemäßere Weise: nicht durch Laut und Schriftzeichen, die
hier und da, diesem und jenem verständlich sind, sondern durch die
Schöpfung selbst und ihre innerlichen Verhältnisse, die allen
Menschen leserlich und verständlich sind. Er bestätigt sie auch
nicht durch Wunder, die nur historischen Glauben bewirken; sondern
erweckt den von ihm erschaffenen Geist, und gibt ihm Gelegenheit,
jene Verhältnisse der Dinge zu beobachten, sich selbst zu
beobachten, und von den Wahrheiten zu überzeugen, die er hienieden
zu erkennen bestimmt ist.

		Ich glaube also nicht, daß die Kräfte der menschlichen Vernunft
nicht hinreichen, sie von den ewigen Wahrheiten zu überführen, die
zur menschlichen Glückseligkeit unentbehrlich sind, und daß Gott
ihnen solche auf eine übernatürliche Weise habe offenbaren müssen.
Die dieses behaupten, sprechen der Allmacht oder der Güte Gottes
auf der anderen Seite ab, was sie auf der einen Seite seiner Güte
zuzulegen glauben. Er war, nach ihrer Meinung, gütig genug, den
Menschen diejenigen Wahrheiten zu offenbaren, von welchen ihre
Glückseligkeit abhängt; aber nicht allmächtig, oder nicht gütig
genug, ihnen selbst die Kräfte zu verleihen, solche zu entdecken.
Zudem macht man durch diese Behauptung die Notwendigkeit einer
übernatürlichen Offenbarung allgemeiner, als die Offenbarung
selbst. Wenn denn das menschliche Geschlecht ohne Offenbarung
verderbt und elend sein müßte; warum hat denn der bei weitem
größere Teil desselben von jeher ohne wahre Offenbarung gelebt,
oder warum müssen beide Indien warten, bis es den Europäern
gefällt, ihnen einige Tröster zuzusenden, die ihnen Botschaft
bringen sollen, ohne welche sie, dieser Meinung nach, weder
tugendhaft, noch glückselig leben [bookmark: page71] können? ihnen Botschaft zu bringen, die
sie ihren Umständen, und der Lage ihrer Erkenntnis nach, weder
recht verstehen, noch gehörig brauchen können?

		Nach den Begriffen des wahren Judentums sind alle Bewohner der
Erde zur Glückseligkeit berufen, und die Mittel derselben so
ausgebreitet, als die Menschheit selbst, so milde ausgespendet, als
die Mittel sich, des Hungers und anderer Naturbedürfnisse zu
erwehren. Hier der rohen Natur überlassen, die ihre Kraft innerlich
empfindet, und sich derselben bedient, ohne sich in Wort und
Vortrag anders, als höchst mangelhaft, und gleichsam stammelnd,
auslassen zu können; dort durch Wissenschaft und Kunst unterstützt,
hellglänzend durch Worte, Bilder und Gleichnisse, durch welche die
Wahrnehmungen des inneren Sinnes in deutliche Zeichenerkenntnis
verwandelt und aufgestellt werden. Sooft es nützlich war, hat die
Vorsehung unter jeder Nation der Erde weise Männer aufstehen
lassen, und ihnen die Gabe verliehen, mit hellerem Auge in sich
selbst, und um sich her zu schauen, die Werke Gottes zu betrachten,
und ihre Erkenntnisse anderen mitzuteilen. Aber nicht zu allen
Zeiten ist dieses nötig oder nützlich. Sehr oft reicht, wie der
Psalmist sagt, das Lallen der Kinder und Säuglinge hin, den Feind
zu beschämen. Der einfältig lebende Mensch hat sich die Einwürfe
noch nicht erkünstelt, die den Sophisten so sehr verwirren. Ihm ist
das Wort Natur, der bloße Schall noch nicht zu einem Wesen
geworden, das die Gottheit verdrängen will. Er weiß sogar noch
wenig von dem Unterschiede zwischen mittelbarer und unmittelbarer
Wirkung, und hört und sieht vielmehr die alles belebende Kraft der
Gottheit überall: in jeder aufgehenden Sonne, in jedem Regen, der
niederfällt, in jeder Blume, die aufblüht, und in jedem Lamme, das
auf der Wiese weidet und sich seines Daseins freut. Diese
Vorstellungsart hat etwas Fehlerhaftes; allein sie führt
unmittelbar zur Erkenntnis eines unsichtbaren allmächtigen Wesens,
dem wir alles Gute, das wir genießen, zu verdanken haben. Sobald
aber ein Epikur oder Lukrez, [bookmark: page72] ein Helvetius oder Hume das Unvollständige in
dieser Vorstellungsart rügt, und (welches der menschlichen
Schwachheit zugute zu halten ist) auf der anderen Seite
ausschweift, und mit dem Worte Natur ein täuschendes Spiel treiben
will; so erweckt die Vorsehung wiederum andere Männer im Volke, die
Vorurteil von Wahrheit trennen, das Übertriebene von beiden Seiten
berichtigen, und zeigen, daß die Wahrheit Bestand habe, wenn auch
das Vorurteil verworfen wird. Im Grunde ist es immer noch derselbe
Stoff; dort mit allen rohen aber kraftvollen Säften, die ihm die
Natur gibt; hier mit dem verfeinerten Wohlgeschmacke der Kunst, zur
Verdauung leichter, aber auch nur für Schwächliche. Das Tun und
Lassen der Menschen und die Sittlichkeit ihres Lebenswandels hat
sich von jener rohen Vorstellungsart, im ganzen genommen,
vielleicht ebenso gute Folge zu versprechen, als von diesen
verfeinerten und gereinigten Begriffen. Manches Volk ist von der
Vorsehung bestimmt, diesen Kreislauf der Begriffe durchzuwandern;
ja zuweilen mehr als einmal durchzuwandern; aber vielleicht bleibt
das Maß und Gewicht ihrer Sittlichkeit in allen diesen
mannigfaltigen Epochen, im ganzen genommen, ungefähr dasselbe.

		Ich für meinen Teil habe keinen Begriff von der Erziehung des
Menschengeschlechts, die sich mein verewigter Freund Lessing von,
ich weiß nicht, welchem Geschichtsforscher der Menschheit, hat
einbilden lassen. Man stellt sich das kollektive Ding, das
menschliche Geschlecht, wie eine einzige Person vor, und glaubt,
die Vorsehung habe sie hierher gleichsam in die Schule geschickt,
um aus einem Kinde zum Manne erzogen zu werden. Im Grunde ist das
menschliche Geschlecht fast in allen Jahrhunderten, wenn die
Metapher gelten soll, Kind und Mann und Greis zugleich, nur an
verschiedenen Orten und Weltgegenden. Hier in der Wiege, saugt an
der Brust, oder lebt von Rahm und Milch; dort in männlicher Rüstung
und verzehrt das Fleisch der Rinder; und an einem anderen Orte am
Stabe und schon wieder ohne [bookmark: page73] Zähne. Der Fortgang ist für den einzelnen
Menschen, dem die Vorsehung beschieden, einen Teil seiner Ewigkeit
hier auf Erden zuzubringen. Jeder geht das Leben hindurch seinen
eigenen Weg; diesen führt der Weg über Blumen und Wiesen, jenen
über wüste Ebenen oder über steile Berge und gefahrvolle Klüfte.
Aber alle kommen auf der Reise weiter, und gehen ihres Weges zur
Glückseligkeit, zu welcher sie beschieden sind. Aber daß auch das
Ganze, die Menschheit hienieden, in der Folge der Zeiten immer
vorwärts rücken, und sich vervollkommnen soll, dieses scheint mir
der Zweck der Vorsehung nicht gewesen zu sein; wenigstens ist
dieses so ausgemacht, und zur Rettung der Vorsehung Gottes bei
weitem so notwendig nicht, als man sich vorzustellen pflegt.

		Daß wir doch immer wider alle Theorie und Hypothesen uns
sträuben, und von Tatsachen reden, nichts als von Tatsachen hören
wollen, und uns gerade da am wenigsten nach Tatsachen umsehen, wo
es am meisten darauf ankommt. Ihr wollt erraten, was für Absichten
die Vorsehung mit der Menschheit hat? Schmiedet keine Hypothesen;
schaut nur umher auf das, was wirklich geschieht, und, wenn ihr
einen Überblick auf die Geschichte aller Zeiten werfen könnt, auf
das, was von jeher geschehen ist. Dieses ist Tatsache, dieses muß
zur Absicht gehört haben, muß in dem Plane der Weisheit genehmigt
oder wenigstens mit aufgenommen worden sein. Die Vorsehung verfehlt
ihres Endzweckes nie. Was wirklich geschieht, muß von jeher ihre
Absicht gewesen sein, oder dazu gehört haben. Nun findet ihr, in
Absicht auf das gesamte Menschengeschlecht, keinen beständigen
Fortschritt in der Ausbildung, der sich der Vollkommenheit immer
näherte. Vielmehr sehen wir das Menschengeschlecht im ganzen kleine
Schwingungen machen, und es tat nie einige Schritte vorwärts, ohne
bald nachher, mit gedoppelter Geschwindigkeit, in seinen vorigen
Stand zurückzugleiten. Die mehrsten Nationen der Erde leben viele
Jahrhunderte auf derselben Stufe von Kultur, in demselben
dämmernden Lichte, das unseren verwöhnten [bookmark: page74] Augen viel zu schwach scheint. Je
zuweilen entzündet sich ein Punkt in der großen Masse, wird zum
glänzenden Gestirne und durchwandelt eine Laufbahn, die ihn nach
einer bald kurzen, bald längeren Periode zurückführt, und wiederum
an seinen Ort des Stillstandes, oder nicht weit davon, absetzt. Der
Mensch geht weiter; aber die Menschheit schwankt beständig zwischen
festgesetzten Schranken auf und nieder, behält aber, im ganzen
betrachtet, in allen Perioden der Zeit ungefähr dieselbe Stufe der
Sittlichkeit, dasselbe Maß von Religion und Irreligion, von Tugend
und Laster, von Glückseligkeit und Elend; dasselbe Resultat, wenn
Gleiches mit Gleichem in Berechnung gebracht wird; von allen diesen
Gütern und Übeln so viel, als zum Durchgange der einzelnen Menschen
erforderlich war, damit diese hienieden erzogen werden, und sich
der Vollkommenheit so viel nähern mögen, als einem jeden beschieden
und zugeteilt worden.

		Ich komme wieder zu meiner vorigen Bemerkung. Das Judentum rühmt
sich keiner ausschließenden Offenbarung ewiger Wahrheiten, die zur
Seligkeit unentbehrlich sind; keiner geoffenbarten Religion, in dem
Verstande, in welchem man dieses Wort zu nehmen gewohnt ist. Ein
anderes ist geoffenbarte Religion; ein anderes geoffenbarte
Gesetzgebung. Die Stimme, die sich an jenem großen Tage, auf Sinai
hören ließ, rief nicht: »Ich bin der Ewige, dein Gott! das
notwendige, selbständige Wesen, das allmächtig ist und allwissend,
das den Menschen in einem zukünftigen Leben vergilt, nach ihrem
Tun.« Dieses ist allgemeine Menschenreligion, nicht Judentum; und
allgemeine Menschenreligion, ohne welche die Menschen weder
tugendhaft sind, noch glückselig werden können, sollte hier nicht
geoffenbart werden. Konnte im Grunde nicht; denn wen sollte die
Donnerstimme und der Posaunenklang von jenen ewigen Heilslehren
überführen? Sicherlich den gedankenlosen Tiermenschen nicht, den
seine eigene Betrachtung noch nicht auf das Dasein eines
unsichtbaren Wesens geführt hat, daß dieses Sichtbare regiert.
Diesem würde die Wunderstimme [bookmark: page75] keine Begriffe eingegeben, also nicht überzeugt
haben. Den Sophisten noch weniger, dem so viele Zweifel und
Grübeleien vor dem Gehöre sausen, daß er die Stimme des gesunden
Menschenverstandes nicht mehr wahrnimmt. Dieser fordert
Vernunftgründe, keine Wunderdinge. Und wenn der Religionslehrer
alle Toten aus dem Staube erweckt, die jemals auf demselben
gestanden haben, um eine ewige Wahrheit dadurch zu bestätigen; der
Zweifler spricht: der Lehrer hat viele Tote erweckt, aber von der
ewigen Wahrheit weiß ich nicht mehr als vorhin. Ich weiß nunmehr,
daß jemand außerordentliche Dinge tun und hören lassen kann, aber
dergleichen Wesen kann es mehrere geben, die sich eben jetzt zu
offenbaren, nicht für gut finden, und wie weit ist alles dieses
noch von der unendlich erhabenen Idee einer einzigen, ewigen
Gottheit, die dieses ganze Weltall, nach ihrem unumschränkten
Willen regiert, und die geheimsten Gedanken der Menschen
durchschaut, um ihre Handlungen, wo nicht hier, doch in jener
Zukunft, nach Verdienst zu belohnen? – Wer dieses nicht wußte, wer
von diesen zur menschlichen Glückseligkeit unentbehrlichen
Wahrheiten nicht durchdrungen, und so vorbereitet zum heiligen
Berge hintrat, den konnten die großen wundervollen Anstalten
betäuben und niederschlagen, aber nicht eines besseren belehren. –
Nein! Alles dieses ward vorausgesetzt, ward vielleicht in den
Vorbereitungstagen gelehrt, erörtert und durch menschliche Gründe
außer Zweifel gesetzt, und nun rief die göttliche Stimme: »Ich bin
der Ewige, dein Gott! der dich aus dem Lande Mizraim geführt, aus
der Sklaverei befreit hat usw.« Eine Geschichtswahrheit, auf die
sich die Gesetzgebung dieses Volkes gründen sollte, und Gesetze
sollten hier geoffenbart werden; Gebote, Verordnungen, keine ewigen
Religionswahrheiten. »Ich bin der Ewige, dein Gott, der mit deinen
Vätern Abraham, Isaak und Jakob einen Bund gemacht, und ihnen
zugeschworen hat, aus ihrem Samen eine mir eigene Nation zu bilden.
Der Zeitpunkt ist endlich gekommen, da diese Verheißung in
Erfüllung gehen soll. Ich habe euch [bookmark: page76] zu dem Ende aus der Sklaverei der Ägypter
erlöst, mit unerhörten Wundern und Zeichen erlöst. Ich bin euer
Erretter, euer Oberhaupt und König, mache auch mit euch einen Bund,
und gebe euch Gesetze, nach welchen ihr in dem Lande, das ich euch
eingeben werde, leben und eine glückliche Nation sein sollt.« Alles
dieses sind Geschichtswahrheiten, die ihrer Natur nach, auf
historischer Evidenz beruhen, durch Autorität bewährt werden
müssen, und durch Wunder bekräftigt werden können.

		Wunder und außerordentliche Zeichen sind nach dem Judentume
keine Beweismittel für oder wider ewige Vernunftwahrheiten. Daher
sind wir in der Schrift selbst angewiesen, wenn ein Prophet Dinge
lehrt oder anrät, die ausgemachten Wahrheiten zuwider sind, und
wenn er seine Sendung auch durch Wunder bekräftigt, ihm nicht zu
gehorchen; ja den Wundertäter zum Tode zu verurteilen, wenn er zur
Abgötterei verleiten will. Denn Wunder können nur Zeugnisse
bewähren, Autoritäten unterstützen; Glaubhaftigkeit der Zeugen und
Überlieferer bekräftigen; aber alle Zeugnisse und Autoritäten
können keine ausgemachte Vernunft Wahrheit umstoßen, keine
zweifelhafte über Zweifel und Bedenklichkeit hinwegsetzen.

		Ob nun gleich dieses göttliche Buch, das wir durch Mosen
empfangen haben, eigentlich ein Gesetzbuch sein, und Verordnungen,
Lebensregeln und Vorschriften enthalten soll; so schließt es
gleichwohl, wie bekannt, einen unergründlichen Schatz von
Vernunftwahrheiten und Religionslehren mit ein, die mit den
Gesetzen so innigst verbunden sind, daß sie nur eins ausmachen.
Alle Gesetze beziehen oder gründen sich auf ewige
Vernunftwahrheiten, oder erinnern und erwecken zum Nachdenken über
dieselben; so daß unsere Rabbinen mit Recht sagen: die Gesetze und
Lehren verhalten sich gegeneinander wie Körper und Seele. Ich werde
hiervon weiter unten ein mehreres zu sagen Gelegenheit haben, und
begnüge mich dieses hier bloß als eine Tatsache vorauszusetzen,
[bookmark: page77] davon sich
ein jeder überführen kann, der die Gesetze Moses auch nur in
irgendeiner Übersetzung zu dieser Absicht in die Hand nimmt. Die
Erfahrung vieler Jahrhunderte lehrt auch, daß dieses göttliche
Gesetzbuch einem großen Teil des menschlichen Geschlechts Quelle
des Erkenntnisses geworden, aus welcher sie neue Begriffe schöpfen
oder die alten berichtigen. Je mehr ihr in demselben forscht, desto
mehr erstaunt ihr über die Tiefe der Erkenntnisse, die darin
verborgen liegen. Die Wahrheit bietet sich zwar in demselben, in
der einfachsten Bekleidung, gleichsam ohne Anspruch, auf den ersten
Anblick dar. Allein je näher ihr hinzudringt, je reiner,
unschuldiger, liebe- und sehnsuchtsvoller der Blick ist, mit
welchem ihr auf sie hinschaut, desto mehr entfaltet sie euch von
ihrer göttlichen Schönheit, die sie mit leichtem Flor verhüllt, um
nicht von gemeinen unheiligen, Augen entweiht zu werden. Allein
alle diese vortrefflichen Lehrsätze werden der Erkenntnis
dargestellt, der Betrachtung vorgelegt, ohne dem Glauben
aufgedrungen zu werden. Unter allen Vorschriften und Verordnungen
des Mosaischen Gesetzes lautet kein einziges: Du sollst glauben!
oder nicht glauben; sondern alle heißen: du sollst tun oder nicht
tun! Dem Glauben wird nicht befohlen; denn der nimmt keine anderen
Befehle an, als die den Weg der Überzeugung zu ihm kommen. Alle
Befehle des göttlichen Gesetzes sind an den Willen, an die Tatkraft
der Menschen gerichtet. Ja, das Wort in der Grundsprache, das man
durch Glauben zu übersetzen pflegt, heißt an den mehrsten Stellen
eigentlich Vertrauen, Zuversicht, getroste Versicherung auf Zusage
und Verheißung. Abraham vertraute dem Ewigen, und es ward ihm zur
Gottseligkeit gerechnet (1. B. M. 15, 6): die Israeliten sahen, und
hatten Zutrauen zu dem Ewigen und zu Mosen, seinem Diener (2. B. M.
14, 31). Wo von ewigen Vernunftwahrheiten die Rede ist, heißt es
nicht glauben, sondern erkennen und wissen. Damit du erkennst, daß
der ewige wahre Gott und außer ihm keiner sei (5. B. M. 4, 39.)
Erkenne also und nimm [bookmark: page78] dir zu Sinne, daß der Herr allein Gott sei, oben
im Himmel, sowie unten auf der Erde, und sonst niemand (daselbst).
Vernimmt Israel! der Ewige, unser Gott ist ein einziges, ewiges
Wesen! (5. B. M. 6, 4). Nirgend wird gesagt: glaube Israel, so
wirst du gesegnet sein; zweifle nicht, Israel! oder diese und jene
Strafe wird dich verfolgen. Gebot und Verbot, Belohnung und Strafen
sind nur für Handlungen, für Tun und Lassen, die in des Menschen
Willkür stehen, und durch Begriffe vom Guten und Bösen, also auch
von Hoffnung und Furcht gelenkt werden. Glaube und Zweifel, Beifall
und Widerspruch hingegen, richten sich nicht nach unserem
Begehrungsvermögen, nicht nach Wunsch und Verlangen, nicht nach
Fürchten und Hoffen; sondern nach unserer Erkenntnis von Wahrheit
und Unwahrheit.

		Daher hat auch das alte Judentum keine symbolischen Bücher,
keine Glaubensartikel. Niemand durfte Symbola beschwören, niemand
ward auf Glaubensartikel beeidigt; ja, wir haben von dem, was man
Glaubenseide nennt, gar keinen Begriff, und müssen sie, nach dem
Geiste des echten Judentums, für unstatthaft halten. Majemonides
kam zuerst auf den Gedanken, die Religion seiner Väter auf eine
gewisse Anzahl von Grundsätzen einzuschränken; damit die Religion,
wie er zu verstehen gibt, sowie alle Wissenschaften, ihre
Grundbegriffe habe, aus welchen alles übrige hergeleitet wird. Aus
diesem bloß zufälligen Gedanken sind die dreizehn Artikel des
jüdischen Katechismus entstanden, denen wir das Morgenlied Jigdal,
und einige gute Schriften von Chisdai, Albo und Abarbanell zu
verdanken haben. Dieses sind auch alle Folgen, die sie bisher
gehabt haben. Zu Glaubensfesseln sind sie, gottlob! noch nicht
geschmiedet worden. Chisdai bestreitet sie und schlägt Abänderungen
vor; Albo schränkt ihre Anzahl ein und will nur von drei
Grundartikeln wissen, die mit denen, welche Herbert von Cherbury in
späteren Zeiten zum Katechismus vorgeschlagen, ziemlich
übereintreffen, und noch andere, hauptsächlich Lorja und seine
Schüler, die neueren Kabbalisten, wollen gar [bookmark: page79] keine bestimmte Anzahl von
Fundamentallehren gelten lassen und sprechen: in unserer Lehre ist
alles fundamental. Indessen ward dieser Streit geführt, wie alle
Streitigkeiten dieser Art geführt werden sollten: mit Ernst und
Eifer, aber ohne Haß und Bitterkeit; und ob schon die dreizehn
Artikel des Majemonides von dem größten Teile der Nation angenommen
worden sind; so hat doch meines Wissens noch niemand den Albo
verketzert, daß er sie hat einschränken und auf weit allgemeinere
Vernunftsätze zurückführen wollen. Hierin haben wir den wichtigen
Ausspruch unserer Weisen noch nicht aus der Acht gelassen:
»Obgleich dieser löst, jener bindet, so lehren sie doch beide Worte
des lebendigen Gottes [bookmark: text13]F13.«

		Im Grunde kommt auch hier alles auf den Unterschied zwischen
Glauben und Wissen, Religionslehren und Religionsgeboten an. Alles
menschliche Wissen läßt sich allerdings auf wenige
Fundamentalbegriffe einschränken, die zu Grunde gelegt werden. Je
weniger, desto fester steht das Gebäude. Aber Gesetze leiden keine
Abkürzung. In ihnen ist alles fundamental, und insoweit können wir
mit Grunde sagen: Uns sind alle Worte der Schrift, alle Gebote und
Verbote Gottes fundamental. Wollt ihr gleichwohl die Quintessenz
daraus haben; so hört, wie jener größere Lehrer der Nation, Hillel
der Ältere, der vor der Zerstörung des zweiten Tempels lebte, sich
dabei genommen. Ein Heide sprach: Rabbi, lehret mich das ganze
Gesetz, indem ich auf einem Fuße stehe! Samai, an den er diese
Zumutung vorher ergehen ließ, hatte ihn mit Verachtung abgewiesen;
allein der durch seine unüberwindliche Gelassenheit und Sanftmut
[bookmark: page80] berühmte
Hillel sprach: Sohn! liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses
ist der Text des Gesetzes; alles übrige ist Kommentar. Nun gehe hin
und lerne!

		Ich habe nunmehr, zum Grundrisse des alten, ursprünglichen
Judentums, wie ich mir solches vorstelle, die Außenlinien
entworfen. Lehrbegriffe und Gesetze; Gesinnungen und Handlungen.
Jene waren nicht an Worte und Schriftzeichen gebunden, die für alle
Menschen und Zeiten, unter allen Revolutionen der Sprachen, Sitten,
Lebensart und Verhältnisse immer dieselben bleiben, uns immer
dieselben steifen Formen darbieten sollen, in welche wir unsere
Begriffe nicht einzwängen können, ohne sie zu zerstümmeln. Sie
wurden dem lebendigen, geistigen Unterrichte anvertraut, der mit
allen Veränderungen der Zeiten und Umstände gleichen Schritt halten
und nach dem Bedürfnis, nach der Fähigkeit und Fassungskraft des
Lehrlings abgeändert und gemodelt werden kann. Die Veranlassung zu
diesem väterlichen Unterrichte fand man in dem geschriebenen
Gesetzbuche, und in den Zeremonialhandlungen, die der Bekenner des
Judentums unaufhörlich zu beobachten hatte. Es war anfangs
ausdrücklich verboten, über die Gesetze mehr zu schreiben, als Gott
der Nation durch Mosen hat verzeichnen lassen. »Was mündlich
überliefert worden,« sagen die Rabbinen, »ist dir nicht erlaubt,
niederzuschreiben.« Mit vielem Widerwillen entschlossen sich die
Häupter der Synagoge in den folgenden Zeiten zu der notwendig
gewordenen Erlaubnis, über die Gesetze schreiben zu dürfen. Sie
nannten diese Erlaubnis eine Zerstörung des Gesetzes und sagten mit
dem Psalmisten: »Es ist eine Zeit, da man um des Ewigen willen das
Gesetz zerstören muß.« So sollte es aber, der ursprünglichen
Verfassung nach, nicht sein. Das Zeremonialgesetz selbst ist eine
lebendige, Geist und Herz erweckende Art von Schrift, die
bedeutungsvoll ist, und ohne Unterlaß zu Betrachtungen erweckt, und
zum mündlichen Unterrichte Anlaß und Gelegenheit gibt. Was der
Schüler vom Morgen bis Abend tat und tun sah, war ein Fingerzeig
auf religiöse Lehren und Gesinnungen, [bookmark: page81] trieb ihn an, seinem Lehrer zu folgen,
ihn zu beobachten, alle seine Handlungen zu bemerken, den
Unterricht zu holen, dessen er durch seine Anlagen fähig war, und
sich durch sein Betragen würdig gemacht hatte. Die Ausbreitung der
Schriften und Bücher, die durch die Erfindung der Druckerei in
unseren Tagen ins Unendliche vermehrt worden sind, hat den Menschen
ganz umgeschaffen. Die große Umwälzung des ganzen Systems der
menschlichen Erkenntnisse und Gesinnungen, die sie hervorgebracht,
hat von der einen Seite zwar ersprießliche Folgen für die
Ausbildung der Menschheit, dafür wir der wohltätigen Vorsehung
nicht genug danken können; indessen hat sie, wie alles Gute, das
dem Menschen hienieden werden kann, so manches Übel nebenher zur
Folge, das zum Teil dem Mißbrauche, zum Teil auch der notwendigen
Bedingung der Menschlichkeit zuzuschreiben ist. Wir lehren und
unterrichten einander nur in Schriften; lernen die Natur und die
Menschen kennen nur aus Schriften; arbeiten und erholen, erbauen
und ergötzen uns durch Schreiberei; der Prediger unterhält sich
nicht mit seiner Gemeinde, er liest oder deklamiert ihr eine
aufgeschriebene Abhandlung vor. Der Lehrer auf dem Katheder liest
seine geschriebenen Hefte ab. Alles ist toter Buchstabe; nirgends
Geist der lebendigen Unterhaltung. Wir lieben und zürnen in
Briefen, zanken und vertragen uns in Briefen, unser ganzer Umgang
ist Briefwechsel, und wenn wir zusammenkommen, so kennen wir keine
andere Unterhaltung als spielen oder vorlesen.

		Daher ist es gekommen, daß der Mensch für den Menschen fast
seinen Wert verloren hat. Der Umgang des Weisen wird nicht gesucht;
denn wir finden seine Weisheit in Schriften. Alles was wir tun, ist
ihn zum Schreiben aufzumuntern, wenn wir etwa glauben, daß er noch
nicht genug hat drucken lassen. Das graue Alter hat seine
Ehrwürdigkeit verloren; denn der unbärtige Jüngling weiß mehr aus
Büchern, als jenes aus der Erfahrung. Wohlverstanden, oder
übelverstanden, darauf kommt es nicht an; genug er weiß es, trägt
es auf den Lippen und [bookmark: page82] kann es dreister an den Mann bringen, als der
ehrliche Greis, dem vielleicht mehr die Begriffe, als die Worte zu
Gebote stehen. Wir begreifen nicht mehr, wie der Prophet es hat für
ein so erschreckliches Übel halten können, daß der Jüngling sich
erhebe über den Greis; oder wie jener Grieche dem Staate habe den
Untergang prophezeiten können, weil in einer öffentlichen
Versammlung sich eine mutwillige Jugend über einen Alten lustig
gemacht hatte. Wir brauchen des erfahrenen Mannes nicht, wir
brauchen nur seine Schriften. Mit einem Worte, wir sind literati,
Buchstabenmenschen. Vom Buchstaben hängt unser ganzes Wesen ab, und
wir können kaum begreifen, wie ein Erdensohn sich bilden und
vervollkommnen kann ohne Buch.

		So war es nicht in den grauen Tagen der Vorwelt. Kann man nun
schon nicht sagen, es war besser; so war es doch sicherlich anders.
Man schöpfte aus anderen Quellen, sammelte und erhielt in anderen
Gefäßen, und vereinzelte das Aufbewahrte durch ganz andere Mittel.
Der Mensch war dem Menschen notwendiger; die Lehre war genauer mit
dem Leben, Betrachtung inniger mit Handlung verbunden. Der
Unerfahrene mußte dem Erfahrenen, der Schüler seinem Lehrer auf dem
Fuße nachfolgen, seinen Umgang suchen, ihn beobachten und gleichsam
ausholen, wenn er seine Wißbegierde befriedigen wollte. Um
deutlicher zu zeigen, was dieser Umstand für Einfluß auf Religion
und Sitten gehabt, muß ich mir abermals eine Abschweifung von
meinem Wege erlauben, von der ich aber gar bald wieder einlenken
werde. Meine Materie grenzt an so mannigfache andere Materien an,
daß ich mich nicht immer auf demselben Gange erhalten kann, ohne in
Nebenwege auszuweichen.

		Mich dünkt, die Veränderung, die in den verschiedenen Zeiten der
Kultur mit den Schriftzeichen vorgegangen, habe von jeher an den
Revolutionen der menschlichen Erkenntnisse überhaupt, und
insbesondere an den mannigfaltigen Abänderungen ihrer Meinungen und
Begriffe [bookmark: page83] in
Religionssachen sehr wichtigen Anteil, und wenn sie dieselben nicht
völlig allein verursacht, doch wenigstens mit anderen Nebensachen
auf eine merkliche Weise mitgewirkt. Kaum hört der Mensch auf, sich
mit den ersten Eindrücken der äußeren Sinne zu begnügen, und
welcher Mensch kann es lange dabei bewenden lassen? Kaum fühlt er
den seiner Seele eingesenkten Sporn, aus diesen äußeren Eindrücken
sich Begriffe zu bilden, so wird er die Notwendigkeit gewahr, sie
an sinnliche Zeichen zu binden; nicht nur, um sie anderen
mitteilen, sondern um sie für sich selbst festhalten, und sooft es
nötig ist, wieder beachten zu können. Die ersten Schritte zur
Absonderung allgemeiner Merkmale wird er zwar ohne Zeichen tun
können und tun müssen; denn noch jetzt müssen alle neue abstrakte
Begriffe ohne Hilfe der Zeichen gebildet und sodann erst mit einem
Namen belegt werden. Das gemeinsame Merkmal muß zuvörderst durch
die Kraft der Aufmerksamkeit, aus dem Gewebe, in welchem es
verflochten ist, herausgehoben und hervorstechend gemacht werden.
Hierzu verhilft von der einen Seite die objektive Gewalt des
Eindrucks, den dieses Merkmal auf uns zu machen fähig ist; sowie
von unserer Seite das subjektive Interesse, das wir an demselben
haben. Aber dieses Herausheben und Beachten des gemeinsamen
Merkmals kostet der Seele einige Anstrengung. Nicht lange, so
verschwindet das Licht wieder, das die Aufmerksamkeit auf diesen
Punkt des Gegenstandes gesammelt hatte, und er verliert sich in den
Schatten der ganzen Masse, mit welcher er vereinigt ist. Die Seele
ist nicht imstande viel weiter zu kommen, wenn diese Anstrengung
eine Zeitlang anhalten, und gar zu oft wiederholt werden muß. Sie
hat angefangen abzusondern; aber sie kann nicht denken. Wie ist ihr
zu raten? – Die weise Vorsehung hat ihr ein Mittel sehr nahe
gelegt, dessen sie sich zu allen Zeiten bedienen kann. Sie heftet
das abgezogene Merkmal entweder durch eine natürliche oder
willkürliche Ideen Verbindung an ein sinnliches Zeichen, das, sooft
sein Eindruck erneuert wird, auch zugleich [bookmark: page84] dieses Merkmal, rein und
unvermischt, wieder hervorbringt und beleuchtet. So sind, wie
bekannt, die aus natürlichen und willkürlichen Zeichen
zusammengesetzten Sprachen der Menschen entstanden, ohne welche sie
sich nur wenig vom unvernünftigen Tiere hätten unterscheiden
können; weil der Mensch, ohne Hilfe der Zeichen, sich kaum um einen
Schritt vom Sinnlichen entfernen kann.

		Sowie die ersten Schritte zur vernünftigen Erkenntnis getan
werden mußten, auf eben die Weise werden die Wissenschaften noch
jetzt erweitert und mit Erfindungen bereichert, und daher ist
zuweilen die Erfindung eines Wortes in den Wissenschaften von
großer Wichtigkeit. Der erste, der das Wort Natur erfunden, scheint
eben keine große Entdeckung gemacht zu haben. Gleichwohl hatten es
seine Zeitgenossen ihm zu verdanken, daß sie den Gaukler, der sie
eine Erscheinung in der Luft sehen lies, beschämen, und sagen
konnten, sein Spiel sei nichts Übernatürliches, sondern eine
Wirkung der Natur. Gesetzt, sie wußten noch nichts Deutliches von
den Eigenschaften gebrochener Strahlen, und wie durch dieselben ein
Bild in der Luft hervorgebracht werden könne, – und wie weit reicht
denn noch jetzt unsere Erkenntnis hierin? Kaum um einen Schritt
weiter; denn von der Natur des Lichts selbst und von seinen inneren
Bestandteilen sind wir noch wenig unterrichtet; – so wußten sie
doch wenigstens eine einzelne Erscheinung auf ein allgemeines
Naturgesetz zurückzubringen, und waren nicht genötigt, jedem Spiele
eine besondere, freiwillige Ursache zuzuschreiben. So war es auch
mit der neueren Entdeckung, daß die Luft eine Schwere habe. Wissen
wir schon nicht die Schwere selbst zu erklären, so sind wir doch
wenigstens imstande, die Beobachtung, daß die flüssigen Materien in
luftleeren Röhren in die Höhe steigen, auf das allgemeine Gesetz
der Schwere zu reduzieren, das dem ersten Anscheine nach, vielmehr
die Flüssigkeit sinken machen sollte. Wir können begreiflich
machen, wie durch das allgemeine Sinken, das wir nicht erklären
können, in diesem Falle hat ein Steigen hervorgebracht [bookmark: page85] werden müssen; und
auch dieses ist ein Schritt weiter in der Erkenntnis. Es ist also
nicht jedes Wort in den Wissenschaften sogleich für leeren Schall
zu erklären, wenn es nicht aus früheren Elementarbegriffen
hergeleitet werden kann. Genug, wenn es eine allgemeine Eigenschaft
der Dinge nur in ihrem wahren Umfange bezeichnet. Der Ausdruck fuga
vacui würde nicht zu tadeln gewesen sein, wenn er nicht allgemeiner
gewesen wäre als die Beobachtung. Man fand, daß es Fälle gebe, wo
die Natur nicht sogleich das Leere anzufüllen eile; daher die
Redensart nicht als leer, sondern als falsch zu verwerfen gewesen.
– So bleiben die Wörter: Kohäsion der Körper und allgemeine
Gravitation in den Wissenschaften noch immer von großer
Wichtigkeit; ob wir sie gleich noch nicht aus früheren
Grundbegriffen abzuleiten wissen.

		Bevor der Herr von Haller das Gesetz der Reizbarkeit entdeckte,
wird so mancher Beobachter die Erscheinung selbst in der
organischen Natur lebendiger Geschöpfe wahrgenommen haben. Allein
sie verschwand in dem ersten Augenblick wieder, und zeichnete sich
nicht genug von Nebenerscheinungen aus, um die Aufmerksamkeit des
Beobachters festzuhalten. Sooft die Bemerkung wiederkam, war sie
ihm eine einzelne Wirkung der Natur, die ihn an die Menge der Fälle
nicht erinnern konnte, in welchen er dasselbe wahrgenommen hatte;
sie verlor sich also gar bald wieder, sowie die vorhergegangenen,
und ließ weiter kein merkliches Andenken in der Seele zurück. Nur
Hallern gelang es, diesen Umstand aus der Verbindung herauszuheben,
seine Allgemeinheit gewahr zu werden, ihn mit einem Worte zu
bezeichnen, und nunmehr hat er unsere Aufmerksamkeit rege gemacht,
und wir wissen jeden besonderen Fall, in welchem wir etwas
ähnliches inne werden, auf ein allgemeines Naturgesetz
hinzuleiten.

		Die Bezeichnung der Begriffe ist also doppelt notwendig: einmal
für uns selbst, gleichsam als ein Gefäß, worinnen sie verwahrt, und
zum Gebrauch bei der Hand [bookmark: page86] bleiben mögen, und sodann um unsere Gedanken
anderen mitteilen zu können. Nun haben die Laute oder die hörbaren
Zeichen in letzterer Rücksicht einigen Vorzug; denn wenn wir unsere
Gedanken anderen mitteilen wollen, so sind die Begriffe schon in
der Seele gegenwärtig und wir können, nach Erfordern, die Laute
hervorbringen, durch welche sie bezeichnet und unseren
Nebenmenschen vernehmlich werden. So aber nicht in Absicht auf uns
selbst. Wollen wir die abgesonderten Begriffe zu einer anderen Zeit
wieder in der Seele erwecken und vermittels der Zeichen in
Erinnerung bringen können; so müssen die Zeichen sich von selbst
darbieten, und nicht erst auf unsere Willkür warten, die sie
hervorrufe; indem diese schon die Ideen voraussetzt, deren wir uns
erinnern wollen. Diesen Vorteil verschaffen die sichtbaren Zeichen,
weil sie fortdauernd sind, und nicht immer wieder hervorgebracht
werden müssen, um Eindruck zu machen.

		Die ersten sichtbaren Zeichen, deren sich die Menschen zu
Bezeichnung ihrer abgesonderten Begriffe bedient haben, werden
vermutlich die Dinge selbst gewesen sein. Wie nämlich jedes Ding in
der Natur einen eigenen Charakter hat, mit welchem es sich von
allen übrigen Dingen auszeichnet, so wird der sinnliche Eindruck,
den dieses Ding auf uns macht, unsere Aufmerksamkeit hauptsächlich
auf dieses Unterscheidungszeichen lenken, die Idee desselben rege
machen, und also zur Bezeichnung desselben gar füglich dienen
können. So kann der Löwe ein Zeichen der Tapferkeit, der Hund ein
Zeichen der Treue, der Pfau ein Zeichen der stolzen Schönheit
geworden sein, und so haben die ersten Ärzte lebendige Schlangen
mit sich geführt, zum Zeichen, daß sie das Schädliche unschädlich
zu machen wüßten.

		Mit der Zeit kann man es bequemer gefunden haben, anstatt der
Dinge selbst, ihre Bildnisse in Körpern oder auf Flächen zu nehmen;
endlich der Kürze halber sich der Umrisse zu bedienen, sodann einen
Teil des Umrisses statt des Ganzen gelten zu lassen, und endlich
aus heterogenen Teilen ein unförmliches, aber bedeutungsvolles
[bookmark: page87] Ganze
zusammenzusetzen; und diese Bezeichnungsart ist die
Hieroglyphik.

		Alles dieses hat, wie man sieht, sich ganz natürlich so
entwickeln können; aber von der Hieroglyphik bis zu unserer
alphabetischen Schrift – dieser Übergang scheint einen Sprung, und
der Sprung mehr als gemeine Menschenkräfte zu erfordern.

		Daß zwar, wie einige glauben, unsere alphabetische Schrift bloß
Zeichen der Laute, und nicht anders, als vermittels der Laute, auf
Sachen und Begriffe anzuwenden sein sollte, ist völlig ohne Grund.
Uns, die wir von den hörbaren Zeichen lebhaftere Vorstellungen
haben, bringt allerdings die Schrift auf die vernehmlichen Worte
zuerst. Uns also geht der Weg von Schrift auf Sache über und durch
die Sprache; aber deswegen ist es nicht notwendig also. Dem
Taubgeborenen ist die Schrift unmittelbar Bezeichnung der Sachen,
und wenn er sein Gehör erlangt, werden ihn in den ersten Zeiten
sicherlich die Schriftzeichen zuerst auf die unmittelbar mit ihnen
verbundenen Dinge, und sodann erst vermittels derselben auf die
Laute bringen, die ihnen entsprechen. Die Schwierigkeit, die ich
mir beim Übergange auf unsere Schrift vorstelle, ist eigentlich
diese, daß man ohne Vorbereitung und Anlaß hat den überdachten
Vorsatz fassen müssen, durch eine geringe Anzahl von
Elementarzeichen und ihre möglichen Versetzungen eine Menge von
Begriffen zu bezeichnen, die weder zu übersehen, noch dem ersten
Anscheine nach in Klassen zu bringen, und dadurch zu umfassen
scheinen mußten.

		Indessen ist auch hier der Gang des Verstandes nicht ganz ohne
Leitung gewesen. Da man sehr oft Gelegenheit gehabt, Schrift in
Rede und Rede in Schrift zu verwandeln, und also die hörbaren
Zeichen mit den sichtbaren zu vergleichen; so kann man gar bald
bemerkt haben, daß sowohl in der Redesprache dieselben Laute, als
in verschiedenen hieroglyphischen Bildern dieselben Teile öfters
wiederkommen, aber immer in anderer Verbindung, wodurch sie ihre
Bedeutung vervielfältigen. Endlich wird [bookmark: page88] man gewahr worden sein, daß die
Laute, die der Mensch hervorbringen und vernehmlich machen kann, so
unendlich an der Zahl nicht sind, als die Dinge, welche durch sie
bezeichnet werden, daß man den ganzen Umfang aller vernehmlichen
Laute gar bald umfassen und in Klassen abteilen könne. Und sonach
kann man diese Einteilung, anfangs unvollständig versucht, mit der
Zeit ergänzt und immer verbessert, und jeder Klasse ein ihr
entsprechendes Schriftzeichen aus der Hieroglyphik zugeeignet
haben. Es bleibt zwar auch so noch eine der herrlichsten
Entdeckungen des menschlichen Geistes; allein man sieht doch
wenigstens, wie die Menschen haben allmählich, ohne Flug der
Erfindungskraft, darauf geführt werden können, sich das
unermeßliche als meßbar zu denken, gleichsam den gestirnten Himmel
in Figuren abzuteilen, und so jedem Sterne seinen Ort anzuweisen,
ohne die Anzahl der Sterne zu wissen. Ich glaube, bei den hörbaren
Zeichen war die Spur leichter zu entdecken, der man nur nachgehen
durfte, um die Figuren wahrzunehmen, in welche sich das
unermeßliche Heer der menschlichen Begriffe bringen ließe; und
sodann war es so schwer nicht mehr, die Anwendung davon auf die
Schrift zu machen, und auch diese zu schlichten, und in Klassen
abzuteilen. Mich dünkt daher, ein Volk von Taubgeborenen würde mehr
Erfindungskraft anzustrengen haben, von der Hieroglyphik auf die
alphabetische Schrift zu kommen; weil sich's bei den Schriftzeichen
nicht so leicht einsehen läßt, daß sie einen faßlichen Umfang haben
und in Klassen zu bringen seien.

		Ich bediene mich des Wortes Klassen, sooft von den Elementen der
lautbaren Sprachen die Rede ist; denn noch jetzt in unseren
lebendigen, ausgebildeten Sprachen ist die Schrift bei weitem so
mannigfaltig nicht, als die Rede, und wird dasselbe Schriftzeichen
in verschiedener Verbindung und Stellung verschiedentlich gelesen
und ausgesprochen. Gleichwohl ist es offenbar, daß wir durch den
häufigen Gebrauch der Schrift unsere Redesprache eintöniger, und
nach Anleitung und Bedürfnis der [bookmark: page89] Schrift elementarischer gemacht haben.
Daher die Nationen, die der Schrift nicht kundig sind, eine weit
größere Mannigfaltigkeit in ihrer Redesprache haben, und viele
Laute in derselben so unbestimmt sind, daß wir sie durch unsere
Schriftzeichen nur sehr unvollkommen anzudeuten imstande sind. Man
wird also anfangs die Sachen haben im ganzen nehmen, und eine Menge
ähnlicher Laute durch ein und eben dasselbe Schriftzeichen
bezeichnen müssen. Mit der Zeit aber werden feinere Unterschiede
wahrgenommen, und zu ihrer Bezeichnung mehrere Buchstaben
angenommen worden sein. Daß aber unser Alphabet aus einer Art von
hieroglyphischer Schrift entlehnt worden, ist noch jetzt an den
meisten Zügen und Namen des hebräischen Alphabets
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		zu erkennen, und aus diesen sind, wie aus der Geschichte
offenbar ist, alle übrigen uns bekannten Schriftarten entstanden.
Ein Phönizier war es, der die Griechen in der Kunst zu schreiben
unterrichtete.

		Alle diese verschiedenen Modifikationen der Schrift und
Bezeichnungsarten müssen auch auf den Fortgang und Verbesserung der
Begriffe, Meinungen und Kenntnisse verschiedentlich gewirkt haben.
Von der einen Seite zu ihrem Vorteil. Die Beobachtungen, Versuche
und Betrachtungen in astronomischen, ökonomischen, moralischen und
religiösen Dingen wurden verviefältigt, ausgebreitet, erleichtert
und den Nachkommen aufbehalten. Sie sind die Zellen, in welche die
Bienen ihren Honig sammeln, und zum Genusse für sich und andere
aufbewahren. – Allein, wie es in menschlichen Dingen allezeit geht.
Was die Weisheit hier baut, sucht die Torheit dort schon wieder
einzureißen, und meistenteils bedient sie sich derselben Mittel und
Werkzeuge. Mißverstand von der einen und Mißbrauch von der anderen
Seite verwandelten das, was Verbesserung des menschlichen Zustandes
sein sollte, in Verderben und [bookmark: page90]Verschlimmerung. Was Einfalt und Unwissenheit
war, ward nunmehr Verführung und Irrtum. Von der einen Seite
Mißverstand: der große Haufe war von den Begriffen, die mit diesen
sinnlichen Zeichen verbunden sein sollten, gar nicht oder nur halb
unterrichtet. Sie sahen die Zeichen nicht als bloße Zeichen an,
sondern hielten sie für die Dinge selbst. Solange man sich noch der
Dinge selbst oder ihrer Bildnisse und Umrisse statt der Zeichen
bediente, war dieser Irrtum leicht möglich. Die Dinge hatten außer
ihrer Bedeutung auch ihre eigene Realität. Die Münze war zugleich
Ware, die ihren eigenen Gebrauch und Nutzen hat; daher der
Unwissende desto leichter ihren Wert als Münze verkennen und
unrichtig angeben konnte. Die hieroglyphische Schrift konnte zwar
zum Teil diesen Irrtum benehmen oder begünstigte ihn wenigstens so
sehr nicht, als die Umrisse; denn diese waren aus heterogenen und
übel passenden Teilen zusammengesetzt; unförmliche und widersinnige
Gestalten, die kein eigenes Dasein in der Natur haben und also, wie
man denken sollte, nicht für Schrift genommen werden konnten.
Allein dieses rätselhafte und fremde in der Zusammensetzung selbst
gab dem Aberglauben Stoff zu mancherlei Erdichtung und Fabel.
Heuchelei und mutwilliger Mißbrauch waren von der anderen Seite
geschäftig, und gaben ihm Märchen an die Hand, die er zu erfinden
nicht sinnreich genug war. Wer einmal Gewicht und Ansehen sich
erworben, möchte solches, wo nicht vermehren, doch wenigstens gern
erhalten. Wer einmal auf eine Frage eine befriedigende Antwort
gegeben, möchte solche gern niemals schuldig bleiben. Da ist keine
Fratze so ungereimt, keine Posse so possenhaft, zu der man nicht
seine Zuflucht nimmt, keine Fabel so vernunftlos, die man der
Einfalt nicht einzubilden sucht, um nur auf jedes Warum? also fort
mit einem Darum zur Hand sein zu können. Unaussprechlich bitter
wird das Wort: ich weiß nicht! wenn man sich erst als ein
Vielwissender oder gar Alles wissender angekündigt hat;
insbesondere, wenn Stand und Amt und Würde von uns [bookmark: page91] zu fordern scheint, daß
wir wissen sollen. Ach! wie manchem mag das Herz schlagen, wenn er
jetzt auf dem Punkte ist, Gewicht und Ansehen zu verlieren, oder an
der Wahrheit zum Verräter zu werden; und wie wenige besitzen die
Klugheit des Sokrates, selbst in den Fällen, wo man etwas mehr
weiß, als sein Nächster, immer noch die erste Antwort sein zu
lassen: ich weiß nichts! damit man sich selbst Verlegenheit
erspare, und auf den Fall, da ein solches Bekenntnis nötig sein
würde, die Selbstdemütigung zum voraus leichter gemacht habe.

		Indessen sieht man, wie hieraus hat Tierdienst und Bilderdienst,
Götzen- und Menschendienst, Fabeln und Märchen entstehen können,
und wenn ich dieses schon nicht für die einzige Quelle der
Mythologie ausgebe; so glaube ich doch, daß es zur Entstehung und
Fortpflanzung aller dieser Albernheiten sehr viel hat beitragen
können. Insbesondere läßt sich hieraus eine Bemerkung erklären, die
Herr Pr. Meiners irgendwo in seinen Schriften gemacht hat. Er will
durchgehends bemerkt haben, daß bei den ursprünglichen Nationen,
solchen nämlich, die sich selbst gebildet, und ihre Kultur keiner
anderen Nation zu verdanken haben, mehr Tierdienst als
Menschendienst im Schwunge gewesen, ja leblose Dinge: weit eher als
Menschen göttlich verehrt und angebetet worden seien. Ich setze die
Richtigkeit der Bemerkung voraus, und lasse den philosophischen
Geschichtsforscher dafür die Gewähr leisten. Ich will versuchen sie
zu erklären!

		Wenn die Menschen die Dinge selbst oder ihre Bildnisse und
Umrisse Zeichen der Begriffe sein lassen, so können sie zur
Bezeichnung moralischer Eigenschaften keine Dinge bequemer und
bedeutender finden als die Tiere. Die Ursachen sind eben dieselben,
die mein Freund Lessing in seiner Abhandlung von der Fabel angibt,
warum Äsop die Tiere zu seinen handelnden Wesen in der Apologie
gewählt hat. Jedes Tier hat seinen bestimmten, auszeichnenden
Charakter, und kündigt sich dem ersten Anblicke gleich von dieser
Seite an, indem die ganze Bildung desselben meistenteils auf dieses
eigentümliche [bookmark: page92] Unterscheidungszeichen hinweist. Dieses Tier
ist behende, jenes scharfsichtig; dieses stark, jenes gelassen;
dieses treu und den Menschen ergeben, jenes falsch oder liebt die
Freiheit usw. Ja die leblosen Dinge selbst haben in ihrem Äußeren
mehr Bestimmtheit als der Mensch dem Menschen. Dieser sagt, dem
ersten Anblicke nach, nichts, oder vielmehr alles. Er besitzt diese
Eigenschaften alle, schließt keine derselben wenigstens völlig aus,
und das Mehr oder Weniger davon zeigt er nicht sogleich an der
Oberfläche. Sein unterscheidender Charakter fällt also nicht in die
Augen, und er ist zur Bezeichnung moralischer Begriffe und
Eigenschaften das unbequemste Ding in der Natur.

		Noch jetzt können in den bildenden Künsten die Personen der
Götter und Helden nicht besser angedeutet werden, als vermittels
der tierischen oder leblosen Bilder, die man ihnen zugesellt. Ist
schon eine Minerva von einer Juno der Bildung nach unterschieden,
so zeichnen sie sich gleichwohl durch die tierischen Merkmale, die
ihnen zugegeben werden, weit besser aus. Auch der Dichter, wenn er
von sittlichen Eigenschaften in Metaphern und Allegorien reden
will, nimmt meistenteils seine Zuflucht zu den Tieren. Löwe, Tiger,
Adler, Stier, Fuchs, Hund, Bär, Wurm, Taube, alles dieses spricht,
und die Bedeutung springt in die Augen. Daher wird man zuerst auch
die Eigenschaften des Anbetungswürdigsten durch dergleichen Zeichen
haben anzudeuten und sinnlich zu machen gesucht. In der
Notwendigkeit, diese abgezogensten Begriffe an sinnliche Dinge zu
heften, und an solche sinnlichen Dinge, die am wenigsten vieldeutig
sind, wird man tierische Bilder haben wählen oder aus ihnen welche
zusammensetzen müssen. Und wir haben gesehen, wie ein so
unschuldiges Ding, eine bloße Schriftart, in den Händen der
Menschen gar bald ausarten und in Abgötterei übergehen kann.
Natürlich also wird alle ursprüngliche Abgötterei mehr Tierdienst
als Menschendienst sein. Menschen konnten zur Bezeichnung
göttlicher Eigenschaften gar nicht gebraucht werden, [bookmark: page93] und die Vergötterung
derselben mußte von einer ganz anderen Seite kommen. Es mußten etwa
Helden und Eroberer, oder Weise, Gesetzgeber und Propheten aus
einer glücklichen und früher gebildeten Weltgegend herübergekommen
sein, und sich durch außerordentliche Talente so hervorgetan, so
erhaben gezeigt haben, daß man sie als Boten der Gottheit oder als
die Gottheit selbst verehrte. Daß dieses aber weit füglicher bei
Nationen eintreffen kann, die ihre Kultur nicht sich selbst,
sondern anderen zu verdanken haben, läßt sich leicht begreifen,
weil, wie das gemeine Sprichwort lautet, ein Prophet in seiner
Heimat selten zu außerordentlichem Ansehen gelangt. – Und sonach
wäre die Bemerkung des Herrn Meiners eine Art von Bestätigung für
meine Hypothese, daß das Bedürfnis der Schriftzeichen die erste
Veranlassung zur Abgötterei gewesen.

		Bei Beurteilung der Religionsbegriffe einer sonst noch
unbekannten Nation muß man sich, aus eben der Ursache, hüten, nicht
alles mit eigenen heimischen Augen zu sehen, um nicht Götzendienst
zu nennen, was im Grunde vielleicht nur Schrift ist. Man stelle
sich vor, ein zweiter Omhya, der von dem Geheimnis der Schreibkunst
nichts wüßte, würde plötzlich, ohne sich nach und nach an unsere
Ideen zu gewöhnen, aus seinem Weltteile in irgendeinen der
bilderfreiesten Tempel von Europa – um das Beispiel auffallender zu
machen – in den Tempel der Providenz versetzt. Er fände alles leer
von Bildern und Verzierung; nur dort auf der weißen Wand einige
schwarze Züge [bookmark: text14]F14, die vielleicht das
Ungefähr dahingestrichen. Doch nein! die ganze Gemeinde schaut auf
diese Züge mit Ehrfurcht, faltet die Hände zu ihnen, richtet zu
ihnen die Anbetung. Nun führt ihn ebenso schnell und ebenso
plötzlich nach Othaiti zurück, und läßt ihn seinen neugierigen
Landsleuten von den Religionsbegriffen des D. Philantropins Bericht
abstatten. Werden sie den abgeschmackten Aberglauben ihrer
Mitmenschen nicht zugleich belachen [bookmark: page94] und bedauern, die so tief gesunken
sind, schwarzen Zügen auf weißem Grunde göttliche Ehre zu erzeigen?
– Ähnliche Fehler mögen unsere Reisenden sehr oft begehen, wenn sie
uns von der Religion entfernter Völker Nachricht erteilen. Sie
müssen sich die Gedanken und Meinungen einer Nation sehr genau
bekannt machen, bevor sie mit Zuverlässigkeit sagen können, ob die
Bilder bei ihr noch den Geist der Schrift haben oder schon in
Abgötterei ausgeartet sind. Die Eroberer Jerusalems fanden bei
Plünderung des Tempels die Cherubim auf der Lade des Bundes und
hielten sie für die Götzenbilder der Juden. Sie sahen alles mit
barbarischen Augen und aus ihrem Gesichtspunkte. Ein Bild der
göttlichen Vorsehung und obwaltenden Gnade nahmen sie, ihrer Sitte
nach, für Bild der Gottheit, für Gottheit selber, und freuten sich
ihrer Entdeckung. So lachen die Leser noch jetzt über die
indianischen Weltweisen, die dieses Weltall von Elefanten tragen
lassen; die Elefanten auf eine große Schildkröte stellen, diese von
einem ungeheuren Bären halten, und den Bär auf einer unermeßlichen
Schlange ruhen lassen. Die guten Leute haben wohl an die Frage
nicht gedacht: worauf ruht denn die unermeßliche Schlange?

		Nun lest in der Schasta der Gentoos selbst die Stelle, in
welcher ein Sinnbild dieser Art beschrieben wird, das
wahrscheinlicherweise zu dieser Sage Gelegenheit gegeben hat. Ich
entlehne sie aus dem zweiten Teil der Nachrichten von Bengalen und
dem Kaisertum Indostan von J. Z. Hollwell, der sich in den heiligen
Büchern der Gentoos hat unterrichten lassen und imstande war mit
den Augen eines eingeborenen Brahminen zu sehen. So lauten die
Worte im achten Abschnitte:

		»Modu und Kytu (zwei Ungeheuer, Zwietracht und Aufruhr) waren
überwunden, und nun trat der Ewige aus der Unsichtbarkeit hervor
und Glorie umgab ihn von allen Seiten.

		Der Ewige sprach: du Birma (Schöpfungskraft)! erschaffe und
bilde alle Dinge der neuen Schöpfung mit [bookmark: page95] dem Geiste, den ich dir
einhauche. – Und du, Bistnu (Erhaltungskraft)! beschütze und
erhalte die erschaffenen Dinge und Formen nach meiner Vorschrift. –
Und du, Sieb (Zerstörung, Umbildung)! verwandle die Dinge der neuen
Schöpfung und bilde sie um, mit der Kraft, die ich dir verleihen
werde.

		Birma, Bistnu und Sieb vernahmen die Worte des Ewigen, bückten
sich und bezeigten Gehorsam.

		Also fort schwamm Birma auf die Oberfläche des Johala
(Meerestiefe), und die Kinder Modu und Kytu flohen und
verschwanden, als er erschien.

		Als durch den Geist des Birma die Bewegungen der Tiefen sich
legten, verwandelte sich Bistnu in einen mächtigen Bär (Zeichen der
Stärke bei den Gentoos, weil er in Verhältnis seiner Größe das
stärkste Tier ist), stieg hinab in die Tiefen des Johala und zog
mit seinen Hauern Murto (die Erde) ans Licht. – Sodann entsprangen
aus ihm freiwillig eine mächtige Schildkröte (Zeichen der
Beständigkeit bei den Gentoos) und eine mächtige Schlange
(derselben Zeichen der Weisheit). Und Bistnu richtete die Erde auf
dem Rücken der Schildkröte auf und setzte Murto auf das Haupt der
Schlange usw.«

		Alles dieses findet man bei ihnen auch in Bildern vorgestellt,
und man sieht, wie leicht solche Sinnbilder und Bilderschrift zu
Irrtümern verleiten können.

		Die Geschichte der Menschheit hat wirklich, wie bekannt, einen
Zeitraum von vielen Jahrhunderten zurückgelegt, in welchen ein
wirklicher Götzendienst fast auf dem ganzen Erdboden zur
herrschenden Religion geworden. Die Bilder hatten ihren Wert als
Zeichen verloren. Der Geist der Wahrheit, der in ihnen aufbewahrt
werden sollte, war verduftet und das schale Vehikulum, das
zurückblieb, in verderbliches Gift verwandelt. Die Begriffe von der
Gottheit, die in den Volksreligionen sich noch erhielten, waren von
Aberglauben so entstellt, von Heuchelei und Pfaffenlist so
verderbt, daß man mit Grund zweifeln konnte: ob nicht Ungötterei
der menschlichen Glückseligkeit weniger schädlich, ob sozusagen,
[bookmark: page96] die
Gottlosigkeit selbst nicht weniger gottlos sei, als eine solche
Religion. Menschen, Tiere, Pflanzen, die scheußlichsten und
verächtlichsten Dinge in der Natur wurden angebetet und als
Gottheiten verehrt; oder vielmehr als Gottheiten gefürchtet. Denn
von der Gottheit hatten die öffentlichen Volksreligionen der
damaligen Zeiten keinen anderen Begriff als von einem furchtbaren
Wesen, das uns Erdbewohnern an Macht überlegen, leicht zum Zorne zu
reizen und schwer zu versöhnen ist. Zur Schmach des menschlichen
Verstandes und Herzens wußte der Aberglaube die unverträglichsten
Begriffe miteinander zu verbinden, Menschenopfer und Tierdienst
nebeneinander gelten zu lassen. In den prächtigsten, nach allen
Regeln der Kunst erbauten und ausgezierten Tempeln sah man, wie
Plutarch sich ausdrückt, zur Schande der Vernunft, sich nach der
Gottheit um, die hier angebetet würde, und fand auf dem Altar eine
scheußliche Meerkatze; und diesem Untiere wurden blühende Jünglinge
und Mädchen geschlachtet. So tief hatte die Abgötterei die
menschliche Natur erniedrigt! Man schlachtete Menschen, wie der
Prophet in einer emphatischen Antithese sich ausdrückt, man
schlachtete Menschen, um sie dem angebeteten Vieh zu opfern.

		Hier und da wagten es zuweilen die Philosophen, sich dem
allgemeinen Verderbnis zu widersetzen und öffentlich, oder durch
geheime Anstalten, die Begriffe zu reinigen und aufzuklären. Sie
versuchten es, den Bildern ihre alte Bedeutung wiederzugeben, oder
auch neue unterzulegen, und dadurch dem toten Leichnam gleichsam
seinen Geist wieder einzuhauchen. Aber vergeblich! Auf die Religion
des Volks hatten ihre vernünftigen Erklärungen keinen Einfluß. So
gierig der ungebildete Mensch nach Erklärung zu sein scheint, so
unzufrieden ist er, wenn sie ihm in ihrer wahren Einfalt gegeben
wird. Was ihm verständlich ist, wird ihm gar bald zum Überdrusse
und verächtlich, und er geht immer nach neuen, geheimnisvollen,
unerklärbaren Dingen aus, die er mit verdoppeltem Wohlgefallen
beherzigt. Seine Wißbegier will immer [bookmark: page97] gespannt, niemals befriedigt sein.
Der öffentliche Vortrag fand also bei den größten Haufen kein
Gehör, oder vielmehr von Seiten des Aberglaubens und der Heuchelei
den hartnäckigsten Widerstand, und empfing seinen gewöhnlichen
Lohn, Verachtung oder Haß und Verfolgung. Die geheimen Anstalten
und Vorkehrungen, in welchen die Rechte der Wahrheit einigermaßen
aufrecht erhalten werden sollten, gingen zum Teil selbst den Weg
der Korruption, und wurden zu Pflanzschulen alles Aberglaubens,
aller Laster und aller Abscheulichkeiten. – – Eine gewisse Schule
der Weltweisen faßte den kühnen Gedanken, die abgesonderten
Begriffe der Menschen von allem bildlichen und bildähnlichen zu
entfernen, und an solche Schriftzeichen zu binden, die ihrer Natur
nach für nichts anderes genommen werden können, an Zahlen. Da die
Zahlen an und für sich selbst nichts vorstellen, mit keinem
sinnlichen Eindrucke in natürlicher Verbindung stehen, so sollte
man glauben, sie wären keiner Mißdeutung fähig; man müßte sie für
willkürliche Schriftzeichen der Begriffe nehmen, oder als
unverständlich dahingestellt sein lassen. Hier sollte man meinen,
kann der roheste Verstand nicht Zeichen mit Sachen verwechseln, und
aller Mißbrauch wäre durch diesen feinen Kunstbegriff verhütet. Wem
die Zahlen nicht verständlich sind, dem sind sie leere Figuren. Wen
sie nicht aufklären, den können sie wenigstens nicht verführen.

		So konnte sich der große Stifter dieser Schule bereden. Allein
gar bald ging in dieser Schule selbst der Unverstand seinen alten
Gang. Unzufrieden mit dem, was man so verständlich, so begreiflich
fand, suchte man in den Zahlen selbst eine geheime Kraft, in den
Zeichen abermals eine unerklärbare Realität, wodurch abermals ihr
Wert als Zeichen verloren ging. Man glaubte, oder machte wenigstens
andere glauben, daß in diesen Zahlen alle Geheimnisse der Natur und
der Gottheit verborgen lägen, schrieb ihnen wundertätige Kraft zu,
und wollte durch und vermittels derselben nicht nur die Neu- und
Wißbegierde der Menschen, sondern ihre ganze Eitelkeit, ihr Streben
[bookmark: page98] nach
hohen unerreichbaren Dingen, ihren Vorwitz und ihre Habsucht, ihren
Geiz und ihren Wahnsinn befriedigen. Mit einem Worte, die Torheit
hatte abermals die Anschläge der Weisheit vereitelt und das wieder
vernichtet, oder gar zu ihrem Gebrauch verwendet, was diese zu
besserem Endzwecke angeschafft hatte.

		Und nun bin ich imstande, meine Vermutung von der Bestimmung des
Zeremonialgesetzes im Judentume deutlicher zu machen. – Die
Stammväter unserer Nation, Abraham, Isaak und Jakob, sind dem
Ewigen treu geblieben, und haben lautere, von aller Abgötterei
entfernte Religionsbegriffe bei ihren Familien und Nachkommen zu
erhalten gesucht. Und nun waren diese ihre Nachkommen von der
Vorsehung ausersehen, eine priesterliche Nation zu sein; das ist,
eine Nation, die durch ihre Einrichtung und Verfassung, durch ihre
Gesetze, Handlungen, Schicksale und Veränderungen immer auf gesunde
unverfälschte Begriffe von Gott und seinen Eigenschaften hinweise,
solche unter Nationen gleichsam durch ihr bloßes Dasein,
unaufhörlich lehre, rufe, predige und zu erhalten suche. Sie lebten
unter Barbaren und Götzendienern im äußersten Druck, und das Elend
hatte sie beinahe gegen die Wahrheit so fühllos gemacht, als ihre
Unterdrücker der Übermut. Gott befreite sie aus diesem sklavischen
Zustande, durch außerordentliche Wundertaten, ward der Erretter,
Anführer, König, Gesetzgeber und Gesetzverweser dieser von ihm
gebildeten Nation, und legte ihre ganze Verfassung so an, wie es
die weisen Absichten seiner Vorsehung erforderten. Schwach und
kurzsichtig ist des Menschen Auge! Wer kann sagen, ich bin in das
Heiligtum Gottes gekommen, habe seinen Plan ganz übersehen, weiß
seine Absichten, Maß und Ziel und Grenze zu bestimmen? Aber erlaubt
ist dem bescheidenen Forscher zu mutmaßen, aus dem Erfolge zu
schließen, wenn er nur beständig eingedenk ist, daß er nichts als
vermuten kann.

		Wir haben gesehen, was für Schwierigkeit es hat, die
abgesonderten Begriffe der Religion unter den Menschen [bookmark: page99] durch
fortdauernde Zeichen zu erhalten. Bilder und Bilderschrift führen
zu Aberglauben und Götzendienst, und unsere alphabetische
Schreiberei macht den Menschen zu spekulativ. Sie legt die
symbolische Erkenntnis der Dinge und ihrer Verhältnisse gar zu
offen auf der Oberfläche aus, überhebt uns der Mühe des Eindringens
und Forschens, und macht zwischen Lehre und Leben eine gar zu weite
Trennung. Diesen Mängeln abzuhelfen, gab der Gesetzgeber dieser
Nation das Zeremonialgesetz. Mit dem alltäglichen Tun und Lassen
der Menschen sollten religiöse und sittliche Erkenntnisse verbunden
sein. Das Gesetz trieb sie zwar nicht zum Nachdenken an, schrieb
ihnen bloß Handlungen, bloß Tun und Lassen vor. Die große Maxime
dieser Verfassung scheint gewesen zu sein: Die Menschen müssen zu
Handlungen getrieben und zum Nachdenken nur veranlaßt werden. Daher
jede dieser vorgeschriebenen Handlungen, jeder Gebrauch, jede
Zeremonie ihre Bedeutung, ihren gediegenen Sinn hatte, mit der
spekulativen Erkenntnis der Religion und der Sittenlehre in genauer
Verbindung stand, und dem Wahrheitsforscher eine Veranlassung war,
über jene geheiligten Dinge selbst nachzudenken oder von weisen
Männern Unterricht einzuholen. Die zur Glückseligkeit der Nation
sowohl als der einzelnen Glieder derselben nützlichen Wahrheiten
sollten von allem Bildlichen äußerst entfernt sein; denn dieses war
Hauptzweck und Grundgesetz der Verfassung. An Handlungen und
Verrichtungen sollten sie gebunden sein, und diese ihnen statt der
Zeichen dienen, ohne welche sie sich nicht erhalten lassen. Die
Handlungen der Menschen sind vorübergehend, haben nichts
Bleibendes, nichts Fortdauerndes, das, so wie die Bilderschrift,
durch Mißbrauch oder Mißverstand zur Abgötterei führen kann. Sie
haben aber auch den Vorzug vor Buchstabenzeichen, daß sie den
Menschen nicht isolieren, nicht zum einsamen, über Schriften und
Bücher brütenden Geschöpfe machen. Sie treiben vielmehr zum
Umgange, zur Nachahmung und zum mündlichen, lebendigen Unterricht.
Daher [bookmark: page100]
waren der geschriebenen Gesetze nur wenig, und auch diese ohne
mündlichen Unterricht und Überlieferung nicht ganz verständlich,
und es war verboten, über dieselbe mehr zu schreiben. Die
ungeschriebenen Gesetze aber, die mündliche Überlieferung, der
lebendige Unterricht von Mensch zu Mensch, von Mund ins Herz,
sollte erklären, erweitern, einschränken und näher bestimmen, was
in dem geschriebenen Gesetze, aus weisen Absichten, und mit weiser
Mäßigung unbestimmt geblieben ist. In allem, was der Jüngling tun
sah, in allen öffentlichen sowohl als Privatverhandlungen, an allen
Toren und an allen Türpfosten, wohin er die Augen oder die Ohren
wendete, fand er Veranlassung zum Forschen und Nachdenken,
Veranlassung einem älteren und weiseren Manne auf allen seinen
Tritten zu folgen, seine kleinsten Handlungen und Verrichtungen mit
kindlicher Sorgfalt zu beobachten, mit kindlicher Gelehrigkeit
nachzuahmen, nach dem Geiste und der Absicht dieser Verrichtungen
zu forschen und den Unterricht einzuholen, dessen sein Meister ihn
fähig und empfänglich hielt. So war Lehre und Leben, Weisheit und
Tätigkeit, Spekulation und Umgang auf das innigste verbunden; oder
so sollte es vielmehr der ersten Einrichtung und Absicht des
Gesetzgebers nach sein; aber, unerforschlich sind die Wege Gottes!
Auch hier ging es nach einer kurzen Periode den Weg des
Verderbnisses. Nicht lange, so war auch dieser glänzende Zirkel
durchlaufen, und die Sachen kamen wieder nicht weit von der Tiefe
zurück, von welcher sie ausgegangen waren, wie leider! seit vielen
Jahrhunderten am Tage liegt.

		Schon in den ersten Tagen der so wundervollen Gesetzgebung fiel
die Nation in den sündlichen Wahn der Ägypter zurück, und verlangte
ein Tierbild. Ihrem Vorgeben nach, wie es scheint, nicht eigentlich
als eine Gottheit zum Anbeten; hierin würde der Hohepriester und
Bruder des Gesetzgebers nicht gewillfahrt haben, und wenn sein
Leben noch so sehr in Gefahr gewesen wäre. – Sie sprachen bloß von
einem göttlichen Wesen, das sie [bookmark: page101] anführen und die Stelle Moses
vertreten sollte, von dem sie glaubten, daß er seinen Posten
verlassen hätte. Aron vermochte dem Andringen des Volkes nicht
länger zu widerstehen, goß ihnen ein Kalb, und um sie bei dem
Vorsatze festzuhalten, dieses Bild nicht, sondern den Ewigen,
allein göttlich zu verehren, rief er: morgen sei dem Ewigen zu
Ehren ein Fest! Aber am Festtage, beim Tanz und Schmaus ließ der
Pöbel ganz andere Worte hören: dieses sind deine Götter, Israel!
die dich aus Ägypten geführt haben! Nun war das Fundamentalgesetz
übertreten, das Band der Nation aufgelöst. Vernünftige
Vorstellungen fruchten selten bei einem aufgewiegelten Pöbel, wenn
die Unordnung erst eingerissen, und man weiß, zu welchen harten
Maßregeln der göttliche Gesetzgeber sich hat entschließen müssen,
das aufrührerische Gesindel wieder zum Gehorsam zu bringen. Es
verdient indessen angemerkt und bewundert zu werden, was die
Vorsehung Gottes aus diesem unglücklichen Vorfalle selbst für
Vorteil zu ziehen, zu welcher erhabenen und ganz ihrer würdigen
Absicht sie ihn anzuwenden gewußt hat?

		Ich habe bereits oben angeführt, daß das Heidentum von der Macht
der Gottheit noch erträglichere Begriffe gehabt, als von ihrer
Güte. Der gemeine Mann hält Güte und Leichtversöhnlichkeit für
Schwachheit. Er beneidet jeden um den mindesten Vorzug an Macht,
Reichtum, Schönheit, Ehre usw., nur nicht um den Vorzug an
Gütigkeit. Und wie kann er auch dieses, da es doch größtenteils nur
von ihm selbst abhängt, den Grad von Sanftmut zu erlangen, den er
beneidenswert findet? Es gehört Nachsinnen dazu, wenn wir begreifen
sollen, daß Haß und Rachsucht, Neid und Grausamkeit im Grunde
nichts anderes als Schwachheit, lediglich Wirkungen der Furcht
sind. Furcht, mit zufälliger, unsicherer Überlegenheit verbunden,
ist die Mutter aller dieser barbarischen Gesinnungen. Nur die
Furcht macht grausam und unversöhnlich. Wer sich seiner
Überlegenheit mit Sicherheit bewußt ist, findet weit größere
Glückseligkeit in Nachsicht und Verzeihung.

		[bookmark: page102]
Hat man erst dieses einsehen gelernt, so kann man nicht länger
Anstand nehmen, Liebe für einen wenigstens ebenso erhabenen Vorzug
zu halten als Macht, und dem allerhöchsten Wesen, dem man Allmacht
zuschreibt, auch Allgütigkeit zuzutrauen; den Gott der Stärke auch
für den Gott der Liebe zu erkennen. Aber wie weit war das Heidentum
von dieser Verfeinerung entfernt! Ihr findet in ihrer ganzen
Götterlehre, in allen Gedichten und anderen Überbleibseln der
früheren Zeit keine Spur, daß sie irgendeiner ihrer Gottheiten auch
Liebe und Barmherzigkeit gegen die Menschenkinder zugeschrieben
hätten. »Sowohl das Volk,« sagt Herr Meiners [bookmark: text15]F15 von dem weisesten Staate der Griechen,
»sowohl das Volk, als der größte Teil seiner tapfersten Heerführer
und weisesten Staatsmänner, hielten die Götter, die sie anbeteten,
zwar für Wesen, die mächtiger als Menschen wären, die aber mit
ihnen einerlei Bedürfnisse, Leidenschaften, Schwachheiten und sogar
Laster hätten. – Alle Götter schienen den Atheniensern, sowie den
übrigen Griechen, so bösartig, daß sie sich einbildeten: ein
außerordentliches oder lange dauerndes Glück ziehe den Zorn und die
Mißgunst der Götter auf sich, und werde durch ihre Veranstaltungen
über den Haufen geworfen. Sie dachten sich ferner eben diese Götter
so reizbar, daß sie alle Unglücksfälle für göttliche Strafen
ansahen, die ihnen nicht um allgemeiner Sittenverderbnis oder
einzelner großen Verbrechen willen, sondern wegen unbedeutender,
meistens unwillkürlicher Nachlässigkeiten bei gewissen Gebräuchen
und Feierlichkeiten zugeschickt wurden.« Im Homer selbst, in dieser
sanften, liebevollen Seele, war der Gedanke noch nicht aufgeglüht,
daß die Götter aus Liebe verzeihen, daß sie ohne Wohlwollen in
ihrem himmlischen Wohnsitze nicht selig sein würden.

		Und nun sehe man, mit welcher Weisheit der Gesetzgeber der
Israeln sich ihrer schrecklichen Vergehung gegen die Majestät
bedient, um eine so wichtige Lehre dem [bookmark: page103] menschlichen Geschlecht
bekannt zu machen, und ihm eine Quelle des Trostes zu eröffnen, aus
welcher wir noch jetzt schöpfen und uns erquicken. – Welch erhabene
und schauervolle Vorbereitung! Der Aufruhr war gedämpft, die Sünder
zur Erkenntnis ihres sträflichen Vergehens gebracht, die Nation in
Bestürzung, und der Gesandte Gottes, Moses selbst, ließ fast den
Mut sinken: »Ach Herr! solange Dein Unwillen sich nicht legt, laß
uns nicht von dannen ziehen! Wodurch sollte wohl erkannt werden,
daß ich und Deine Nation Wohlgewogenheit in deinen Augen gefunden?
Ist es nicht, wenn Du mit uns gehst? Nur dadurch werden wir uns,
ich und Deine Nation, von jeder anderen unterscheiden, welche auf
dem Erdboden ist.

		Gott. Auch darin will ich dir willfahren; denn du hast Gnade
gefunden in meinen Augen, und ich habe dich namentlich zu meinem
Liebling ausersehen.«

		Moses. »Durch diese trostreichen Worte aufgerichtet wage ich
noch eine kühnere Bitte! Ach Herr! laß mich Deine Herrlichkeit
schauen!«

		Gott. »Ich will meine Allgütigkeit vor dir vorüberziehen lassen
[bookmark: text16]F16, und mit dem Namen des
Ewigen dir bekannt machen, welchergestalt ich gewogen bin, dem ich
gewogen bin, und mich erbarme, dessen ich mich erbarme. – Meine
Erscheinung sollst du von hinten nachschauen; denn mein Antlitz
kann nicht gesehen werden.« – Darauf zog die Erscheinung vor Mose
vorüber, und ließ eine Stimme hören: »Der Herr (ist, war und wird
sein), ewiges Wesen, allmächtig, allbarmherzig, und allgnädig;
langmütig, von großer Huld und Treue; der seine Huld dem
tausendsten Geschlechte noch aufbehält; der Missetat, Sünde und
Abfall verzeiht; aber nichts ohne Ahndung hingehen läßt
[bookmark: text17]F17!« – Wer ist so
[bookmark: page104]
abgehärteten Sinnes, daß er dieses mit trockenen Augen lesen; wer
so unmenschlichen Herzens, daß er seinen Bruder noch hassen, gegen
seinen Bruder unversöhnlich bleiben kann?

		Zwar spricht der Ewige, daß er nichts ohne Ahndung wolle
hingehen lassen, und es ist bekannt, daß diese Worte schon zu
mancherlei Mißverstand und Mißdeutung Gelegenheit gegeben. Wenn sie
aber das vorige nicht völlig wieder aufheben sollen, so führen sie
unmittelbar auf den großen Gedanken, den unsere Rabbinen darin
gefunden, daß auch dieses eine Eigenschaft der göttlichen Liebe
sei, dem Menschen nichts ohne alle Ahndung hingehen zu lassen.

		Ein verehrungswürdiger Freund, mit dem ich mich einst in
Religionssachen unterhielt, legte mir die Frage vor: ob ich nicht
wünschte, durch eine unmittelbare Offenbarung die Versicherung zu
haben, daß ich in der Zukunft nicht elend sein würde? Wir stimmten
beide darin überein, daß ich keine ewige Höllenstrafe zu fürchten
hätte; denn Gott kann keines seiner Geschöpfe unaufhörlich elend
sein lassen. So kann auch kein Geschöpf durch seine Handlungen die
Strafe verdienen, ewig elend zu sein. Daß die Strafe für die Sünde
der beleidigten Majestät Gottes angemessen, und also unendlich sein
müsse, diese Hypothese hatte mein Freund, mit vielen großen Männern
seiner Kirche, längst aufgegeben, und hierüber hatten wir uns nicht
mehr zu streiten. Der nur zur Hälfte richtige Begriff von Pflichten
gegen Gott hat den ebenso schwankenden Begriff von Beleidigung der
Majestät Gottes veranlaßt, und dieser im buchstäblichen Verstande
genommen, jene unstatthafte Meinung von der Ewigkeit der
Höllenstrafen zur Welt gebracht, deren fernerer Mißbrauch nicht
viel weniger Menschen in diesem Leben wirklich elend gemacht, als
sie der Theorie nach, in jener Zukunft unglückselig macht. Mein
philosophischer Freund kam mit mir darin überein, daß Gott den
Menschen erschaffen, zu seiner, das ist des Menschen
Glückseligkeit, und daß er ihm Gesetze gegeben, zu seiner, das ist
des Menschen Glückseligkeit. Wenn die mindeste [bookmark: page105] Übertretung dieser
Gesetze nach Verhältnis der Majestät des Gesetzgebers bestraft
werden, und also ewiges Elend zur Folge haben soll, so hat Gott
diese Gesetze dem Menschen zum Verderben gegeben. Ohne die Gesetze
eines so unendlich erhabenen Wesens, würde der Mensch nicht haben
ewig elend sein dürfen. O wenn die Menschen, ohne göttliche
Gesetze, weniger elend sein könnten, wer zweifelt daran, daß sie
Gott mit dem Feuer seiner Gesetze verschont haben würde, da es sie
so unwiderbringlich verzehren muß? – Dieses vorausgesetzt, wurde
die Frage meines Freundes näher bestimmt: ob ich nicht wünschen
müßte, durch eine Offenbarung versichert zu sein, daß ich im
zukünftigen Leben auch vom endlichen Elende befreit sein werde?

		Nein! antwortete ich; dieses Elend kann nichts anderes, als eine
wohlverdiente Züchtigung sein, und ich will in der väterlichen
Haushaltung Gottes die Züchtigung gern leiden, die ich verdiene.
–

		»Wie aber? wenn der Allbarmherzige den Menschen auch die
wohlverdiente Strafe erlassen wolle?«

		Er wird es sicherlich tun, sobald die Strafe zur Besserung des
Menschen nicht mehr unentbehrlich sein wird. Hiervon überführt zu
sein, bedarf ich keiner unmittelbaren Offenbarung. Wenn ich die
Gesetze Gottes übertrete, so macht das moralische Übel mich
unglückselig, und die Gerechtigkeit Gottes, das ist seine allweise
Liebe, sucht mich durch physisches Elend zur sittlichen Besserung
zu leiten. Sobald dieses physische Elend, die Strafe für die Sünde,
zu meiner Sinnesänderung nicht mehr unentbehrlich ist, bin ich,
ohne Offenbarung, so gewiß als von meinem eigenen Dasein überführt,
daß mein Vater mir die Strafe erlassen werde. – Und im Gegenfalle:
wenn diese Strafe zu meiner moralischen Besserung noch nützlich
ist, wünsche ich auf keine Weise davon befreit zu werden. In dem
Staate dieses väterlichen Regenten leidet der Übertreter keine
andere Strafe, als die er selbst zu leiden wünschen muß, wenn er
die Wirkung und Folgen davon in ihrem wahren Lichte sehen könnte.
[bookmark: page106] »Kann
aber,« versetzte mein Freund, »kann Gott nicht gut finden, den
Menschen anderen zum Beispiele leiden zu lassen, und ist die
Befreiung von dieser exemplarischen Strafe nicht
wünschenswert?«

		»Nein,« erwiderte ich: »In dem Staate Gottes leidet kein
Individuum bloß anderen zum Besten. Wenn dieses geschehen soll: so
muß diese Aufopferung zum Besten anderer dem Leidenden selbst einen
höheren sittlichen Wert geben; so muß es in Absicht auf den inneren
Zuwachs seiner Vollkommenheit, ihm selbst wichtig sein, durch sein
Leiden so viel Gutes befördert zu haben. Und wenn dieses ist: so
kann ich einen solchen Zustand nicht fürchten; so kann ich keine
Offenbarung wünschen, daß ich niemals in diesen Zustand des
großmütigen, meine Mitgeschöpfe und mich selbst beglückenden
Wohlwollens versetzt werden sollte. Was ich zu fürchten habe, ist
die Sünde selbst. Habe ich die Sünde begangen; so ist die göttliche
Strafe eine Wohltat für mich, eine Wirkung seiner väterlichen
Allbarmherzigkeit. Sobald sie aufhört Wohltat für mich zu sein; so
bin ich versichert, sie wird mir erlassen. Kann ich wünschen, daß
mein Vater seine züchtende Hand von mir abwende, bevor sie gewirkt,
was sie hat wirken sollen? Wenn ich bitte, daß mir Gott ein
Vergehen soll ohne alle Ahndung hingehen lassen, weiß ich wohl
selbst was ich bitte? Ach! sicherlich, auch dieses ist eine
Eigenschaft der unendlichen Liebe Gottes, daß er kein Vergehen der
Menschen ohne alle Ahndung hingehen läßt! – – Sicherlich.

		Allmacht ist nur Gottes:

Und dein ist auch die Liebe, Herr!

Wenn jedem du nach seinem Tun vergöltest.

		(Ps. 62, 12. 13.)

		Daß die Lehre von der Barmherzigkeit Gottes bei dieser wichtigen
Veranlassung zuerst der Nation durch Mosen bekannt gemacht worden
sei, bezeugt der Psalmist ausdrücklich an einem anderen Orte, wo er
dieselben Worte aus der Schrift Moses anführt, von welchen hier die
Rede ist: [bookmark: page107]

		Mosen zeigt er seine Wege;

Den Israeln sein Tun.

Allbarmherzig ist der Herr, allgnädig,

Langmütig und von großer Güte.

Er wird nicht unaufhörlich hadern;

Nicht ewiglich nachtragen seinen Groll.

Er handelt nicht mit uns, nach unsren Sünden;

Vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.

So hoch der Himmel ist über der Erde;

Waltet seine Liebe über seine Verehrer.

So fern der Morgen ist vom Abend;

Entfernt er von uns unsere Schuld.

Wie Väter ihrer Kinder sich erbarmen;

Erbarmt der Herr sich seiner Verehrer.

Denn er kennet unsere Bildung;

Ist eingedenk, daß wir nur Staub sind [bookmark: text18]F18 usw.

		(Ps. 103.)

		Nunmehr kann ich meine Begriffe vom Judentume der vorigen Zeit
kurz zusammenfassen und in einen Gesichtspunkt vereinigen. Das
Judentum bestand, oder sollte der Absicht des Stifters nach
bestehen, in

		1. Religionslehren und Sätzen oder ewigen Wahrheiten von Gott,
und seiner Regierung und Vorsehung, ohne welche der Mensch nicht
aufgeklärt und glücklich sein kann. Diese sind nicht dem Glauben
der Nation, unter Androhung ewiger oder zeitlicher Strafen,
aufgedrungen; sondern der Natur und Evidenz ewiger Wahrheit gemäß,
zur vernünftigen Erkenntnis empfohlen worden. Sie durften nicht
durch unmittelbare Offenbarung [bookmark: page108] eingegeben, durch Wort und Schrift,
die nur jetzt, nur hier verständlich sind, bekannt gemacht werden.
Das allerhöchste Wesen hat sie allen vernünftigen Geschöpfen durch
Sache und Begriff geoffenbart, mit einer Schrift in die Seele
geschrieben, die zu allen Zeiten und an allen Orten leserlich und
verständlich ist. Daher singt der öfters angeführte Sänger:

		Die Himmel erzählen die Majestät Gottes,

Und seiner Hände Werk verkündet die Veste.

Ein Tag strömt diese Lehr' dem andern zu;

Und Nacht gibt Unterricht der Nacht.

Keine Lehre, keine Worte,

Deren Stimme nicht vernommen werde.

Über den ganzen Erdball tönt ihre Saite:

Ihr Vortrag dringt bis an der Erden Ende,

Dorthin, wo er der Sonn' ihr Zelt aufschlug, usw.

		Ihre Wirkung ist so allgemein, als der wohltätige Einfluß der
Sonne, der, indem sie ihren Kreislauf durcheilt, Licht und Wärme
über den ganzen Erdball verbreitet; wie derselbe Sänger sich an
einem anderen Orte noch deutlicher erklärt:

		Von Sonnenaufgang bis zum Niedergange

Preist man des Ew'gen Namen

		oder wie der Prophet im Namen des Herrn spricht: Von Aufgang der
Sonne bis zum Niedergange ist mein Name unter Heiden berühmt, und
an allen Orten wird meinem Namen geräuchert, dargebracht, auch
reine Speisegabe; denn mein Name ist berühmt unter Heiden.

		2. Geschichtswahrheiten oder Nachrichten von dem Schicksale der
Vorwelt, hauptsächlich von den Lebensumständen der Stammväter der
Nation; von ihrer Erkenntnis des wahren Gottes, ihrem Wandel vor
Gott; von ihren Vergehungen selbst und der väterlichen Züchtigung,
die darauf gefolgt ist; von dem Bunde, den Gott mit ihnen
errichtet, und von der Verheißung, die er ihnen so oft wiederholt:
aus ihren Nachkommen dereinst eine ihm geweihte Nation zu machen.
Diese historische Nachrichten enthielten den Grund der
Nationalverbindung, [bookmark: page109] und als Geschichtswahrheiten können sie,
ihrer Natur nach, nicht anders als auf Glauben angenommen werden.
Autorität allein gibt ihnen die erforderliche Evidenz; auch wurden
diese Nachrichten der Nation durch Wunder bestätigt, und durch eine
Autorität unterstützt, die hinreichend war, den Glauben über alle
Zweifel und Bedenklichkeit hinwegzusetzen.

		3. Gesetze, Vorschriften, Gebote, Lebensregeln, die dieser
Nation eigen seien, und durch deren Befolgung sie sowohl zur
Nationalglückseligkeit, als jedes Glied derselben zur persönlichen
Glückseligkeit gelangen sollte. Der Gesetzgeber war Gott, und zwar
Gott, nicht in dem Verhältnisse, als Schöpfer und Erhalter des
Weltalls, sondern Gott als Schutzherr und Bundesfreund ihrer
Vorfahren, als Befreier, Stifter und Anführer, als König und
Oberhaupt dieses Volkes; und er gab seinen Gesetzen die
feierlichste Sanktion, öffentlich und auf eine nie erhörte,
wundervolle Weise, wodurch sie der Nation und allen ihren
Nachkommen, als unabänderliche Pflicht und Schuldigkeit auferlegt
worden sind.

		Diese Gesetze wurden geoffenbart, das ist von Gott durch Worte
und Schrift bekannt gemacht. Jedoch ist nur das Wesentlichste davon
den Buchstaben anvertraut worden; und auch diese
niedergeschriebenen Gesetze sind, ohne die ungeschriebenen,
mündlich überlieferten und durch mündlichen, lebendigen Unterricht
fortzupflanzenden Erläuterungen, Einschränkungen und näheren
Bestimmungen, größtenteils unverständlich, oder mußten es mit der
Zeit werden, weil alle Worte und Schriftzeichen kein Menschenalter
hindurch ihren Sinn unverändert behalten.

		Sowohl die geschriebenen, als die ungeschriebenen Gesetze haben
unmittelbar, als Vorschriften der Handlungen und Lebensregeln, die
öffentliche und Privatglückseligkeit zum Endzwecke. Sie sind aber
auch größtenteils als eine Schriftart zu betrachten, und haben als
Zeremonialgesetze Sinn und Bedeutung. Sie leiten den forschenden
Verstand auf göttliche Wahrheiten; teils [bookmark: page110] auf ewige, teils auf
Geschichtswahrheiten, auf die sich die Religion dieses Volks
gründete. Das Zeremonialgesetz war das Band, welches Handlung mit
Betrachtung, Leben mit Lehre verbinden sollte. Das Zeremonialgesetz
sollte zwischen Schule und Lehrer, Forscher und Unterweiser
persönlichen Umgang, gesellige Verbindung veranlassen, zu Wetteifer
und Nachfolge reizen und ermuntern; und diese Bestimmung hat es in
den ersten Zeiten wirklich erfüllt, bevor die Verfassung ausartete,
und die Torheit der Menschen sich abermals ins Spiel mischte, durch
Mißverstand und Mißleitung, das Gute in Böses, das Nützliche in
Schädliches zu verwandeln.

		Staat und Religion war in dieser ursprünglichen Verfassung nicht
vereinigt, sondern eins; nicht verbunden, sondern eben dasselbe.
Verhältnis des Menschen gegen die Gesellschaft und Verhältnis des
Menschen gegen Gott trafen auf einen Punkt zusammen, und konnten
nie in Gegenstoß geraten. Gott, der Schöpfer und Erhalter der Welt,
war zugleich der König und Verweser dieser Nation, und er ist ein
einiges Wesen, das so wenig im Politischen als im Metaphysischen
die mindeste Trennung oder Vielheit zuläßt. Auch hat dieser Regent
keine Bedürfnisse, und heischt nichts von der Nation, als was zu
ihrem Besten dient, die Glückseligkeit des Staats befördert; sowie
von der anderen Seite der Staat nichts fordern konnte, das den
Pflichten gegen Gott zuwider, das nicht vielmehr von Gott, dem
Gesetzgeber und Gesetzverweser der Nation befohlen sei. Daher
gewann das Bürgerliche bei dieser Nation ein heiliges und
religiöses Ansehen, und jeder Bürgerdienst ward zugleich ein wahrer
Gottesdienst. Die Gemeinde war eine Gemeinde Gottes, ihre
Angelegenheiten waren Gottes, öffentliche Steuern waren Hebe
Gottes, und bis auf die geringste Polizeianstalt war alles
gottesdienstlich. Die Leviten, die von den öffentlichen Einkünften
lebten, hatten ihren Unterhalt von Gott. Sie sollten kein Eigentum
im Lande haben, denn Gott ist ihr Eigentum. Wer außerhalb Landes
herumtreiben muß, der dient [bookmark: page111] fremden Göttern. Dieses kann in
verschiedenen Stellen der Schrift nicht im buchstäblichen Verstande
genommen werden, und bedeutet im Grunde nicht mehr, als er ist
fremden politischen Gesetzen unterworfen, die nicht, wie die
vaterländischen, zugleich gottesdienstlich sind.

		Und nun auch die Verbrechen. Jeder Frevel wider das Ansehen
Gottes, als des Gesetzgebers der Nation, war ein Verbrechen wider
die Majestät, und also ein Staatsverbrechen. Wer Gott lästerte, war
ein Majestätsschänder; wer den Sabbat freventlich entheiligte, hob,
insoweit es an ihm lag, ein Grundgesetz der bürgerlichen
Gesellschaft auf, denn auf der Einsetzung dieses Tages beruhte ein
wesentlicher Teil der Verfassung. Der Sabbat sei ein ewiger Bund
zwischen mir und den Kindern Israels, spricht der Herr, ein
immerwährendes Zeichen, daß der Ewige in sechs Tagen usw. Diese
Verbrechen also konnten, ja sie mußten in dieser Verfassung
bürgerlich bestraft werden; nicht als irrige Meinung, nicht als
Unglaube; sondern als Untaten, als freventliche Staatsverbrechen,
die darauf abzielen, das Ansehen des Gesetzgebers aufzuheben oder
zu schwächen, und dadurch den Staat selbst zu untergraben. Und
gleichwohl, mit welcher Gelindigkeit wurden diese Hauptverbrechen
selbst bestraft! Mit welcher überschwänglichen Nachsicht gegen
menschliche Schwachheit! Nach einem ungeschriebenen Gesetze konnte
keine Leib- und Lebensstrafe verhängt werden, wenn der Verbrecher
nicht von zwei unverdächtigen Zeugen, mit Anführung des Gesetzes
und unter Bedrohung der verordneten Strafe gewarnt worden; ja bei
Leib- und Lebensstrafen mußte der Verbrecher mit ausdrücklichen
Worten die Strafe anerkannt, übernommen, und unmittelbar darauf, in
Beisein derselben Zeugen, das Verbrechen begangen haben. Wie selten
mußten die Blutgerichte bei einer solchen Einrichtung sein, und wie
mancherlei Gelegenheit hatten die Richter nicht, der traurigen
Notwendigkeit auszuweichen, über ihr Mitgeschöpf und Mitebenbild
Gottes den Stab zu brechen! Ein Hingerichteter ist, nach dem [bookmark: page112] Ausdrucke
der Schrift, eine Geringschätzung Gottes. Wie sehr mußten die
Richter anstehen, untersuchen und auf Entschuldigung bedacht sein,
bevor sie ein Halsgerichtsurteil unterzeichneten! Ja, wie die
Rabbinen sagen, hat jedes Halsgericht, das für seinen guten Namen
besorgt ist, darauf zu sehen, daß in einem Zeitraum von siebzig
Jahren nicht mehr als eine Person am Leben gestraft werde.

		Hieraus erhellt, wie wenig man die mosaischen Gesetze und die
Verfassung des Judentums kennen muß, um zu glauben, daß nach
derselben Kirchenrecht und Kirchenmacht autorisiert, oder Unglaube
und Irrglaube mit zeitlichen Strafen zu belegen sei. Der Forscher
nach Licht und Wahrheit, sowohl als Herr Mörschel, sind also weit
von der Wahrheit entfernt, wenn sie glauben, ich habe durch meine
Vernunftgründe wider Kirchenrecht und Kirchenmacht das Judentum
aufgehoben. Wahrheit kann nicht mit Wahrheit streiten. Was das
göttliche Gesetz gebietet, kann die nicht minder göttliche Vernunft
nicht aufheben.

		Nicht Unglaube, nicht falsche Lehre und Irrtum, sondern
freventliches Vergehen wider die Majestät des Gesetzgebers, freche
Untaten wider die Grundgesetze des Staats und der bürgerlichen
Verfassung wurden gezüchtigt, und nur alsdann gezüchtigt, wenn der
Frevel in seiner Ausgelassenheit alles Maß überschritt, und dem
Aufruhr nahe kam; wenn sich der Verbrecher nicht scheute, von zwei
Mitbürgern sich das Gesetz vorhalten, die Strafe androhen zu
lassen, ja die Strafe zu übernehmen und in ihrem Angesichte das
Verbrechen zu begehen. Hier wird der religiöse Bösewicht ein
freventlicher Majestätsschänder, ein Staatsverbrecher. Auch haben,
wie die Rabbinen ausdrücklich sagen, mit Zerstörung des Tempels,
alle Leib- und Lebensstrafen, ja auch Geldbußen insoweit sie bloß
national sind, aufgehört Rechtens zu sein. Vollkommen nach meinen
Grundsätzen, und ohne dieselben unerklärbar! Die bürgerlichen Bande
der Nation waren aufgelöst, religiöse Vergehen waren [bookmark: page113] keine
Staatsverbrechen mehr, und die Religion, als Religion kennt keine
Strafen, keine andere Buße, als die der reuevolle Sünder sich
freiwillig auferlegt. Sie weiß von keinem Zwange, wirkt nur mit dem
Stabe gelinde, wirkt nur auf Geist und Herz. Man versuche es, diese
Behauptung der Rabbinen, ohne meine Grundsätze vernünftig zu
erklären!

		»Wozu nun,« höre ich manchen Leser fragen; »wozu diese
Weitläufigkeit, uns etwas sehr Bekanntes zu sagen? Das Judentum war
eine Hierokratie, eine kirchliche Regierung, ein Priesterstaat,
eine Theokratie, wenn ihr wollt. Wir kennen die Anmaßungen schon,
die sich eine solche Verfassung erlaubt.«

		Nicht doch! Alle diese Kunstnamen werfen auf die Sache ein
falsches Licht, das ich vermeiden mußte. Wir wollen immer nur
klassifizieren, in Fächer abteilen. Wenn wir nur wissen, in welches
Fach ein Ding einzutragen sei; so sind wir zufrieden, so
unvollständig der Begriff auch übrigens sein mag, den wir davon
haben. Warum sucht ihr ein Geschlechtswort für ein einzelnes Ding,
das kein Geschlecht hat, das mit nichts schichtet, mit nichts unter
eine Rubrik zu bringen ist? Diese Verfassung ist ein einzigesmal
dagewesen: nennt sie die mosaische Verfassung, bei ihrem
Einzelnamen. Sie ist verschwunden, und ist dem Allwissenden allein
bekannt, bei welchem Volke und in welchem Jahrhunderte sich etwas
Ähnliches wieder wird sehen lassen.

		So wie es nach dem Plato einen irdischen und auch einen
himmlischen Amor geben soll, so gibt es auch, könnte man sagen,
eine irdische und eine himmlische Politik. Nehmt einen
flatterhaften Abenteurer, einen Gunsteroberer, wie ihn das Pflaster
jeder Hauptstadt darbietet, und unterhaltet ihn von dem Liede der
Lieder Salomons, oder von der Liebe der ersten Unschuld im
Paradiese, wie sie Milton beschreibt. Er wird glauben, ihr schwärmt
oder wollt eure Lektion aufsagen, wie ihr das Herz einer Spröden
durch platonische Liebkosungen zu bestürmen versteht. Ebensowenig
wird euch ein Politiker [bookmark: page114] nach der Mode verstehen, wenn ihr von der
Einfalt und sittlichen Großheit jener ursprünglichen Verfassung
redet. Wie jener in der Liebe nur die Befriedigung der gemeinen
Lüsternheit kennt; so spricht dieser in der Staatsklugheit bloß von
Macht, Geldumlauf, Handlung, Gleichgewicht, Volksmenge, und die
Religion ist ihm ein Mittel, dessen sich der Gesetzgeber bedient,
den unbändigen Menschen im Zaume zu halten, und der Priester, um
ihn auszusaugen und sein Mark zu verzehren..

		Diesen falschen Gesichtspunkt, aus welchem wir das wahre
Interesse der menschlichen Gesellschaft zu betrachten gewohnt sind,
mußte ich meinem Leser aus den Augen rücken. Ich habe ihm
dieserhalb den Gegenstand bei keinen Namen genannt; sondern selbst
mit seinen Eigenschaften und Bestimmungen darzustellen gesucht.
Wenn wir mit geradem Blick auf denselben hinschauen, werden wir,
wie jener Weltweise von der Sonne sagte, in der echten Politik eine
Gottheit erblicken, wo gemeine Augen einen Stein sehen.

		Ich habe gesagt, daß die mosaische Verfassung nicht lange in
ihrer ersten Lauterkeit bestanden. Schon zu den Zeiten des
Propheten Samuel gewann das Gebäude einen Riß, der sich immer
weiter auftat, bis die Teile völlig zerfielen. Die Nation verlangte
einen sichtbaren, fleischlichen König zum Regenten. Es sei nun, daß
die Priesterschaft, wie von den Söhnen des Hohenpriesters in der
Schrift erzählt wird, schon angefangen ihr Ansehen bei dem Volke zu
mißbrauchen, oder daß der Glanz einer benachbarten Hofhaltung die
Augen geblendet; genug, sie forderten einen König, wie alle anderen
Völker haben. Der Prophet, den dieses kränkte, stellte ihnen vor,
was ein menschlicher König sei, der seine eigenen Bedürfnisse hat,
und sie nach Wohlgefallen erweitern kann, und wie schwer ein
schwacher Sterblicher zu befriedigen sei, dem man das Recht der
Gottheit einräumt. Umsonst, das Volk bestand auf seinen Vorsatz,
erhielt seinen Wunsch und erfuhr, was ihnen der Prophet angedroht
hatte. Nun war die Verfassung untergraben; die Einheit des [bookmark: page115] Interesses
aufgehoben; Staat und Religion nicht mehr eben dasselbe, und
Kollision der Pflichten war schon nicht mehr unmöglich. Indessen
mußten sie noch immer selten sein, solange der König selbst nicht
nur von der Nation war, sondern auch den Gesetzen des Vaterlandes
gehorchte. Aber nun verfolge man die Geschichte, durch mancherlei
Schicksale und Veränderungen, durch manche gute und böse,
gottesfürchtige und gottvergessene Regierung hindurch, bis auf jene
traurigen Zeiten herunter, in welchen der Stifter der christlichen
Religion den vorsichtigen Bescheid erteilte: Gebt dem Kaiser, was
des Kaisers, und Gott, was Gottes ist. Offenbarer Gegensatz,
Kollision der Pflichten! Der Staat stand unter fremder
Botmäßigkeit, empfing seine Befehle gleichsam von fremden Göttern,
und die einheimische Religion mit einem Teile ihres Einflusses auf
das bürgerliche Leben, hatte sich noch erhalten. Hier ist Forderung
gegen Forderung, Anspruch gegen Anspruch. »Wem sollen wir geben?
wem gehorchen?« – So ertragt denn beide Lasten, fiel der Bescheid
aus, so gut ihr könnt; dient zwei Herren in Geduld und Ergebenheit:
Gebt dem Kaiser und gebt auch Gott! Jedem das Seine, nachdem die
Einheit des Interesses nun zerstört ist!

		Und noch jetzt kann dem Hause Jakobs kein weiserer Rat erteilt
werden, als eben dieser. Schickt euch in die Sitten und in die
Verfassung des Landes, in welches ihr versetzt seid; aber haltet
auch standhaft bei der Religion eurer Väter. Tragt beider Lasten so
gut ihr könnt! Man erschwert euch zwar von der einen Seite die
Bürde des bürgerlichen Lebens, um der Religion willen, der ihr treu
bleibt, und von der anderen Seite macht das Klima und die Zeiten
die Beobachtung eurer Religionsgesetze in mancher Betrachtung
lästiger als sie sind. Haltet nichts destoweniger aus, steht
unerschüttert auf dem Standorte, den euch die Vorsehung angewiesen,
und laßt alles über euch ergehen, wie euch euer Gesetzgeber lange
vorher verkündigt hat.

		In der Tat sehe ich nicht, wie diejenigen, die in dem [bookmark: page116] Hause
Jakobs geboren sind, sich auf irgendeine gewissenhafte Weise vom
Gesetze entledigen können. Es ist uns erlaubt, über das Gesetz
nachzudenken, seinen Geist zu erforschen, hier und da, wo der
Gesetzgeber keinen Grund angegeben, einen Grund zu vermuten, der
vielleicht an Zeit und Ort und Umstände gebunden gewesen,
vielleicht mit Zeit und Ort und Umständen verändert werden kann –
wenn es dem allerhöchsten Gesetzgeber gefallen wird, uns seinen
Willen darüber zu erkennen zu geben; so laut, so öffentlich, so
über alle Zweifel und Bedenklichkeit hinweg zu erkennen zu geben,
als er das Gesetz selbst gegeben hat. Solange dieses nicht
geschieht, solange wir keine so authentische Befreiung vom Gesetze
aufzuweisen haben, kann uns unsere Vernünftelei nicht von dem
strengen Gehorsam befreien, den wir dem Gesetze schuldig sind, und
die Ehrfurcht vor Gott zieht eine Grenze zwischen Spekulation und
Ausübung, die kein Gewissenhafter überschreiten darf. Darum
wiederhole ich meine vorausgeschickte Protestation: Schwach und
kurzsichtig ist des Menschen Auge! Wer kann sagen: ich bin in das
Heiligtum Gottes gekommen, habe das System seiner Absichten ganz
durchschaut, und weiß ihnen Maß und Ziel und Grenze zu bestimmen?
Ich kann vermuten, aber nicht entscheiden, aber nicht nach meiner
Vermutung handeln. – Darf ich doch in menschlichen Dingen mich
nicht erdreisten, aus eigener Vermutung und Gesetzdeutelei, ohne
Autorität des Gesetzgebers oder Gesetzverwesers, dem Gesetze
zuwider zu handeln; um wieviel weniger in göttlichen Dingen?
Gesetze, die mit Landeigentum und Landeseinrichtung in notwendiger
Verbindung stehen, führen ihre Befreiung mit sich. Ohne Tempel und
Priestertum und außerhalb Judäa, finden weder Opfer noch
Reinigungsgesetz, noch priesterliche Abgabe statt, insoweit sie vom
Landeigentum abhängen. Aber persönliche Gebote, Pflichten, die dem
Sohne Israels, ohne Rücksicht auf Tempeldienst und Landeigentum in
Palästina auferlegt worden sind, müssen, soviel wir einsehen
können, strenge nach den Worten des [bookmark: page117] Gesetzes beobachtet werden, bis es
dem Allerhöchsten gefallen wird, unser Gewissen zu beruhigen, und
die Abstellung derselben laut und öffentlich bekannt zu machen.

		Hier heißt es offenbar: was Gott gebunden hat, kann der Mensch
nicht lösen. Wenn auch einer von uns zur christlichen Religion
übergeht, so begreife ich nicht, wie er dadurch sein Gewissen zu
befreien, und sich von dem Joche des Gesetzes zu entledigen glauben
kann? Jesus von Nazareth hat sich nie verlauten lassen, daß er
gekommen sei, das Haus Jakob von dem Gesetze zu entbinden. Ja, er
hat vielmehr mit ausdrücklichen Worten das Gegenteil gesagt; und
was noch mehr ist, hat selbst das Gegenteil getan. Jesus von
Nazareth hat selbst nicht nur das Gesetz Moses, sondern auch die
Satzungen der Rabbinen beobachtet, und was in den von ihm
aufgezeichneten Reden und Handlungen dem zuwider zu sein scheint,
hat doch in der Tat nur dem ersten Anblicke nach diesen Schein.
Genau untersucht, stimmt alles nicht nur mit der Schrift, sondern
auch mit der Überlieferung völlig überein. Wenn er gekommen ist,
der eingerissenen Heuchelei und Scheinheiligkeit zu steuern; so
wird er sicherlich nicht das erste Beispiel zur Scheinheiligkeit
gegeben, und ein Gesetz durch Beispiel autorisiert haben, das
abgestellt und aufgehoben sein sollte. Aus seinem ganzen Betragen,
sowie aus dem Betragen seiner Jünger in der ersten Zeit, leuchtet
vielmehr der rabbinische Grundsatz augenscheinlich hervor: Wer
nicht im Gesetze geboren ist, darf sich an das Gesetz nicht binden;
wer aber im Gesetze geboren ist, muß nach dem Gesetze leben und
nach dem Gesetze sterben. Haben seine Nachfolger in späteren Zeiten
anders gedacht, und auch die Juden, die ihre Lehre annahmen,
entbinden zu können geglaubt; so ist es sicherlich ohne seine
Autorität geschehen.

		Und ihr, lieben Brüder und Mitmenschen! die ihr der Lehre Jesu
folgt, solltet uns verargen, wenn wir das tun, was der Stifter
eurer Religion selbst getan, und durch [bookmark: page118] sein Ansehen bewährt hat?
Ihr solltet glauben, uns nicht brüderlich wieder lieben, euch mit
uns nicht bürgerlich vereinigen zu können, solange wir uns durch
das Zeremonialgesetz äußerlich unterscheiden, nicht mit euch essen,
nicht von euch heiraten, das, soviel wir einsehen können, der
Stifter eurer Religion selbst weder getan, noch uns erlaubt haben
würde? – Wenn dieses, wie wir von christlich gesinnten Männern
nicht vermuten können, eure wahre Gesinnung sein und bleiben
sollte; wenn die bürgerliche Vereinigung unter keiner anderen
Bedingung zu erhalten, als wenn wir von dem Gesetze abweichen, das
wir für uns noch für verbindlich halten; so tut es uns herzlich
leid, was wir zu erklären für nötig erachten: so müssen wir lieber
auf bürgerliche Vereinigung Verzicht tun; so mag der Menschenfreund
Dohm vergebens geschrieben haben, und alles in dem leidlichen
Zustande bleiben, in welchem es jetzt ist, oder in welchen es eure
Menschenliebe zu versetzen für gut findet. Es steht nicht bei uns
hierin nachzugeben; aber es steht bei uns, wenn wir rechtschaffen
sind, euch dennoch brüderlich zu lieben, und brüderlich zu flehen,
unsere Lasten, soviel ihr könnt, erträglich zu machen. Betrachtet
uns, wo nicht als Brüder und Mitbürger, doch wenigstens als
Mitmenschen und Miteinwohner des Landes. Zeigt uns Wege und gebt
uns Mittel an die Hand, wie wir bessere Menschen und bessere
Miteinwohner werden können, und laßt uns, soviel es Zeit und
Umstände erlauben, die Rechte der Menschheit mit genießen. Von dem
Gesetze können wir mit gutem Gewissen nicht weichen, und was nützen
euch Mitbürger ohne Gewissen?

		»Wie kann aber auf diese Weise die Prophezeiung in Erfüllung
kommen, daß dereinst nur ein Hirt und eine Herde sein soll?«

		Liebe Brüder! die ihr es mit den Menschen wohlmeint, lasset euch
nicht betören! Um dieses allgegenwärtigen Hirten zu sein, braucht
weder die ganze Herde auf einer Flur zu weiden, noch durch eine Tür
in des Herrn Haus ein und auszugehen. Dieses ist weder dem [bookmark: page119] Wunsch des
Hirten gemäß, noch dem Gedeihen der Herde zuträglich. Ob man die
Begriffe vertauscht oder geflissentlich zu verwirren sucht? Man
stellt euch vor, Glaubensvereinigung sei der nächste Weg zur
Bruderliebe und Bruderduldung, die ihr Gutherzigen so sehnlich
wünscht. Wenn wir alle nur einen Glauben haben, wollen verschiedene
euch einbilden; so können wir uns einander des Glaubens, der
Verschiedenheit der Meinungen halber, nicht mehr hassen; so ist
Religionshaß und Verfolgungssucht bei der Wurzel gefaßt und
ausgerottet; so ist der Heuchelei die Geisel und dem Fanatismus das
Schwert aus der Hand gewunden, und die glücklichen Tage treten ein,
da es heißt: der Wolf wird mit dem Lamme wohnen, und der Leopard
neben der Ziege usw. – Sie, die Sanftmütigen, die dieses in
Vorschlag bringen, sind bereit Hand ans Werk zu legen; sie wollen
als Unterhändler zusammentreten und sich die menschenfreundliche
Mühe geben, einen Glaubensvergleich zustande zu bringen; um
Wahrheiten wie um Rechte, wie um feiles Kaufmannsgut zu handeln,
wollen fordern, bieten, dingen, abdrohen und abbitten, übereilen
und überlisten, bis die Parteien sich einander in die Hände
schlagen, und der Vertrag zur Glückseligkeit des menschlichen
Geschlechts niedergeschrieben werden kann. Viele, die ein solches
Vorhaben zwar als chimärisch und unausführbar verwerfen, sprechen
doch von der Glaubenseinigkeit, als von einem sehr wünschenswerten
Zustande, und bedauern das menschliche Geschlecht mit Leidwesen,
daß dieser Gipfel der Glückseligkeit, durch menschliche Kräfte
nicht zu erreichen stehe. – Hütet euch, Menschenfreunde! solchen
Gesinnungen ohne die genaueste Prüfung Gehör zu geben. Es können
Fallstricke sein, die der ohnmächtig gewordene Fanatismus der
Gewissensfreiheit legen will. Ihr wißt, dieser Feind des Guten ist
von mancherlei Gestalt und Form; Löwenwut und Lammesart,
Taubeneinfalt und Schlangenlist, keine Eigenschaft ist ihm so
fremd, daß er sie nicht entweder besitze oder anzunehmen verstehe,
um seine blutdürstigen [bookmark: page120] Absichten zu erreichen. Da ihm durch eure
wohltätigen Bemühungen die offene Gewalt benommen ist, so nimmt er
vielleicht die Maske der Sanftmut an, um euch zu hintergehen,
heuchelt Bruderliebe, gleißt Menschenduldung, und schmiedet
heimlich die Ketten schon, die er der Vernunft anzulegen gedenkt,
um sie unversehens wieder in den Pfuhl der Barbarei zu stürzen, aus
der ihr sie zu ziehen angefangen [bookmark: text19]F19.

		Man glaube nicht, daß dieses eine bloß eingebildete Furcht sei,
die etwa Hypochondrie zur Mutter hat. Im Grunde kann eine Glaubens
Vereinigung, wenn sie je zustande kommen sollte, keine andere als
die unseligsten Folgen für Vernunft und Gewissensfreiheit haben.
Denn gesetzt, man vereinige sich über die Glaubensformel, die man
einzuführen und festzusetzen denkt; man bringe Symbolen zustande,
wider welche keine von den jetzt in Europa herrschenden
Religionsparteien etwas einzuwenden findet. Was ist dadurch
ausgerichtet? Etwa, daß ihr alle über Religionswahrheiten eben
dasselbe denkt? – Wer von der Natur des menschlichen Geistes
einigen Begriff hat, kann sich dieses nicht beikommen lassen. Also
bloß in den Worten, in der Formel läge die Übereinstimmung. Dazu
wollen die Glaubensvereiniger sich zusammentun; sie wollen hier und
da von den Begriffen etwas abzwacken, hier und da die Maschen der
Worte solange erweitern, sie so unbestimmt und [bookmark: page121] weitschichtig machen,
daß sich die Begriffe, ihrer inneren Verschiedenheit ungeachtet,
noch zur Not hineinzwängen lassen. Ein jeder verbände alsdann im
Grunde mit denselben Worten eine andere ihm eigene Meinung, und ihr
rühmtet euch, den Glauben der Menschen vereinigt, die Herde unter
ihren einigen Hirten gebracht zu haben? O wenn diese allgemeine
Gleißnerei überall einen Endzweck haben soll; so fürchte ich, man
will den freigewordenen Geist der Menschen nur vorerst wieder in
Schranken eingesperrt haben. Das scheue Wild wird sich alsdann
schon fangen, und den Kappzaum umwerfen lassen. Bindet den Glauben
nur erst an Symbolen, die Meinung im Worte, so bescheiden und
nachgebend ihr immer wollt; setzt nur ein für allemal die Artikel
fest: Wehe dem Elenden alsdann, der einen Tag später kommt, und
auch an diesen bescheidenen, geläuterten Worten etwas auszusetzen
findet! Er ist ein Friedensstörer! Zum Scheiterhaufen mit ihm!

		Brüder! ist es euch um wahre Gottseligkeit zu tun; so laßt uns
keine Übereinstimmung lügen, wo Mannigfaltigkeit offenbar Plan und
Endzweck der Vorsehung ist. Keiner von uns denkt und empfindet
vollkommen so, wie sein Nebenmensch; warum wollen wir denn einander
durch trügliche Worte hintergehen? Tun wir dieses schon leider! in
unserem täglichen Umgange, in unseren Unterhaltungen, die von
keiner sonderlichen Bedeutung sind; warum denn noch in solchen
Dingen, die unser zeitliches und ewiges Wohl, unsere ganze
Bestimmung angehen. Warum uns einander in den wichtigsten
Angelegenheiten unseres Lebens durch Mummerei unkenntlich machen,
da Gott einem jeden nicht umsonst seine eigenen Gesichtszüge
eingeprägt hat? Heißt dieses nicht, soviel an uns liegt, sich der
Vorsehung widersetzen, den Zweck der Schöpfung, wenn es möglich
ist, vereiteln; unserem Beruf, unserer Bestimmung in diesem und
jenem Leben geflissentlich zuwider handeln? – Regenten der Erde!
wenn es einem unbedeutenden Mitbewohner derselben vergönnt ist,
seine Stimme bis zu euch zu erheben; [bookmark: page122] traut den Räten nicht, die euch mit
glatten Worten zu einem so schädlichen Beginnen verleiten wollen.
Sie sind entweder selbst verblendet, und sehen den Feind der
Menschheit nicht, der im Hinterhalt lauert, oder suchen euch zu
verblenden. Es ist getan, um unser edelstes Kleinod, um die
Freiheit zu denken, wenn ihr ihnen Gehör gebt! Um eurer und unserer
aller Glückseligkeit willen, Glaubensvereinigung ist nicht
Toleranz; ist der wahren Duldung gerade entgegen! Um eurer und
unserer Glückseligkeit willen gebt euer vielvermögendes Ansehen
nicht her, irgendeine ewige Wahrheit, ohne welche die bürgerliche
Glückseligkeit bestehen kann, in ein Gesetz; irgendeine dem Staate
gleichgültige Religionsmeinung in Landesverordnung zu verwandeln!
Haltet auf Tun und Lassen der Menschen; zieht dieses vor den
Richterstuhl weiser Gesetze, und überlaßt uns das Denken und Reden,
wie es uns unser aller Vater zum unveräußerlichen Erbgute
beschieden, als ein unwandelbares Recht eingegeben hat. Ist etwa
die Verbindung zwischen Recht und Meinung zu verjähret, und der
Zeitpunkt noch nicht gekommen, daß sie, ohne besorglichen Schaden,
völlig aufgehoben werden könne; so sucht wenigstens ihren
verderblichen Einfluß, soviel an euch ist, zu mildern, dem zu grau
gewordenen Vorurteile [bookmark: text20]F20 weise Schranken zu setzen.
Bahnt einer glücklichen Nachkommenschaft wenigstens den Weg zu
jener Höhe der Kultur, zu jener allgemeinen Menschenduldung, nach
welcher die Vernunft noch immer vergebens seufzt! Belohnt und
bestraft keine Lehre, lockt und bestecht zu keiner
Religionsmeinung! Wer die öffentliche Glückseligkeit nicht stört,
wer gegen die bürgerlichen Gesetze, gegen euch und seine Mitbürger
rechtschaffen handelt, den laßt sprechen, wie er denkt, Gott
anrufen nach seiner oder seiner Väter Weise, und sein ewiges Heil
suchen, wo er es zu finden glaubt. Laßt [bookmark: page123] niemanden in euern Staaten
Herzenskündiger und Gedankenrichter sein; niemanden ein Recht sich
anmaßen, das der Allwissende sich allein vorbehalten hat! Wenn wir
dem Kaiser geben, was des Kaisers ist; so gebt ihr selbst Gott, was
Gottes ist! Liebt die Wahrheit! Liebt den Frieden!

		 

			[bookmark: foot10]In der Vorrede
zu Manasseh Ben Israels Rettung der Juden.
	[bookmark: foot11]Man
genießt unter den Juden, für das Amt der Beschneidung, weder
Einkünfte, noch einen bestimmten Rang in der Gemeinde. Wer die
Geschicklichkeit besitzt, verrichtet vielmehr dieses verdienstliche
Werk mit Vergnügen. Ja dem Vater, dem eigentlich die Pflicht,
seinen Sohn zu beschneiden, obliegt, hat mehrenteils unter
verschiedenen Mitwerbern, die darum anhalten, zu wählen. Alle
Belohnung, die der Beschneider für seine Verrichtung zu erwarten
hat, besteht etwa darin, daß er beim Beschneidungsmahle obenan
sitzt, und nach der Mahlzeit den Segen spricht. – So sollten nach
meiner neu und hart scheinenden Theorie alle religiösen Ämter
besetzt werden!
	[bookmark: foot12]Das Forschen nach Licht und
Recht, in einem Schreiben an Herrn M. Mendelssohn. Berlin
1782.
	[bookmark: foot13]Ich habe so manchen
Pedanten diesen Spruch zum Beweise anführen sehen, daß die Rabbinen
den Satz des Widerspruchs nicht glauben. Ich wünsche die Tage zu
erleben, da alle Völker der Erde diese Ausnahme von dem allgemeinen
Satze des Widerspruchs werden gelten lassen: der Fasttag des
vierten und der Fasttag des zehnten Monats mag in Wonne- und
Freudentag verwandelt werden, nur liebet Wahrheit und Frieden.
(Zachar. 8, 19.)
	[bookmark: foot14]Die Worte: Gott, allweise,
allmächtig, allgütig, belohnt das Gute.
	[bookmark: foot15]Geschichte der Wissenschaften in Griechenland und Rom.
Zweiter Band, S. 77.
	[bookmark: foot16]Welch großer Sinn! Du willst meine ganze
Herrlichkeit schauen; ich werde meine Güte vorüberziehen lassen. –
Du wirst sie hinten nach erkennen. Von vorne her ist sie
sterblichen Augen nicht sichtbar.
	[bookmark: foot17]II B. M. C. 33. v. 15. u. f. nach meiner mit
hebräischen Lettern erschienenen Übersetzung.
	[bookmark: foot18]Dieser
ganze Psalm ist überhaupt von äußerst wichtigem Inhalte. Leser,
denen daran gelegen ist, werden wohl tun, ihn ganz mit
Aufmerksamkeit durchzulesen, und mit obiger Betrachtung zu
vergleichen. Er scheint mir offenbar durch diese merkwürdige Stelle
in der Schrift veranlaßt, und nichts anderes zu sein, als ein
Ausbruch lebhafter Rührung, in welche der Sänger durch Betrachtung
dieses außerordentlichen Vorfalls geraten ist. Er fordert daher im
Eingange des Psalms seine Seele zur feierlichsten Danksagung, wegen
der göttlichen Verheißung seiner Gnade und so väterlichen
Barmherzigkeit auf: Benedeie, meine Seele! den Herrn! vergiß nicht
aller seiner Wohltaten! Er vergibt dir alle deine Sünden; er heilet
deine Krankheiten alle; er erlöset dein Leben vom Untergange; er
krönt dich mit Liebe und Barmherzigkeit usw.
	[bookmark: foot19]Auch die
Ohngötterei hat, wie eine leidige Erfahrung lehrt, ihren
Fanatismus. Zwar hat dieser vielleicht nie ohne eine Vermischung
von innerer Ohngötterei wütend werden können. Daß aber auch
äußerer, offenbarer Atheismus fanatisch werden könne, ist so
unleugbar als schwer zu begreifen. So sehr der Atheist, wenn er
bündig sein will, alles aus Eigennutz tun muß, und so wenig es
diesem gemäß zu sein scheint, wenn der Atheist Partei zu machen,
und das Geheimnis nicht für sich zu behalten sucht; so hat man ihn
doch seine Lehren mit dem hitzigsten Enthusiasmus predigen, und
wütend werden, ja verfolgen gesehen, wenn seine Predigt nicht
Eingang finden wollte. Und schrecklich ist der Eifer, wenn er einen
erklärten Atheisten beseelt; wenn die Unschuld einem Wüterich in
die Hände fällt, der alles fürchtet, nur keinen Gott.
	[bookmark: foot20]Leider! hören wir auch
schon den Kongreß in Amerika das alte Lied anstimmen, und von einer
herrschenden Religion sprechen.
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